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VORWORT

Die Beschaftigung mit Fragen des Kleingartenrechts flhrt immer wieder zu neuen
Erkenntnissen. Dies zeigt Dr. Uwe Kaérsten, der Vertragsanwalt des Landesverban-
des Brandenburg der Gartenfreunde e. V., anhand verschiedener Gerichtsurteile zu
§ 1 Abs. 1 BKleingG in den neuen Bundeslandern. Zur Klarung der Frage, ob es sich
bei Kleingartenanlagen wirklich um solche im Sinne des Gesetzes oder eher um
Freizeitgarten handelt, bemihen zunehmend auch Kommunen die Gerichte, die
ihren Entscheidungen oft recht unterschiedliche Kriterien zu Grunde legen.

Karsten Duckstein, Vertragsanwalt des Landesverbandes der Gartenfreunde
Sachsen-Anhalt e. V., listet eine Reihe von Problemen auf, die sich bei Pachter-
wechsel eines Kleingartens immer wieder, besonders bei fehlendem sofortigen
Nachpachter, ergeben. Aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen in der jingsten
Vergangenheit sind auch auf diesem Gebiet bei Pachterwechsel Konsequenzen zu
bedenken, die die Rechtsposition des Zwischenpachters starken und Verband und
Verein vor schlimmen finanziellen Folgen schitzen konnen.

Der Prasident des Landesverbandes Sachsen der Kleingartner e. V., Peter
Paschke, stellt die mdglichen o6ffentlich-rechtlichen Lasten zusammen, die Kommu-
nen und Kreisverwaltungen immer haufiger von den Kleingartnern ,,abkassieren". In
vielen Fallen Ubersteigen diese Betrage bereits den eigentlichen Pachtzins, der mitt-
lerweile als Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25.2.1998
vielerorts bereits erheblich gestiegen ist. Der Referent stellt Uberlegungen an, wie
solchen kommunalen Satzungen und Planungen bereits im Vorfeld zu begegnen ist.

Klarheit in die Steuerpflicht von Kleingartnervereinen versucht Ekkehard Wallusch,
der Revisor des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e. V., zu bringen. Fur
viele scheint es schwierig zu sein, zwischen dem ideellen Bereich und den wirt-
schaftlichen Tatigkeiten des Vereins, die steuerpflichtig sind, klar zu trennen. Hin-
sichtlich der Einordnung solcher Tatigkeiten scheint es durchaus geboten, sich auch
einmal diesbezuglichen Rat beim zustandigen Finanzamt zu holen.
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Angefugt sind der Dokumentation der wahrend des Seminars gehaltenen Referate
die Ergebnisse der Arbeit in Kleingruppen, die sich arbeitsteilig mit den verschiede-
nen Vortragen bzw. den jeweiligen Themen auseinander setzten. Die Erfahrungs-
vermittlung in diesen Gruppen wie auch im anschliefenden Plenum ist m. E. sehr
positiv zu bewerten.
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Diese Tagung wird durch das Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen finanziell geférdert.

Rechtstagung des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e. V.
vom 24. bis 26 Marz 2000 in Monchengladbach,

Gesamtthema: Recht und Steuern im Kleingartnerverein

PROGRAMMABLAUF

Freitag 24.03.2000 Anreise der Teilnehmer

14.00 Uhr BegriuBung der Teilnehmer und Einfiihrung in die
Gesamtthematik durch den Seminarleiter
Dr. Johann B. Walz, Hildesheim
Vizeprasident des Bundesverbandes
Deutscher Gartenfreunde e.V.

14.15 Uhr Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke?
§ 1 Abs. 1 BKleingG im Lichte der jiingsten
Gerichtsurteile

Referent:  Rechtsanwalt Dr. jur. Uwe Karsten
Krampnitz

Aussprache - Diskussion
15.45 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Nutzer-/ Pachterwechsel im Kleingarten
Probleme und moégliche Losungsansatze

Referent: Rechtsanwalt Karsten Duckstein
Magdeburg

Aussprache — Diskussion

19.00 Uhr Gemeinsames Abendessen

Samstag 25.03.2000
8.30 Uhr Die Abwehr offentlich-rechtlicher Lasten durch die

Kleingartnervereine/ Kleingartnerorganisationen
- Erfahrungen und Chancen

Referent: Peter Paschke
Prasident des Landesverbandes Sachsen
der Kleingartner e. V., Dresden

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. — Griine Schriftenreihe 143



10.15Uhr

10.30Uhr

12.30 Uhr

ab 15.00 Uhr

anschlieRend

ca. 21.30 Uhr

Sonntag. 26.03.2000

8.30 Uhr

10.30 Uhr

11.00Uhr

anschliefend
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Aussprache — Diskussion
Kaffeepause

Kleingruppenarbeit:
Erfahrungsaustausch zu den vorgenannten Themen

Gruppenberichte und Diskussion im Plenum

Gemeinsames Mittagessen

Besichtigung der Kleingartenanlage

“An der Landwehr Dahl e. V.” in Ménchengladbach mit
FUhrung

gemeinsames Abendessen im Vereinshaus des
Kleingartnervereins “An der Landwehr e. V."

und anschlieliendem Informations- und Erfahrungsaustausch
mit den Kleingartnern aus Monchengladbach

Ruckfahrt mit dem Bus zum Hotel

Voraussetzung fir die Anerkennung der steuerlichen
Gemeinniitzigkeit der Kleingartnervereine und die
Behandlung wirtschaftlicher Geschaftsbetriebe
Referent: = Ekkehard Wallusch

Revisor des Bundesverbandes

Deutscher Gartenfreunde e. V.
Diskussion
Kritischer Ruckblick auf Themen und Inhalt der Tagung
Auswertung der Tagung

Abreise
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke?

§ 1 Abs. 1 BKleingG im Lichte der jungsten
Gerichtsurteile

Rechtsanwalt Dr. jur. Uwe Karsten
Krampnitz
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke?
(§ 1 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz im Lichte der jungsten Gerichtsur-
teile)

In den neuen Bundeslandern haben die gerichtlichen Auseinandersetzungen zum
rechtlichen Status von Kleingartenanlagen nicht abgenommen. Entgegen den
gehegten Erwartungen ist die Anzahl diesbezuglicher Gerichtsverfahren nicht gesun-
ken. Die Scharfe der Auseinandersetzungen nimmt zu. Das hat folgende Ursachen:

1. Die Schere zwischen dem Pachtzins der fur Kleingarten zu zahlen ist und dem
Pachtzins der fur Erholungsgrundstiicke zu zahlen ist nimmt zu Wahrend der
Kleingartenpachtzins, zumindest im Land Brandenburg in den letzten Jahren
tendenziell gesunken ist z.B. in der Stadt Frankfurt/ O. von 0,08 DM auf 0,03
DM/m?/Jahr (in der Bemessungsgrundlage des ortsublichen Pachtzinses im
erwerbsmafligen Obst und Gemuseanbau) ist der Pachtzins, der nach der Nut-
zungsentgeltverordnung (Nutz-EV) fur Erholungsgrundsticke zu zahlen ist, auf ca.
2,40 DM/m?/Jahr gestiegen. Das materielle Interesse der Bodeneigentimer von
kleingartnerisch genutzten Flachen steigt daher tendenziell.

2. Wahrend bis ca. 1998 lediglich private Verpachter von kleingartnerisch genutzten
Grundstiucken als Klager auftraten sind es nunmehr in zunehmenden Malde
Kommunen. Das ist u.a. darauf zuruckzufuhren, dass die Kommunen die Ver-
waltung von Kleingartenanlagen teilweise an private Grundsticksverwaltungsge
sellschaften abgegeben haben, die prozentual am erldésten Pachtzins beteiligt
werden. Diese privaten Verwalterfirmen nutzen in Zusammenarbeit mit den
Kommunen jede Chance, um ihre Einnahmenstruktur zu verbessern.

3. Die Sicherung von Kleingartenanlagen in Bebauungsplanen stellt in den neuen
Bundeslandern nach wie vor immer noch eine Ausnahme dar. Nach dem vorlie-
genden Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass dieser
Schutzmechanismus des BKleingG auch zukunftig in den neuen Bundeslandern
nicht wirken wird.

Die Arten der Klagen seitens der Eigentimer unterscheiden sich. Zumeist han-delt
es sich um reine Zahlungsklagen auf einen Pachtzins, der sich nach der Nutz-EV
berechnet. Es gibt aber auch Klagen auf Feststellung, dass es sich bei der
betreffenden Anlage nicht um eine Kleingartenanlage im Sinne des § 1 Abs. 1
BKleingG handelt. Vereinzelt treten auch Kombinationen beider Klagearten auf.
Dabei sind Feststellungsklagen nicht weniger gefahrlich als Leistungsklagen. Geht
die Feststellungsklage zugunsten der Bodeneigentimer aus, wird naturlich
hinterher sofort der hohere Pachtzins gefordert. Bei Nichtzahlung wird dann eine
Zahlungsklage zum Teil auch kombiniert mit einer Raumungsklage nachgescho-
ben.

Nach gefestigter Rechtsprechung haben die Gerichte in diesen Rechtsstreitigkeiten
folgende Fragen zu beurteilen.
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1. Vertragliche Vereinbarung zum Nutzungszweck

LieRen die schriftichen oder mindlichen Vertragswerke aus Zeiten der ehemaligen
DDR eine nichterwerbsmallige gartnerische Nutzung, insbesondere zur Gewinnung
von Gartenbauerzeugnissen fur den Eigenbedarf und zur Erholung, mithin eine
kleingartnerische Nutzung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG zu oder schlossen
sie eine solche Nutzung aus.

2. Tatséachliche Bewirtschaftung

Wurden zum malfgeblichen Zeitpunkt des 2./3.10.1990 (Tag des Beitritts der DDR
zur BRD und damit Zeitpunkt der Uberleitung der bestehenden Pachtverhéltnisse in
den Geltungsbereich des Bundeskleingartengesetzes) tatsachlich nicht erwerbsma-
Rig gartnerisch, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen fur den
Eigenbedarf und zur Erholung genutzt oder lag eine andere Art der Nutzung vor.

3. Gemeinschaftliche Einrichtungen

Lagen zum malgeblichen Zeitpunkt des 2./3.10.1990 die streitbefangenen Garten in
einer Anlage zusammen mit mehreren Einzelgarten und gemeinschaftlichen Einrich-
tungen wie z.B. Wegen, Spielflachen, Vereinshauser usw. oder handelt es sich um
eine Mehrzahl von Einzelgarten ohne gemeinschaftliche Einrichtungen.

Die Beweisfuhrung zum Nachweis dessen, dass zum malfgeblichen Zeitpunkt des
2/3.10.1990 die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 BKleingG in der streitbefangenen
Anlage vorgelegen haben stellt sich teilweise sehr kompliziert dar.

zu 1.

Relativ unkompliziert stellt sich die Beurteilung des Nutzungszwecks dann dar, wenn
schriftliche Vertragswerke vorliegen. Da im Regelfall sowohl die Zwischenpachtver-
trage als auch die Unterpachtvertrage (nach dem Wortlaut der Rechtsvorschriften der
DDR) eine klein- gartnerische Nutzung vorsehen, folgen die Gerichte zumeist der
Auffassung, dass damit eine Nutzung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG ver-
einbart, zumindest jedoch nicht verboten war. Teilweise liegen jedoch keine schriftli-
chen Vertragswerke vor oder sie sagen zum Nutzungszweck nichts aus. In diesen
Fallen mussen andere schriftliche Beweismittel, wie Standortgenehmigungen (B-Plan),
Zustimmungen Trager Offentlicher Belange, Baugenehmigungen, Begehungs-
protokolle, Sitzungsprotokolle u.a. in den Archiven gesucht werden, aus denen sich
die gartnerische Nutzung ergibt.

zu 2.

Kompliziert und in der Regel massiv angegriffen wird die Beweisfuhrung der Klein-
gartner zur tatsachlichen Art und Weise der Nutzung zum Zeitpunkt des 2./3.10.1990.
Hier konnen von den Kleingartnern in der Regel nur Zeugenaussagen von
Familienangehdrigen und Freunden angeboten werden, die die Kleingartenan-lage
und den betreffenden Kleingarten aus dieser Zeit kennen. Diesen Zeugen wird von der
Gegenseite naturlich immer Unglaubwirdigkeit unterstellt. Deshalb ist eine
Beweisfuhrung mit unbeteiligten Zeugen, z. B. Mitarbeitern der ehemaligen LPG'en,
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der Rate der Gemeinden und Kreise von Anwohnern der Kleingartenanlage beson-
ders wertvoll.

Einen durchschlagenden Erfolg haben Fotografien aus der Zeit des Herbstes 1990,
wenn sie eine kleingartnerische Nutzung nachweisen konnen. Dies geht jedoch oft
auch nur im Zusammenhang mit Zeugenaussagen, die dann den Zeitpunkt der Auf-
nahme beweisen. In der Regel folgen die Gerichte dem Vortrag und den Beweisan-
geboten der Kleingartner, da diese nur in der Lage sind substantiiert vorzutragen. Der
substantiierte Vortrag sollte dann wirklich in einer konkreten Auflistung moglichst mit
Skizze und Fotografien versehen die Nutzung des Gartens im Herbst 1990 bein-
halten. Diese schriftlichen Erklarungen der Kleingartner sind von der Gegenseite im
Regelfall nicht zu widerlegen. Die Bodeneigentimer haben zumeist keine oder
zumindest keine gleichwertigen Zeugen und Fotografien. Zum Teil wird hier von den
Bodeneigentimern versucht, die Beweislast zu Ungunsten der Kleingartner umzu-
drehen. Solchen Bestrebungen sollten unter Hinweis auf den in den Pachtvertragen
vereinbarten Nutzungszweck - kleingartnerische Nutzung - abgewehrt werden. Ist ein
solcher Nutzungszweck schriftlich vereinbart und wird er dann von den Bodeneigen-
timern angegriffen, haben diese den Beweis des Gegenteils - also die “nicht klein-
gartnerische Nutzung” zum 3.10.1990 zu fuhren.

Zum Inhalt und zum Umfang der nicht erwerbsmafigen gartnerischen Nutzung, ins-
besondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen flr den Eigenbedarf, werden
von den Bodeneigentumern in den entsprechenden Verfahren sehr hohe Anforde-
rungen gestellt. Sie stltzen sich dabei auf eine Veroffentlichung von Rechtsanwalt
Marcus Mollnau in der Neuen Justiz 9/1997 S.466 ff. Dort heil3t es auf S.467 a)
kleingartnerische Nutzung:

,,Dieses Tatbestandsmerkmal ist im § 1 BKleingG dergestalt definiert worden, dass eine solche
Nutzung dann vorliegt, wenn der Garten zur nicht erwerbsmdjfigen gdrtnerischen Nutzung,
insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen fiir den Eigenbedarf, und zur
Erholung genutzt wird. Entsprechend der Reihenfolge dieser kumulativ notwendigen Merkmale
ist zentrales Element die gdrtnerische Nutzung des Gartens. Hierunter ist vor allem der Anbau
von Gartenerzeugnissen wie Obst, Gemiise, Feldfriichte und Blumen zu verstehen.
Wesensbestimmend soll also die Erzeugung von Naturprodukten durch den Nutzer sein.
Notwendige Voraussetzungen sind das rdumlich tiberwiegende Anlegen und die intensive
Bearbeitung von Beeten sowie die umfassende Ausnutzung der Gartenfliche durch
Anpflanzung von Kulturen mit unterschiedlichen Vegetationsperioden. Der Garten muss
deshalb schon nach auffen hin den Eindruck einer intensiv gdrtnerisch bearbeiteten und
genutzten Fldche machen.”

Einer solchen extremen Auffassung kann man natlrlich nicht folgen. Sie hat sich
auch in der Rechtsprechung nicht durchgesetzt. Vielmehr wird in der Rechtspre-
chung davon ausgegangen, dass aus der Definition des § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG
nicht abgeleitet werden kann, dass die Gartenbaunutzung der Erholungsnutzung
Ubergeordnet sein muss. So heildt es z.B. im Urteil des Landgerichts Neuruppin vom
16.7.1998 zum Az 2 0 227/96:

“... Dariiber hinaus miissen von den Nutzern grundsdtzlich auch gdrtnerische Erzeugnisse
erzielt werden. Im Ubrigen fillt auch ein Garten, der iiberwiegend zur Erholung genutzt wird,
unter das BKleingG. Dies ergibt sich aus dem Funktionswandel, den Kleingdrten erfahren
haben. Aufgrund des Wandels der okonomischen Verhdltnisse dienen Kleingdrten nicht mehr
iberwiegend oder allein der Versorgung mit Gartenbauprodukten.
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Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Gartenbau nur noch eine Alibifunktion, also nur eine
vollig untergeordnete Bedeutung hat.”

zu 3.

Da die Beweisfuhrungsfragen zur kleingartnerischen Nutzung zumeist zugunsten der
Kleingartner ausgehen, konzentrieren sich die Angriffe der Bodeneigentumer von
klein- gartnerisch genutzten Flachen auf den Begriff der Kleingartenanlage im Sinne
des § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG. Es wird behauptet, dass zum maligeblichen Zeitpunkt
des 2./3.10.1990 gemeinschaftliche Einrichtungen in der Anlage nicht existiert haben
bzw. sofern dies wegen der Offensichtlichkeit nicht behauptet werden kann, werden
die vorhandenen gemeinschaftlichen Einrichtungen, vor allen Dingen Wege, gemein-
schaftliche Umzaunung, gemeinsame Stromversorgungsanlage, gemeinsame Was-
serversorgungsanlage angegriffen und so dargestellt, dass sie keine gemeinschaftli-
chen Einrichtungen sind, die die Qualitat Kleingartenanlage begrinden konnen. Auf
diese Problematik wird sich im Weiteren konzentriert.

Bekanntlich ist nicht jeder kleingartnerisch genutzte Pachtgarten ein Kleingarten im
Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG.

Das betrifft neben den im § 1 Abs. 2 BKleingG geregelten Ausnahmen, alle Einzel-
garten und eine Mehrzahl von Einzelgarten, die nicht mit gemeinschaftlichen Ein-
richtungen in einer Kleingartenanlage zusammengefasst sind.

Ein kleiner Pachtgarten, der kleingartnerisch genutzt wird, ist immer erst dann ein
Kleingarten im Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG, wenn er ,,in einer Anlage liegt, in der
mehrere Einzelgarten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, z. B. Wegen, Spielfla-
chen und Vereinshausern, zusammengefasst sind (Kleingartenanlage)."

In den Kleingartenanlagen existieren vielfaltige unterschiedliche gemeinschaftliche
Einrichtungen. Das BKleingG fuhrt im § 1 Abs. 1 Nr.2 lediglich Beispiele, namlich,
Wege, Spielflachen und Vereinshauser an.

In einer einzelnen Kleingartenanlage existieren nicht alle denkbaren gemeinschaftli-
chen Einrichtungen. Die Anzahl und die Art und Weise der gemeinschaftlichen Ein-
richtungen hangt insbesondere von der Grdélke (Anzahl der Kleingarten) der Klein-
gartenanlage ab. Im § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG ist von ,,gemeinschaftlichen Einrich-
tungen die Rede. Dieser Mehrzahlbegriff bezieht sich jedoch nicht auf die Anzahl der
gemeinschaftlichen Einrichtungen, sondern auf die Anzahl der unterschiedlichen
Erscheinungsformen der gemeinschaftlichen Einrichtungen. Nach h. M. reicht eine
einzelne gemeinschaftliche Einrichtung aus, um die Eigenschaft ,,Kleingartenanlage"
zu begrinden. Vergleiche Mainczyk, BKleingG, Praktiker-Kommentar, 7. Auflage Rn.
11 zu § 1; Stang, BKleingG, Kommentar, 2. Auflage Rn. 15 zu § 1 letzter Satz; Otte,
BKleingG in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, Kommentar zum BauGB, Bd. V, 1.1.1995,
erster Abschnitt allgemeine Vorschriften, Abs. 1 Nr.2 letzter Absatz.
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Gemeinschaftliche Einrichtungen konnen nach bisheriger Rechtsprechung sein:
- Wege

Urteile des AG Schwedt/O vom 10.12.1996 zu den Az 3 C 839/96 und 3 C 831/96,
als gemeinschaftliche Einrichtung ist der zwischen den Kleingarten verlaufende Weg
zu werten, auch wenn es sich um einen offentlichen Weg handelt, da es auf die
Unterscheidung offentlicher und nicht 6ffentlicher Weg nur ankommt, wenn die Wege
aulRerhalb der Anlage verlaufen.

Urteil des Amtsgerichts Potsdam vom 30.10.1996 zum Az 23 C 245/96

Anlage zweiteilig, gemeinsame Wege in jedem Teil der Anlage vorhanden, Trennung
der beiden Teile der Kleingartenanlage durch einen 6ffentlichen Weg kann den Cha-
rakter einer Kleingartenanlage nicht aufheben, weil Zugang zu einzelnen Teilen der
Anlage nur hieruber moglich ist.

Urteil des AG Potsdam vom 7.1.1999 zum Az 31 C 89/98

- Erschlielungsweg in Anlage als gemeinschaftliche Einrichtung ausreichend,
obwohl in den Vertragen nicht genannt ergibt ergédnzende Vertragsauslegung einen
vertraglichen Anspruch der Klager auf Nutzung dieses Weges, da ansonsten eine
ErschlieBung und somit Nutzung der gepachteten Garten nicht mdglich ware;

Urteil des AG Neuruppin in vom 22.9.1998 zum Az 43 C 3/97

Allein das Vorhandensein der vorbezeichneten Wege (3) erflllt das Erfordernis der
gemeinschaftlichen Einrichtung, da die Wege nahezu von allen Pachtern gemein-
schaftlich genutzt werden mussen.

Urteil des Bbg. OLG vom 14.10.1997 zum Az 2 U 192/96
Wege zur Erschlieung der Garten u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen

- Vereinsheime

Urteil des AG Freiberg vom 11.7.1994 zum Az 2 C 0293/94
ein Vereinsheim fur mehrere kleine Anlagen in einem Ort ausreichend,

Urteil des Landgerichts Potsdam vom 25.9.1998 zum Az 6 S 15/98
Vereinsgebaude u. a. gem. Einrichtungen

Urteil des AG Potsdam vom 8.9.1999 zum Az 23 C 366/98

Vereinsheim u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen in Anlage, dabei missen nicht alle
gemeinschaftlichen Einrichtungen auf den Grundstlcken des Klagers gelegen sein,
da die Gartenanlage aus mehreren Grundstliicken besteht, es kommt auf den
Gesamteindruck der Anlage als KGA an.

- Spielplétze fiir Kinder und Erwachsene mit Klettergeriisten u.a., Tischten-
nisanlagen, Bodenschachanlagen

Urteil des Landgerichts Potsdam vom 19.6.1997 zum Az 31 S 6/97
- gemeinschaftliche Flache mit Sandkiste und Tischtennisplatte u.a. gem. Einrich-
tungen

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. — Griine Schriftenreihe 143



-15 -

Urteil des AG Potsdam vom 26.6.1998 zum Az 29 C 913/97
- Spielplatz u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen

Urteil des Landgerichts Potsdam vom 3.11.1998 zum Az 6 S 83/97
- Spielplatz u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen

Urteil des Bbg. OLG vom 14.10.1997 zum Az 2 U 192/96
erkennt einzelne Spielgerate aullerhalb der Einzelgarten als gemeinschaftliche
Anlagen gem. § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG an

- Sportflachen, wie Volleyballfelder und Bolzplitze,

Urteil des AG Koénigs Wusterhausen vom 3.9.1999 zum Az 9 C 287/98 (noch nicht

rechtskraftig)

- Volleyballplatz u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen, wobei eine gemeinschaft-
liche Einrichtung ausreicht

- Gerateschuppen des Vereins

Urteil des Landgerichts Potsdam vom 3.11.1998 zum Az 6 S 83/97
- fur Mitglieder jederzeit zuganglicher gemeinsam genutzter Gerateschuppen u.a.
gemeinschaftliche Einrichtungen

- gemeinsamer Kraftfahrzeugabstellplatz,

Urteil des AG Potsdam vom 17.3.1999 zum Az 23 C 540/96
- Parkplatz u . a. gemeinschaftliche Einrichtungen

Urteil des AG Rathenow vom 13.1.1998 zum Az. 4 C 124/96
- Parkplatz u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen

- gemeinschaftlichen Elektroenergieversorgungsanlage,

Urteile des AG Schwedt/O vom 24.3.1997 zum Az. 3 C 829/96; vom 10.12.1996 zu

den Az. 3 C 839/96 und 3 C 831/96

- als gemeinschaftliche Einrichtung ist weiterhin eine gemeinsame Energieversor-
gungsanlage gegeben und zwar unabhangig davon, ob sie flir gemeinschaftliche
Zwecke oder lediglich individuell genutzt wird, es genugt die potentielle Nutzbar-
keit fur alle Pachter,

Urteil des AG Bernau vom 25.9.1999 zum Az 5 C 225/95
- gemeinschaftliche Energieversorgungsanlage u. a. gemeinschaftliche Einrichtun-
gen, zwei gemeinschaftliche Einrichtungen reichen aus

Urteil des AG Rathenow vom 13.1.1998 zum Az 4 C 124/96
- gemeinschaftliche Energieversorgungsanlage u. a. gemeinschaftliche Einrichtun-
gen
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Urteil des AG Konigs Wusterhausen vom 3.9.1999 zum Az 9 C 287/98 (noch nicht
rechtskraftig)

- Trafostation u.a. gemeinschaftliche Einrichtungen, wobei eine gemeinschaftliche
Einrichtung ausreicht

Urteil Verwaltungsgericht Frankfurt/O vom 31.3.1998 zum Az 7 K 1912/96

- gemeinschaftliche Kabel- und Rohrleitungsschachte u. a. gemeinschaftliche Ein-
richtungen - da auch andere als beispielhaft in § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG ange-
fuhrte Gemeinschaftseinrichtungen moglich sind.

- gemeinsame Trinkwasser- und/oder Brauchwasserversorgungsanlage,

Urteil des AG Potsdam vom 17.3.1999 zum Az 23 G 540/96
- gemeinsame Wasserversorgungsanlage u. a. gemeinschaftliche Einrichtungen

Urteil des Amtsgerichts Potsdam vom 8.9.1999 zum Az 23 C 366/9
gemeinschaftliche Wasserversorgungsanlage u. a. gemeinschaftliche Einrichtungen

Urteil des Bbg. OLG vom 8.3.1999 zum Az 3 U 189/98

- eine Gemeinschaftspumpe als gemeinschaftliche Einrichtung ausreichend (die
Anlage war 1990 im Entstehen, parzelliert, eingezaunt und es war ein Tor vorhan-
den)

- gemeinschaftliche Umzdunung mit Toren,

Urteil des LG Neuruppin vom 16.7.1998 zum Az 2 O 277/96

- eine von den Kleingartnern errichtete Umzaunung um die Anlage mit mindestens
zwei Toren und wenn auch unbefestigten Wegen sind als gemeinschaftliche Ein-
richtungen ausreichend, da in Grundungsphase befindliche Kleingartenanlage
(Herbst 1990)

Urteil des Landgerichts Potsdam vom 3.11.1998 zum Az 6 S 83/97
- Anlage durch AuRenzaun begrenzt, Eingang nur durch abschlie3bares Tor u.a.
gemeinschaftliche Einrichtungen

- gemeinschaftliche Umzdunung

Urteile des AG Schwedt/O vom 24.3.1997 zum Az 3 C 829/96; vom 10.12.1996 zu den

Az. 3 C 839/96 und 3 C 831/96

- einheitliche Umzaunung stellt eine gemeinschaftliche Einrichtung dar, die den
Zusammenhang der einzelnen Garten verdeutlicht, auch zerstoren einzelne
abweichende Zaungestaltungen das Gesamtbild nicht.

- Informationstafeln, Briefkdsten u.a.m.

Urteile des AG Schwedt/O vom 10.12.1996 zu den Az 3 C 839/96 und 3 G 831/96

- Vereinsschild und Mitteilungsbrett sind als gemeinschaftliche Einrichtung zu wer-
ten, da sie der Gesamtheit der Kleingartner einer Anlage zu Verfugung stehen und
der Beitritt zum Verein fir jeden Kleingartner einer Anlage mdglich ist.
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Daneben sind der Literatur weitere gemeinschaftliche Einrichtungen zu entnehmen,
wie

- sanitére Einrichtungen, Toilettenanlagen

- Liegewiesen

- Verweilméglichkeiten in Form von Sitzecken, kleine Pléatze mit Bénken,
- Kommunikationsplédtze mit B&dnken, Skattischen, Schachtischen,

- gemeinschaftliche Kompostierungsanlage,

- Biotope in Form von Anpflanzungen, Teichanlagen u.a.m.

An die Zweckbestimmung der gemeinschaftlichen Einrichtungen in Kleingartenanla-
gen durfen nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden. Das Gesetz selber verlangt
von den Einrichtungen nur, das sie gemeinschaftlich sind, mithin einem gemein-
schaftlichen Zweck dienen. Nach h. M. reicht es aus, wenn die gemeinschaftlichen
Einrichtungen im weitesten Sinne dem Kleingartenzweck dienen (Mainczyk a.a.O.
Rn. 11 zu § 1). Aus dem Begriff ,,gemeinschaftlich” ergibt sich, dass die Einrichtun-
gen von der Gesamtheit der Kleingartner in einer Anlage genutzt werden kdnnen
(Stang a.a.0. Rn. 15zu § 1).

In Literatur und Rechtsprechung unstreitig sind folgende gemeinschaftliche Einrich-
tungen:

- Wege innerhalb der Kleingartenanlage,
- Spielplatz fur Kinder,
- Vereinshaus,

- Verweilmadglichkeiten in Form von Parkbanken, Sitzecken u.a. Einrichtungen zum
geselligen Beisammensein.

Andere gemeinschaftliche Einrichtungen sind in der Literatur streitig. Die von den
Autoren und in den Urteilen angegebenen Grinde daflr halten jedoch einer naheren
Betrachtungsweise nicht stand. Auch die von einzelnen Autoren angegriffenen
gemeinschaftlichen Einrichtungen erfillen 0.g. Zweck. Im Einzelnen stellt sich das
wie folgt dar.

Die zusammenfassende AuBeneinfriedung dient als Abgrenzungsmerkmal, als
Zeichen der Zusammengehorigkeit, vermittelt ein einheitliches Gesamtbild, Schutz
vor Diebstahl, Wildverbiss

Die gemeinsame Wasserversorgung dient der kleingartnerischen Nutzung
(Bewasserung der Kulturen des Kleingartens) ebenso Wasseranschlisse im Klein-
garten.

Die gemeinsame Energieversorgung dient als Arbeitsstrom der kleingartnerischen
Nutzung (Rasenmahen, Motorhacke, Gartenhacksler) im Vereinsheim der Erho-
lungsnutzung.

Kompost vom gemeinschaftlicher Komposthaufen dient der Dlingung von Garten-
kulturen und damit der kleingartnerischen Nutzung
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Teichanlagen als Gemeinschaftseinrichtungen dienen der Kommunikation, zum
Ausruhen, der Erholung, zum kennen lernen der einheimischen Pflanzen und Tier-
welt aber sind als Biotop auch Existenzgrundlage fir Nutzlinge (Vogel und Lurche)

Spielflachen, Tischtennis- und Bodenschachanlagen dienen der Kommunikation
und Erholungsnutzung

Gerateschuppen des Vereins dient zur Aufbewahrung grol3erer Gerate der Klein-
gartner, die ggf. bei gemeinsamen Einsatzen zur Instandhaltung der gemeinschaftli-
chen Einrichtungen in Gebrauch genommen werden (evtl. auch zu kostenintensiv fir
einzelnen Kleingartner sind)

Eine gemeinsame Toilettenanlage (wenn kein Vereinshaus), sanitare Einrich-
tungen, stehen der Gesamtheit der Kleingartner in einer Anlage zur Verfliigung und
dienen den Kleingartnern und Besucher der KGA.

Liegewiesen, Spiel- und Sportflaichen, Spieltische dienen der Erholung und
geselligem Beisammensein der Kleingartner. Sie sind bei gemeinsamen Sportveran-
staltungen Moglichkeiten der Kommunikation.

Zu den gemeinschaftlichen Einrichtungen in Kleingartenanlagen werden in der Lite-
ratur sehr verschiedene Auffassungen geauliert. Diese Auffassungen reichen bzgl.
der Anzahl der gemeinschaftlichen Einrichtungen von einer Einrichtung als hinrei-
chend fir die Begrindung der Kleingarteneigenschaft und Kleingartenanlage bis hin
zur Auffassung, dass alle im § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG aufgezahlten gemeinschaftli-
chen Einrichtungen vorhanden sein missen, um die Eigenschaft - Kleingarten und
Kleingartenanlage zu begrinden. Letztere Auffassung wird z.B. von Rechtsanwalt
Marcus Mollnau (a.a.0. S.467) vertreten. Dort heil3t es:

“... Der Begriff Kleingartenanlage ist im § 1 Abs. 1 Zf. 2 BKleingG definiert, wonach die
Zusammenfassung von mehreren Einzelgdrten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen not-
wendig ist. Beispielhaft nennt diese Vorschrift auch verschiedene Arten solcher Einrichtun-
gen (Wege, Spielflichen und Vereinshduser). Zu beachten ist hier, dass diese Beispiele wie-
derum kumulativ verkniipft sind. Demzufolge reicht es nicht aus, wenn eine rdumlichen
Zusammenfassung mehrerer Gdrten iiber eines dieser beispiels- oder vergleichbarer Krite-
rien verfiigt. Notwendig ist vielmehr das Vorhandensein mehrerer verschiedener Einrichtun-
gen, die - im Gesamtkomplex betrachtet - einen nach auf3en abgegrenzten rdumlichen Bereich
kennzeichnen und dadurch den Eindruck einer Kleingartenanlage entstehen lassen."

Folgt man dieser Auffassung (Es mussen alle in § 1 Abs. 1 Nr.2 genannten gemein-
schaftlichen Einrichtungen vorliegen) waren wohl in den neuen Bundeslandern 60 -
80 % der Anlagen keine Kleingartenanlagen. Wie oben dargestellt ist diese Auffas-
sung Mollnaus auch falsch. Sie hat sich, von einigen wenigen Ausnahmen abgese-
hen, in der Rechtsprechung auch nicht durchgesetzt. Das soll anhand folgender Ein-
zelfalle nachgewiesen werden.

Kasuistik zu den gemeinschaftlichen Einrichtungen
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke?

In einem Verfahren vor dem Amtsgericht Neuruppin (Az. 43 C 3/97) und dem Land-
gericht Neuruppin (Az. 4 S 323/98) wurde zugunsten der klagenden Kleingartner ent-
schieden, dass es sich bei ihren Garten um Kleingarten i. 5. d. § 1 Abs. 1 Bundes-
kleingartengesetzes (BKleingG) handelt und die beklagten Bodeneigentimer den
zuviel gezahlten Pachtzins zuruckzuzahlen haben. Das diesbezugliche Urteil des
Amtsgerichts Neuruppin vom 22.9.1998 wurde nach eingehender Erdrterung am
Landgericht Neuruppin durch Rucknahme der Berufung rechtskraftig.

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:

In den 20er Jahren hatte ein Privateigentimer aus sozialen Grinden heraus eine
Grundstucksflache parzelliert, darauf kleine Lauben errichtet und in jedem Garten
einen Grundbestand an Obstgehdlzen gepflanzt. Diese Garten verpachtete er an
bedurftige Burger. Die so entstandenen Kleingarten existierten auch noch 1945. Zu
Zeiten der DDR wurden die alten Lauben durch neue ersetzt, die nunmehr im
Eigentum der Kleingartner standen. Die Verpachter forderten von den Kleingartnern
Entgelt nach der Nutzungsentgeltverordnung (Nutz-EV). Aus Rechtsunkenntnis
zahlten die Kleingartner dieses Nutzungsentgelt auch zunachst.

Im Urteil wird festgestellt, dass es sich bei den Garten der Klager um Kleingarten i. S.
d. § 1 Abs. 1 BKleingG handelt, da zum mafigeblichen Zeitpunkt des 2./3.10.1990
diese Garten in allen Belangen den Anforderungen § 1 Abs. 1 BKleingG entsprachen
und demzufolge die bestehenden Pachtverhaltnisse nach § 20 a BKleingG in den
Geltungsbereich des BKleingG ubergeleitet wurden. Demzufolge war nur der hochst-
zulassige Kleingartenpachtzins zu verlangen. Der daruber hinaus gezahlte Pachtzins
musste wieder an die Kleingartner zurlckgezahlt werden, da der Verpachter insoweit
ungerechtfertigt bereichert war.

Entscheidend fur das Urteil war, dass die Inhalte der Altpachtvertrage

- eine kleingartnerische Nutzung im Sinne § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG zuliel3en,

- die Garten zum Zeitpunkt des 2./3.10.1990 und zum Zeitpunkt der Beweisauf-
ahme im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG bewirtschaftet wurden und

- sich zwei Arten von gemeinschaftlichen Einrichtungen in Form von mehreren
Wegen und einer gemeinschaftlichen Elektroenergieversorgungsanlage in der
Kleingartenanlage befanden.

Zur kleingartnerischen Nutzung wurde in den Urteilsgriinden Folgendes ausgefuhrt:

“Die betreffenden Gdrten dienen der nichterwerbsmafligen gdrtnerischen Nutzung. Dies
kommt insbesondere dadurch zum Ausdruck, dass der tiberlassene Grund und Boden zur
Erzielung von Gartenbauerzeugnissen wie Gemiise und Obst, aber auch Blumen und
Strdauchern, genutzt wird. Gleichzeitig driickt sich durch das Vorhandensein von
Gartenlauben und Rasenflichen auch die von § 1 Abs. 1 Nr.l BKleingG erforderliche
Erholungsnutzung aus. Das Gesetz legt nicht fest, in welchem Verhdltnis der Umfang der
gartenbaulichen Nutzung zu dem der Erholungsnutzung stehen muss. Bei der Beantwortung
dieser Frage sind die gegenwdrtigen soziologischen Verhdltnisse zu beriicksichtigen.
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Wihrend in friiheren Zeiten der Gesichts- punkt der Selbstversorgung bei der Gartennutzung
starker ins Gewicht fiel, kommt diesem heute in einer Zeit der fldchendeckenden
Lebensmittelversorgung eine geringere Bedeutung zu. Andererseits darf die gartenbauliche
Nutzung nicht derart in den Hintergrund treten, dass ihr allenfalls noch eine Alibifunktion
zukommt. Entscheidend ist, dass sowohl die gartenbauliche als auch die Erholungsnutzung
selbstdndig feststellbar sind und keine dieser Funktionen derart in den Hintergrund tritt, dass
sie nur noch eine untergeordnete und unbedeutende Rolle spielt. Bei der Beurteilung dieser
Frage kommt es nicht auf den einzelnen Garten an, sondern auf den Gesamteindruck, der sich
aus der entsprechenden Anlage ergibt (Stang, BKleingG, 2 Aufl. Rn. 8f zu § 1,
Brandenburgisches OLG, Urteil vom 14.10.1997, 2 U 192/96). Die Inaugenscheinnahme der
in der betreffenden Anlage befindlichen 39 Gdrten anldsslich des Ortstermins vom 28.5.1998
hat ergeben, dass ca. 42 v.H. der zur Verfiigung stehenden Nutzfliche der gesamten Anlage
einer gdrtnerischen Nutzung in Form der Erzeugung von Gemiise und Obst zugefiihrt sind.
Die restliche Fliche ist tiberwiegend mit Rasen eingesdt und weist zum Teil noch eine
Bepflanzung mit Obstbdumen oder Strdauchern auf. Lediglich 12 der 39 Gdrten weisen eine
gartenbauliche Nutzung auf die weniger als 1/4 der gesamten Nutzfliche beansprucht. Von
diesen 12 Gdrten sind 5 keiner nennenswerten gartenbaulichen Nutzung zugefiihrt, was einem
Anteil von 13 v.H. entspricht.”

Das gelegentliche Ubernachten von Pachtern in der Laube wurde vom Gericht als
unschadlich angesehen. ,,Dass einzelne Pdchter am Wochenende oder wdihrend der
Sommerphase auch hdufiger in den Lauben tibernachten ... , steht einer kleingdrtnerischen
Nutzung nicht entgegen. Ein gelegentliches Ubernachten wie z.B. am Wochenende oder im
Urlaub stellt kein dauerhaftes Bewohnen dar. Diese Art der Nutzung stellt die gartenbauliche
bzw. Erholungsnutzung nicht in den Hintergrund."

Bezlglich der gemeinschaftlichen Einrichtungen sah es das Gericht als ausreichend
an, dass in der Kleingartenanlage mehrere Wege und eine Elektroenergieversor-
gungsanlage existierten Dazu heil3t es in den Urteilsgrinden: ,, Die betreffenden Gar-
tenanlage verfiigt auch iiber gemeinschaftliche Einrichtungen i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 2
BKleingG. Durch das Vorhandensein von Gemeinschaftseinrichtungen driickt sich die
Gemeinschaftsbezogenheit der Anlage aus, die eine Qualifizierung als Kleingartenanlage
rechtfertigt (Stang a.a.O., Rn. 15 zu § 1). Dabei ist es ausreichend, wenn eine der beispielhaft
in § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG aufgefiihrten oder eine andere Gemeinschafisanlage in diesem
Sinne vorhanden ist. Die Besichtigung der Anlage im Ortstermin vom 28.5.1998 hat ergeben,
dass mit Ausnahme lediglich dreier Gdrten, die mit ihrer Riickseite an den Weg grenzen, alle
anderen Parzellen nur iiber die drei in der Anlage angelegten Wege erreicht werden konnen.
Diese Wege miissen von nahezu allen Pdchtern gemeinschaftlich genutzt werden, da andere
Zuwegungen nicht vorhanden sind. Auch handelt es sich bei diesen nicht um offentliche Wege.
An den jeweiligen Wegenden befinden sich abschliesbare Tore. Allein dadurch, dass
Spaziergdnger diese Wege gelegentlich benutzten, erlangen sie nicht die Qualitdit eines
offentlichen Weges. Die Zuwegung dient ausschlieslich der Erschlieffung der Einzelgdirten.

Allein das Vorhandensein der vorbezeichneten Wege erfiillt das Erfordernis der
gemeinschaftlichen Einrichtung i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG (vgl. Mainczyk, BKleingG, 7.
Aufl. Rn. 11 zu § 1). Dariiber hinaus verfiigt die Anlage iiber eine gemeinschaftliche
Energieversorgung. Die Zeugen ... haben anldsslich ihrer Vernehmung im Termin zur
miindlichen Verhandlung vom 17 .3. 1998 bekundet, dass unter Mitarbeit verschiedener
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Pdchter eine Stromversorgungsanlage mit einem Zdhlerhduschen errichtet worden sei, in dem
der Gesamtverbrauch der Anlage gemessen werde. Der Stromverbrauch werde fiir die
gesamte Anlage gegeniiber dem Stromversorger durch einen dafiir zustindigen Pdchter
einheitlich abgerechnet und anschlieffend der auf jede einzelne Parzelle entfallende Anteil
mittels entsprechender Zwischenzdihler abgehalten. Es sind keine Anhaltspunkte vorhanden,
die zu Zweifeln an dieser iibereinstimmenden Aussage der vernommenen Zeugen Anlass gibt.
Durch die gemeinsame Installation und die Art der Abrechnung des Stromverbrauchs kommt
die Gemeinschaftsbezogenheit dieser Einrichtung hinreichend zum Ausdruck”.

Das Gericht sah es als unschadlich an, dass die Wege in der Kleingartenanlage nicht
in Form einer zusammenhangenden Durchwegung existierten, sondern bestimmte
Garten nur Uber einen bestimmten Weg zu erreichen waren. Ebenfalls als unbeacht-
lich sah das Gericht die Tatsache an, dass einzelne Garten neben der Erreichbarkeit
uber den Weg innerhalb der Kleingartenanlage auch durch ein Tor von einem 6ffent-
ichen Weg aus zu erreichen waren. Letztlich hielt es das Gericht fur unbeachtlich,
dass neben den Wegen und der Elektroenergieversorgung keine anderen gemein-
schaftlichen Einrichtungen, wie beispielsweise im § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG angege-
ben in Form von Spielflachen oder einem Vereinshaus vorhanden waren. Als unbe-
achtlich wurde vom Gericht weiterhin angesehen, dass die Kleingartenanlage nicht
von einer einheitlich gestalteten Umzaunung eingefriedet war.

Nach Kenntnis des Unterzeichnenden gibt es eine ganze Reihe von Gartenanlagen,
in denen gegenwartig Entgelt nach der Nutz-EV gezahlt wird, die tatsachlich aber
Kleingartenanlagen i.S.d. § 1 Abs. 1 BKleingG darstellen. Das betrifft auch Anlagen
auf kommunalen Flachen. Bei den Kommunen herrscht teilweise noch die irrige Auf-
fassung, dass Garten nur dann Klein- garten im Sinne des BKleingG sein kénnen,
wenn die Pachter vor dem 3.1 0.1990 im VKSK organisiert gewesen waren und/oder
Kleingarten-Nutzungsvertrage des VKS K abgeschlossen worden waren.

Es gibt auch vermehrt Anfragen von Kleingartnern, die einen Einzelgarten z. T. aus-
schlief3lich mit Obst und Gemuse also i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG bewirtschaf-
ten, ob sie das von ihnen verlangte Entgelt nach der Nutz-EV bezahlen mussen. Ein-
zelgarten (nicht in einer Anlage liegend) fallen nicht unter das BKleingG. Demzufolge
gelten fur diese Garten die Bestimmungen des Schuldrechtsanpassungsgesetzes
(SchuldRAnpG) und damit auch die Nutz-EV, obwohl eindeutig eine kleingartneri-
sche Nutzung im § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG vorliegt. Es fehlt hier an dem Merkmal,
dass mehrere Garten durch gemeinschaftliche Einrichtungen miteinander verbunden
sein mussen. Allerdings macht in diesen Fallen eine Pachtzinsforderung nach der
Nutz-EV in voller Hohe oft dkonomisch weder fur den Pachter noch fur den Ver-
pachter einen Sinne. In mehreren Fallen wurden diese Garten nach der zweiten bzw.
dritten Erhdhung des Pachtzinses von den Pachtern gekindigt. Die Garten konnten
auch nicht wieder zu einem solchen hohen Pachtzins verpachtet werden und liegen
nunmehr brach. Fir den Verpachter wird es auch hier zweckmallig sein, einen
Pachtzins zu verlangen, der dem hochstzulassigen Kleingartenpachtzins nahe
kommt oder zumindest nicht erheblich dariber liegt und sich der Pachtvertrag
ansonsten auch nach den wesentlichen Bestimmungen des BKleingG insbesondere
der Kindigungsschutzbestimmungen, richtet. Derartige Vertragsinhalte sind jedoch
zwischen den Vertragsparteien frei vereinbar.
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke (ll)

Mit Urteil vom 7. Januar 1999 hat das Amtsgericht Potsdam zugunsten von sieben
klagenden Kleingartnern entschieden, dass es sich bei ihren Garten um Kleingarten
im Sinne des § 1 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz (BkleingG) handelt, demzufolge
nur der hochstzulassige Kleingartenpachtzins verlangt werden kann und der nach
den Bestimmungen der Nutzungsentgeltverordnung (Nutz-EV) dartUber hinaus
gezahlte Pachtzins zurliickgezahlt werden muss (AG Potsdam, Az. 31 0 89/98).

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Garten der Klager und einige weitere Garten wurden seit ca. 1940 von der Kom-
mune direkt an nutzungswillige Blrger verpachtet. Ein Zwischenpachtvertrag exis-
tierte zu keinem Zeitpunkt. Die Pachter hatten keinen Verein gegrindet und waren
auch nie Sparte des Verbandes der Kleingartner, Siedler und Kleintierziichter (VKSK)
der DDR. Die Garten wurden immer kleingartnerisch im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.1
BKleingG genutzt und waren durch einen Weg erschlossen. Zu Beginn der 80er
Jahren entstand unmittelbar neben diesen Garten (auf der den Garten abgewandten
Seite des Weges) eine typische Kleingartenanlage des VKSK, die nur durch den vor-
handenen Weg von den betreffenden Garten getrennt war. Lediglich einer der
Pachter der schon vorher vorhandenen Garten wurde Mitglied des VKSK. Von die-
sem erhob die Kommune als Verpachter nach in Kraft treten der Nutz-EV den
hochstzulassigen Kleingartenpachtzins, von den anderen Pachtern wurde Entgelt
nach der Nutz-EV verlangt und von diesen unter Vorbehalt auch zunachst gezahlt.

Die beklagte Kommune verteidigte sich unter anderem mit dem Argument, dass die
Pachtvertrage dem Schuldrechtsanpassungsgesetz (SchuldRAnpG) unterfielen, da
von vornherein nur zur Erholungsnutzung verpachtet worden sei. Eine kleingartneri-
sche Nutzung sei nicht vereinbart gewesen.

Tatsachlich wurde in den schriftichen Vertragswerken eine gartnerische Nutzung
vereinbart, der Begriff , kleingartnerische” Nutzung wurde nicht verwendet. In der
Urteilsbegrindung heil3t es dazu:

“Die von den Kldgern vorgetragenen tatsdchlichen Nutzungsarten decken sich auch mit den
abgeschlossenen Vertrdgen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist den Vertrdgen nicht
zu entnehmen (Hervorhebung der Verf.), dass die Gdrten zur reinen Erholungsnutzung ver-
pachtet wurden. Eine derartige Einschrdnkung findet sich in keinem der Vertrdge,; vielmehr
sprechen die Vertrdge im iiberwiegenden ausdriicklich von einer gdrtnerischen Nutzung.”

Von der beklagten Kommune wurde weiterhin vorgetragen, dass das BKleingG
schon deshalb nicht anwendbar sei, da die Garten zum mafgeblichen Zeitpunkt des
2./3.10.1990 nicht in einer Kleingartenanlage gelegen hatten. Das Amtsgericht fuhrt
dazu folgendes aus:

,,Die Gdrten der Kldger liegen auch in einer Kleingartenanlage... Die Gdrten der Kldger sind
eingebettet in einer Kleingartenanlage mit ca. 50 Parzellen. Selbst wenn bei den iibrigen
Gdrten der Anlage die Tatbestandsmerkmale des BKleingG nicht vorliegen wiirden, so
konnten bereits allein die riumlich nebeneinander liegenden Giirten der Kliger (Hervor-
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hebung der Verf.) als erforderliche Zusammenfassung von Einzelgdirten angesehen werden,
da das Gesetz keine zahlenmdfige Mindestanforderung nennt."”

Bezulglich der erforderlichen gemeinschaftlichen Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2
BKleingG fuhrt das Amtsgericht aus:

,,Allein der Erschliefungsweg innerhalb der Anlage ... ist als gemeinschaftliche Einrichtung
ausreichend ... Zwar wird in den Vertrdigen der Erschliefungsweg als gemeinschaftliche
Anlage nicht genannt, jedoch ergibt eine ergdnzende Vertragsauslegung einen vertraglichen
Anspruch der Kldger auf Nutzung dieses Weges, da ansonsten eine Erschlieffung und somit
Nutzung der gepachteten Gdrten nicht méglich wire." Uber den Weg hinaus existieren in der
Anlage eine vertraglich genutzte gemeinsame Wasserversorgungsanlage sowie faktisch von
den Kldgern genutzt ein Vereinshaus, ein Spielplatz und ein Kompostplatz. ,,Jede der
genannten Anlagen rechtfertigt fiir sich allein die Anwendung des BKleingG, so dass das
Merkmal der gemeinschaftlichen Einrichtungen in vorliegenden Fall erfiillt ist (Hervorhe-
bung der Verf.)."

Das Amtsgericht hielt es fur unbeachtlich, dass die Vertrage der Klager nicht mit dem
VKSK geschlossen waren. ,,Dariiber hinaus ist nach dem Gesetzeswortlaut nicht erfor-
derlich, dass die Kldger ihre Vertrdge iiber eine Vereinigung wie den VKSK oder dessen
Nachfolgeorganisationen abgeschlossen haben. Vom BKleingG werden alle Nutzungsver-
héltnisse erfasst, unabhdngig vom jeweiligen Vertragspartner.”

Das Amtsgericht kam letztlich zu der Auffassung, dass der Uberbezahlte Pachtzins
an die Klager zurick zu zahlen sei. Das gelte auch fur den Klager, der im Unter-
schied zu den anderen erst 1996 einen Pachtvertrag zu den Konditionen
desSchuldRANnpG abgeschlossen hatte. Das Amtsgericht flhrt dazu aus:

“Auch soweit mit dem Kldger zu 7. am 26.1.1996 ein hinsichtlich der Pachtzahlung von §§ 20
a Nr. 6, 5 BKleingG abweichender Vertrag geschlossen wurde, ist dieser wegen § 13
BkleingG nichtig.”

Letztlich haben rechtsirrige Auffassungen der zustandigen Mitarbeiter der Kommune
zu diesem Rechtsstreit gefuhrt. Diese waren der Auffassung, dass Einzelpachtver-
trage ohne Beteiligung des VKSK in das SchuldRAnpG ubergeleitet wurden. Dies ist
jedoch unter den genannten Voraussetzungen nicht der Fall. Pachter, die sich in
einer vergleichbaren Situation befinden sollten sich angesichts einer mdglichen, teils
erheblichen Pachtzinsuberzahlung sachkundig machen. Dazu bieten sich die
Sprechstunden der ortlich wirkenden Kleingartnerverbande an.
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke? (ll1)

Mit Urteil vom 8.3.1999 hat das Brandenburgische Oberlandesgericht (Az 3 U
189/98, Landgericht Neuruppin 2 O 227/96) die Klage der Eigentimer von Klein-
gartenland gegen den Zwischenpachter und eine Vielzahl von Unterpachtern
zugunsten der Kleingartner entschieden. Wesentliche Voraussetzung fur die in die-
sem Rechtsstreit zu entscheidenden Rechtsfragen war die Feststellung, ob es sich
bei den streitbefangenen Garten im Zeitpunkt des 2./3.10.1990 um Kleingarten im
Sinne des § 1 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz (BKleingG) gehandelt hat oder nicht.
Seitens der Bodeneigentimer wurde hauptsachlich vorgetragen, dass die Kleingar-
teneigenschaft schon deshalb nicht gegeben sein konnte, da es zum malgeblichen
Zeitpunkt des 2./3.10.1990 keine gemeinschaftlichen Einrichtungen im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 2 BKleingG gegeben habe und eine kleingartnerische Nutzung im Sinne
des § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG nicht oder in nicht hinreichendem Male vorgelegen
habe.

Dem Rechtsstreit lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Mit der Errichtung der Kleingartenanlage wurde im Jahr 1989 begonnen. Die Stand-
ortzustimmung des Rates des Kreises datiert vom 25.11.1988, der Hauptnutzungs-
vertrag (Kleingartenzwischenpachtvertrag) zwischen der damals verfugungsberech-
tigten LPG und dem damaligen Kreisvorstand des VKSK vom 1.1.1988. Letzterer
wurde auf der Grundlage des § 71 Vertragsgesetz der DDR und auf unbestimmte
Zeit abgeschlossen. Im Zeitraum Fruhjahr 1988 bis Sommer 1990 wurde die zur
Verfugung gestellte Flache eingezaunt und mit zwei Eingangstoren versehen. Wei-
terhin wurde nach der Standortbestimmung und dem vorliegenden Parzellierungs-
plan die Parzellierung der einzelnen Garten vorgenommen und die Flachen fur die
gemeinschaftlichen Einrichtungen, insbesondere die Wege und den Gemeinschafts-
platz festgelegt sowie ein Vereinsbrunnen mit Pumpe gebaut. Zum Zeitpunkt des
2./3.10.1990 waren ca. 80 % der Garten verpachtet. Auf den meisten verpachteten
Garten waren Beete angelegt und Obstbaume als auch Obststraucher gepflanzt
worden. Lediglich auf drei Parzellen befanden sich im Oktober 1990 schon Lauben.
Insgesamt war die Kleingartenanlage noch im Entstehungsprozess begriffen. Die
weiterfihrenden und abschlieBenden Arbeiten, insbesondere die Verpachtung der
noch nicht vergebenen Kleingarten und der Bau weiterer gemeinschaftlicher Ein-
richtungen stand noch aus. In den Jahren 1991 bis 1993 wurde die Kleingartenan-
lage von unbekannten Tatern mehrfach verwustet. Es wurden Obstbaume abgesagt,
Beete verwlhlt und die schon vorhandene Gemeinschaftspumpe zerstort. Zum glei-
chen Zeitpunkt klagten die Bodeneigentumer gegen die Kleingartner. Aufgrund die-
ser Umstande kindigten eine Reihe von Kleingartnern ihre Garten, so dass ein gro-
Rer Teil der Garten zeitweilig nicht bewirtschaftet wurde. Erst im Jahr 1994 konnten
durch entsprechende Aktivitaten des Vereins und des Zwischenpachters neue Klein-
gartner gewonnen werden. Samtliche Kleingarten wurden verpachtet und die
gemeinschaftlichen Einrichtungen, vor allem die Wege, Parkplatze, ein Spielplatz
sowie eine weitere Freiflache errichtet.

Zur Feststellung, was zum mafgeblichen Zeitpunkt des 2./3.10.1990 in der Anlage
vorhanden war, wurden in erster Linie Zeugen aus dem Kreis der Kleingartner und
der umliegenden Bewohner gehort sowie einige wenige Fotos aus diesem Zeitraum
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gewertet. Das Brandenburgische Oberlandesgericht kam letztendlich zur Uberzeu-
gung, dass es im Zeitraum 1989/1990 sichtbare Aktivitaten auf der Anlage gegeben
habe und es zum Anlegen von Garten und Anpflanzungen gekommen sei. Es seien
Beete angelegt worden, die Kleingartenanlage sei eingezdunt gewesen und es
befand sich eine Wasserpumpe in der Kleingartenanlage. Die Bodeneigentimer kon-
zentrierten ihren Angriff auf die gemeinschaftlichen Einrichtungen, die zu diesem
Zeitpunkt noch nicht vollstandig errichtet waren. Dazu flhrt das Brandenburgische
Oberlandesgericht in den Urteilsgrinden Folgendes aus:

“Dem Berufungsangriff, die eigentumsbeschrinkenden Regelungen des BKleingG erforder-
ten es bei der Beurteilung, ob zum Stichtag bereits Kleingdrten vorhanden waren, verstdirkt
auf die Gesamtgestaltung, mithin auf eine Mehrzahl vorhandener Gemeinschaftseinrichtun-
gen abzustellen, folgt der Senat nicht. Die Vorschriften des BKleingG finden Anwendung,
wenn die Voraussetzung einer kleingdrtnerischen Nutzung im Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG
vorliegen und die Ausschlusstatbestinde des § 1 Abs. 2 BKleingG nicht eingreifen (vgl. Otte
in Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, Bd. V, Stand Mdrz 1998, § 20 a Rn. 2 BKleingG). Nach
tibereinstimmender Kommentierung enthdlt der Gesetzestext des § 1 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG
lediglich eine beispielhafte Aufzihlung von Gemeinschafiseinrichtungen (Otte, a.a.O., § 1
BKleingG, Rn. 11 m.w.N.). Ausreichend fiir die Anwendbarkeit des BKleingG ist insoweit das
Vorhandensein einer einzelnen Gemeinschaftsanlage (Stang, Kommentar zum BKleingG, 2.
Auflage, 1995, § | Rn. 15; Mainczyk, BKleingG, 7. Auflage, 1997, § I Rn 11). Die
eigentumsbeschrinkende Wirkung des BKleingG hat der Gesetzgeber unter Zugrundelegung
der besonderen Verhdltnisse in den neuen Bundeslindern hinreichend beriicksichtigt. Das
Vorhandensein einer Gemeinschaftspumpe sowie die erfolgte Parzellierung und Einzdunung
rechtfertigen es hier, die Voraussetzungen des § 1 Abs. I Nr. 2 BKleingG zu bejahen."”

Das Brandenburgische Oberlandesgericht hatte sich auch mit der Tatsache ausein-
ander zusetzen, dass es sich hier um eine im Entstehen begriffene Kleingartenan-
lage handelt, deren Merkmale im Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG noch nicht vollstan-
dig aus gepragt waren. In den Urteilsgrinden flihrt das Brandenburgische
Oberlandesgericht dazu nachfolgend aus:

“Es begegnet auch keinen Bedenken, die zum Zeitpunkt des Beitritts noch in der Entstehung
befindliche Kleingartenanlage dem Schutz des BKleingG zu unterstellen. Denn deren klein-
gdrtnerische Nutzung hdtte sich, wie die Zeugen ... bekundet haben, bereits verfestigt und war
nach aufsen erkennbar in Erscheinung getreten. Dieses Verstindnis beriicksichtigt, dass es
sich bei der Vorschrift des § 20 a BKleingG um eine Uberleitungsvorschrift handelt und die
in § 1 des BKleingG enthaltenen Begriffsbestimmungen (nur) zur tatsdchlichen Abgren-zung
heranzuziehen sind (Otte, a.a.O., § 20 a BKleingG, Rn. 2, Mainczvk, a.a.O.; § 20 a Rn. 2).
Nach ihrer Zielsetzung werden von der Uberleitungsvorschrift des § 20 a BKleingG die auf
Uberlassung von Kleingdrten im Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG gerichteten Vetrdiige erfasst.
Der in der  Uberleitungsvorschrift  enthaltene  Oberbegriff —des  “Kleingar-
tennutzungsverhdltnisses” ist schuldrechtlicher Natur. Er entstammt der Terminologie des
ZGB und kniipft an die dort verwendeten Begriffe ‘“Kleingartennutzungsverhdltnis" und
“Kleingartennutzungsvertrag" an, die sowohl die Uberlassung von Land zur kleingdirtneri-
schen Nutzung zum Gegenstand haben (Einzelnutzungsvertrdge) als auch solche, die auf die
Weitergabe zum Zweck der kleingdrtnerischen Nutzung gerichtet sind (Haupt- und Zwi-
schennutzungsvertrdge). Die bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
sowie des Europdischen Gerichtshofes fiir Menschenrechte zur Pachtzinsregelung und zu
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Fragen der Verfahrensdauer rechtfertigen insoweit kein anderes Verstindnis (1 BvR 207/97;
Otte, a.a.O. Vorb. BkleingG, Rn. 5 m.w.N.). Ob was zwischen den Parteien streitig ist — auch
der gemeinschaftlich genutzte Bau- und Gerdtewagen oder die Anschlagtafel vorhanden

waren und als Geimeinschaftseinrichtungen anzusehen sind, kann deshalb dahingestellt
bleiben.

Dass es spdter, so auch im Jahre 1992, zu einer zunehmenden Verwilderung des Geldndes
gekommen ist, rechtfertigt auch unter der Beriicksichtigung der den Entwicklungsstand der
Kleingartenanlage im Jahre 1997 dokumentierten Lichtbilder keine andere Beurteilung,
insbesondere jedoch nicht die Annahme, der Kleingartencharakter der Anlage sei in der
Folgezeit ginzlich aufgegeben worden.”

AbschlieRend ist festzustellen, dass es das Brandenburgische Oberlandesgericht
unbeachtlich hielt, dass zum maRgeblichen Zeitpunkt des 2./3.10.1990 (Zeitpunkt der
Uberleitung der bestehenden Altpachtvertrage in den Geltungsbereich des BKleingG)
keine weiteren gemeinschaftlichen Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2
BKleingG, insbesondere kein Vereinsheim und kein Spielplatz existiert haben.
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke? (IV)

Das Landgericht Potsdam hat mit Urteil vom 3.11 .1998 (Az 6 S 83/97, Amtsgericht
Potsdam Az 23 C 503/96) die Klage eines Eigentimers von Kleingartenland gegen
die als Zwischenpachter fungierende kleingartnerisch-gemeinnutzige Organisation
zugunsten der Kleingartner entschieden. Der Grundeigentumer (Klager) hatte
anstelle des hochstzulassigen Kleingartenpachtzinses Entgelt nach der Nutzungs-
entgeltverordung (Nutz-EV) verlangt Nachdem die Kleingartner eine Zahlung unter
Hjnweis auf die Pachtzinsbindung nach dem Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
ablehnten wurde der Kleingarten-Zwischenpachtvertrag wegen angeblichen Zah-
lungsverzug vom Klager gekundigt. Nachdem sich die Kleingartner geweigert hatten,
das Grundstlick herauszugeben, wurde letztlich auf

- geraumte Herausgabe des gesamten kleingartnerisch genutzten Grundstucks;

- Zahlung einer Summe, die sich nach der Nutz-EV berechnete;

- Auskunft Uber die ladungsfahigen Anschriften sowie Unterpachtvertrage aller
Kleingartner auf dem Grundstick des Klagers und

- Unterlassung des Befahrens und Abstellen von PKW auf dem Grundstuck des
Klagers

geklagt.

Alle diese Antrage wurden vom Landgericht Potsdam als unbegriindet angesehen
und die Berufung daher kostenpflichtig zurickgewiesen.

Dem Rechtsstreit lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Klager hatte mit Vertrag von 1986 an den damaligen Kreisvorstand des VKSK
das Grundstick verpachtet. Auf dem Grundstlck, welches unmittelbar an den Park
Sanssouci grenzt, befand sich zu diesem Zeitpunkt eine alte Obstplantage. Die Fla-
che wurde eingezaunt und parzelliert. Es entstanden 25 Kleingarten, die Uber einen
Rundweg innerhalb der Anlage erschlossen wurden. Im Eingangsbereich und an drei
weiteren Stellen waren Parkplatze vorgesehen. Der Parzellierungsplan (Standortge-
migung) wurde vom damals zustandigen Generaldirektor staatliche Schlésser und
Garten Potsdam Sanssouci 1988 unterzeichnet.

Bis 1996 gab es zwischen den Parteien des Rechtsstreits keine wesentlichen Pro-
bleme. Der Klager duldete die kleingartnerische Nutzung, nahm den hochstzulassi-
gen Kleingartenpachtzins an und stellte daruber hinaus zulassige Forderungen bzgl.
der Erstattung der 6ffentlich- rechtlichen Lasten nach § 5 Abs. 5 BKleingG. Erst im
Jahr 1996, nachdem die Steigerungsschritte nach der Nutz-EV einen weitaus hohe-
ren Pachtzins vorsahen als den hochstzulassigen Kleingartenpachtzins, wurden die
Kleingartner mit einer Vielzahl ungerechtfertigter Forderungen und letztlich mit einem
gerichtlichen Verfahren Uberzogen. Im Mittelpunkt der Klage stand die Behauptung
des Grundeigentumers, dass es sich bei der Anlage zum malgeblichen Zeitpunkt
des 2./3.10.1990 nicht um eine Kleingartenanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 BKleingG
sondern um eine sogenannte Datschensiedlung gehandelt habe (§ 29 Schuldrechts-
anpassungsgesetz).
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Die Gerichte erhoben sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten Instanz umfang-
lich Beweis. Unter anderem fand ein Ortstermin in der Kleingartenanlage statt, bei
dem in jedem einzelnen Garten der Anteil an Obst- und Gemuseanbau bezogen auf
die Gesamtflache des Gartens festgestellt wurde. Weiterhin wurde eine Vielzahl von
Zeugen vernommen, die Uber den Bewirtschaftungszustand der Garten im Zeitpunkt
des 2./3.10.1990 aussagen konnten.

In den Entscheidungsgrinden des Urteils des Landgericht Potsdam vom 3.11.1998
heil3t es dazu auf S. 2 Abs. 2:

“Gemdf; § 20 a BKleingG wurden die in der DDR bestehenden Nutzungsverhdltnisse an
Kleingdirten dem Bundeskleingartengesetz unterstellt. Von dieser Uberleitungsvorschrift
werden jedoch nur solche Nutzungsverhdltnisse erfasst, die im Sinne des BKleingG als
Kleingartenpachtvertrdge anzusehen sind (§ 1 in Verbindung mit § 4 Abs. BKleingG, vgl.
Stang, BKleingG, 2. Auflage, § 20 a Rn. 6ff.; Mainczyk, BKleingG, 6. Auflage, § 20 a, Rn. 4 a

)

Mafgebend ist danach, ob das betroffene Grundstiick zur nicht erwerbsmdfigen gdrtneri-
schen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen fiir den Eigenbe-
darf und zur Evholung iiberlassen worden ist und ob das Geldinde in einer Anlage liegt, in der
mehrere FEinzelgdrten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen zusammengefasst sind.
Abzugrenzen hiervon sind die sogenannten Datschensiedlungen, die keine Kleingartenanlage
darstellen.

Fiir die Qualifizierung als Kleingartengelinde kommt es darauf an, ob die Unterpdichter tat-
sdchlich gdrtnerische Erzeugnisse erzielen und ob gemeinschaftliche Einrichtungen vorhan-
den sind, die das Geldinde als Kleingartenanlage erscheinen lassen. Dabei kann weder das
Vorkommen einzelner kleingdrtnerisch genutzter Parzellen in einem gréfieren vorwiegend
zum Wohnen benutzten Geldnde diese zu einer Kleingartensiedlung machen, noch konnen
einzelne Parzellen, die nicht kieingdrtnerisch genutzt werden, die gesamte Anlage zu einer
,,Datschensiedlung" machen. Dabei ist eine Mindestzahl an Kleingdrten nicht vorgeschrie-
ben. So kénnen bereits fiinf Gdrten eine Anlage bilden. ...

Die Voraussetzungen einer Kleinpachtanlage seit dem Stichtag 3.10.1990 liegen hier vor. Die
hier betroffene Fliche wird nach der Uberzeugung der Kammer entsprechend den Vor-
schriften des BKleingG genutzt. Bei der Besichtigung der Anlage durch eine Mitglied der
Kammer wurde festgestellt, dass es sich um eine einheitliche Anlage handelt. Die gesamte
Fldiiche ist durch einen Aufsenzaun begrenzt, und man gelangt nur durch ein zu verschlieflen-
des Tor in die Anlage. Es befindet sich ein gemeinschaftlich genutzter Rundweg auf dem
Gelinde, von dem die einzelnen Parzellen zu erreichen sind. Des Weiteren befindet sich ein
fiir die Mitglieder jederzeit zugdnglicher gemeinsam genutzter Geriteschuppen und eine
kleiner Kinderspielplatz auf dem Geliinde. Im Eingangsbereich unmittelbar hinter dem Tor
steht den Mitgliedern auch ein gemeinsam zu nutzender Parkplatz zur Verfiigung. Es gibt
auch einen gemeinsam genutzten Stromanschluss auf dem betroffenen Gelinde. Diese
Merkmale sind gemeinschaftliche Anlagen im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG.
(Hervorhebungen der Verfasser). Zumindest der gemeinsam genutzte Weg war nach der
Aussage des Zeugen ... auch bereits am 3.10.1990 vorhanden, da die Mitglieder des Beklagten
nur tiber diesen ihre Parzellen erreichen konnen.
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Die Parzellen werden auch kleingdrtnerisch genutzt. Alle Gdrten sind mit kleinen Lauben
bebaut und die iibrige Fliche wurde zumindest zu 1/4, jedoch mehrheitlich werden die Fld-
chen zu 1/3 mit Obst und Gemiise bepflanzt. Auf den einzelnen Parzellen stehen immer ein-
zelne Obstbdume, die Bodenflichen sind parzelliert und die einzelnen Teile mit Obst oder
Gemiise bepflanzt. Zwischen den Beeten bzw. am Rande befinden sich Blumen. Meistens ist
auf den einzelnen Parzellen auch ein Stiick mit Rasen bepflanzt worden, der jedoch einen
geringen Anteil an der Gesamtfliche ausmacht. Es werden somit offensichtlich gdrtnerische
Erzeugnisse erzielt. Die Lauben diirften keineswegs zur dauernden Bewohnung geeignet sein.
Allein die Versorgung der Lauben mit Strom und fliefendem Wasser dndert an dem
Charakter der Anlage nichts, sondern entspricht nur dem heutigen Standard von einer
Kleingartenanlage und dient der in § 1 Abs. | BKleingG festgeschriebenen Erholung der
Nutzer. Meistens sind die Lauben hinter den Bdumen so versteckt, dass nach dem Gesamt-
eindruck die gdrtnerische Nutzung vorherrscht."

Die gehorten Zeugen haben Ubereinstimmend ausgesagt dass im Jahr 1990 samtli-
che 25 Einzelgarten genutzt wurden und zumindest mit 774 mit Obst und Gemduse
bepflanzt waren. Der klagerische Einwand, dass in den Jahren 1989 - 1990 der Aus-
bau der auf den einzelnen Parzellen sich befindenden Bungalows im Vordergrund
gestanden habe besagt nach Uberzeugung des Landgerichts nicht, dass die Garten
trotzdem auch mit Obst und Gemuse bepflanzt waren.

Nach Uberzeugung des Landgerichts Potsdam lagen mithin die konstitutiven Merk-
male des § 1 Abs. 1 BKleingG zum Zeitpunkt des 2./3.10.1990 in der streitbefange-
nen Kleingartenanlage vor. Demzufolge wurden die Vertragsverhaltnisse in den
Geltungsbereich des BKleingG Ubergeleitet. Die bestehenden Pachtverhaltnisse
richteten sich seit dem Zeitpunkt nach den Bestimmungen des BKleingG. Es konnte
mithin nur der jeweils hochstzulassige Kleingartenpachtzins verlangt werden. Dieser
wurde auch gezahlt. Aus diesem Grund lag ein Zahlungsverzug nicht vor und damit
auch kein Kiindigungsgrund. Im Ubrigen hatte bzgl. des angeblichen Zahlungsverzu-
ges ein Verschulden des Beklagten vorliegen missen. Dazu heilt es in den Urteils-
grunden auf S. 6 Mitte:

Zudem diirfte auch ein Verschulden des Beklagten nicht gegeben sein, da die Frage der Hohe
des Nutzungsentgeltanspruches von der keineswegs fiir einen Laien eindeutigen Zuordnung
des Nutzungsverhdltnisses als ein solches nach dem BKleingG oder nach dem SchuldRAnpG
abhdngt."”

Das Landgericht hielt das Befahren der Kleingartenanlage mit PKW und das gele-
gentliche Parken fur zulassig. In den letzten beiden Absatzen auf S. 6 des Urteils
heil3t es dazu:

Auch liegt in dem Befahren mit Pkw und dem gelegentlichen Parken kein ein die Kiindi-gung
rechtfertigender, schwerwiegender vertragswidriger Gebrauch vor. Der Kldger hat nicht
dargelegt, dass durch das Befahren der Anlage der Vertragszweck gefihrdet bzw. die Rechte
des Kldgers in erheblichem Mafle verletzt wurden. Der Fahrweg dient gerade der
Ermoglichung des An- und Abtransportes, das Befahren fiir sich allein kann schon deshalb
nicht vertragswidrig sein. Inwiefern durch ein gelegentliches Parken eine Rechtsverletzung
eintreten soll, ist nicht ersichtlich.

Der Kldger hat selbst dargelegt, dass eine Beeintrichtigung des Geldndes aus Umwelt-
schutzgesichtspunkten nicht festgestellt werden kann."
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Das Urteil des Landgerichts vom 3.11.1998 wurde in der Folge aus weitergehenden
Rechtsgrinden mit einer Beschwerde vor dem Brandenburgischen Verfassungsge-
richt (Az VfGBbg 48/98) angegriffen. Jedoch blieb auch dieser Angriff erfolglos.

Anzumerken ist abschlieRend, dass in der Kleingartenanlage zu keinem Zeitpunkt ein
Vereinsheim existierte. Es ist auch zuklnftig keines vorgesehen, da dies in einer
Kleingartenanlage mit 25 Parzellen nicht ublich ist. Mithin ist ein Vereinsheim nach §
1 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG kein zwingendes Merkmal fur eine Kleingartenanlage und
die Eigenschaft eines Pachtgrundstiickes “Kleingarten” zu sein.
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Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke ? (V)

Mit Urteil vom 10.12.1996 (Az 3 C 837/96) hat das Amtsgericht Schwedt/O zuguns-
ten eines Kleingartners entschieden, dass er den nach der Nutzungsentgeltverord-
nung berechneten Pachtzins in Hohe von 1,20 DM/m?/Jahr nicht zahlen muss und
darUber hinaus rechtskraftig festgestellt, dass es sich bei dem betreffenden Garten
um einen Kleingarten im Sinne des § 1 Abs. 1 Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
handelt. Zahlungsklagen gegen eine Vielzahl weiterer Kleingartner in der gleichen
Anlage wurden ebenfalls in diesem Sinne entschieden.

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der beklagte Kleingartner hatte im Jahr 1983 vom damaligen VEB (K) Gebaudewirt-
schaft Angerminde ohne naher bezeichnete Zweckbestimmung einen Garten ,,zur
Nutzung" angepachtet. Der Garten bildete zusammen mit weiteren 19 Garten und
mehreren gemeinschaftlichen Einrichtungen eine Anlage. An gemeinschaftlichen Ein-
richtungen existierten ein o6ffentlicher Weg, eine gemeinschaftliche Elektroenergie-
versorgungsanlage, eine gemeinschaftliche Umzaunung sowie ein Vereinsschild und
ein Mitteilungsbrett des Vereins. Ein Teil der Garten, darunter der des beklagten
Kleingartners liegt auf dem Grundstuck eines Privateigentimers, der andere Teil der
Garten liegt auf kommunalem Grund und Boden. Ein Zwischenpachter existierte
nicht. Jeder Kleingartner hatte einen Einzelpachtvertrag mit dem jeweiligen Grund-
stuckseigentumer.

Das Amtsgericht Schwedt/O erhob umfanglich Beweis. Die kleingartnerische Nut-
zung der Garten im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG zum Zeitpunkt des
2./3.10.1990 und danach konnte nachgewiesen werden und war im weiteren Verlauf
der Verfahren unstreitig. Streitig gestellt wurden vorgenannte gemeinschaftliche Ein-
richtungen hinsichtlich ihrer Eignung zur Begrindung der Kleingarteneigenschaft.
Nach der Definition des § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG ist ein kleingartnerisch genutzter
Garten nur dann ein Kleingarten, wenn er mit mehreren Einzelgarten und gemein-
schaftlichen Einrichtungen zu einer Kleingartenanlage zusammengefasst ist.

Dies war in diesem Rechtsstreit der Fall, auch wenn es sich bei dieser Kleingarten-
anlage nicht um eine ,,typische” Kleingartenanlage handelt.

Die Kleingarten befinden sich links und rechts eines o6ffentlichen Weges. Dieser
offentliche Weg fuhrt durch die Kleingartenanlage hindurch. Die Kleingarten kénnen
nur Uber diesen offentlichen Weg betreten werden. Andere Zuwegungen existieren
nicht. Zur Problematik des 6ffentlichen Weges als gemeinschaftliche Einrichtung fuhrt
das Amtsgericht Schwedt/O wie folgt aus:

“Als gemeinschaftliche Einrichtung ist zum einen der am 6stlichen Grundstiicksrand des
kldgerischen Grundstiicks verlaufende Weg zu werten. Wege sind nur dann gemeinschaftliche
Einrichtungen, wenn sie innerhalb der Anlage liegen oder;, wenn sie aufserhalb der Anlage
verlaufen, es sich um nichtoffentliche Wege handelt, die ausschliefflich der Erschlieffung der
Einzelgdrten dienen (Gerulf Stang, BKleingG, 2. Auflage § IRn. 16). Hier ist ein innerhalb
einer Kleingartenanlage verlaufende; von allen Pdchtern gleichermafien als Zugang
genutzter Weg gegeben, welcher hiernach als gemeinschaftliche Einrichtung zu werten ist.
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Die rechts und links des Weges gelegenen Einzelparzellen sind ndmlich als einheitliche
Kleingartenanlage zu werten, da sie sich in einem engen rdumlichen Zusammenhang
befinden.

Zwar wird die Anlage durch den Weg in zwei Hilften geteilt, die Durchschneidung einer
Anlage z.B. durch eine Strafie zerstort den Zusammenhang aber dann nicht, wenn die
verbleibenden Teile nach ihrem Gesamterscheinungsbild und der Funktion der
gemeinschaftlichen Einrichtungen zusammengehéren vgl. Stang, a.a. O., § 1 Rn. 14). Nach
den von der Beklagtenseite vorgelegen Fotos bilden die rechts und links des Weges gelegenen
Gdrten ein zusammenhdngendes Erscheinungsbild, was sich aus der einheitlichen
kleingdrtnerischen Nutzung sowie der in Material (Maschendraht sowie Hecken) und Héhe
(ca. 1,50 bis 1,80 m) dhnhlichen Zaungestaltung ergibt. ...

Der Wertung des Weges als gemeinschaftliche Einrichtung steht nicht entgegen, dass es sich
hierbei um einen offentlichen Weg handelt. Auf die Unterscheidung von offentlichen und nicht
offentlichen Weg kommt es ndmlich nur an, wenn die Wege auflerhalb der Anlage verlaufen
(vgl. Stang a.a.O. § 1 Rn. 16). Im vorliegenden Fall liegt aber - wie oben dargelegt - ein
innerhalb einer Kleingartenanlage verlaufender Weg vor."”

Das Amtsgericht Schwedt/O erkannte auch die gemeinschaftliche Elektroenergiever-
sorgungsanlage als gemeinschaftliche Einrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.2
BKleingG an und fuhrt wie folgt dazu aus:

,,Schlieflich ist als gemeinschaftliche Einrichtung eine gemeinschaftliche Energiever-
sorgungsanlage gegeben. Ebenso wie eine gemeinschaftliche Wasserversorgung als
gemeinschaftliche Einrichtung anzusehen ist (vgl. Stang a. a. O. § I Rn. 15), kann auch eine
gemeinschaftliche Energieversorgungsanlage als gemeinschaftliche Einrichtung zu werten
sein unabhdngig davon, ob sie mit fiir gemeinschaftliche Zwecke oder lediglich individuell
genutzt wird.

Dabei spielt es auch keine Rolle, ob tatsdchlich alle Péichter an die Energieversor-gungsstelle
angeschlossen sind. Vergleichbar mit der Rechtslage bei den Vereinshdusern geniigt fiir die
Annahme einer gemeinschaftliche Einrichtung die blofle potentielle Nutzbarkeit fiir alle
Pdchter.”

Das Amtsgericht Schwedt/O erkannte auch das Vereinsschild und das Mitteilungs-
brett des Vereins als gemeinschaftliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG
an und fuhrt dazu aus:

,,Es kann dabei dahinstehen, ob das Mitteilungsbrett von allen Gartenparzellennutzern oder
nur von Vereinsmitgliedern genutzt werden kann. Zwar ist eine Einrichtung nur dann als
gemeinschaftlich anzusehen, wenn sie der Gesamtheit der Kleingdrtner einer Anlage zur
Verfiigung stehen.

Eine Ausnahme ist jedoch dann gerechtfertigt, wenn Vereinseinrichtungen zwar nur Vereins-
mitgliedern zugdnglich sind, der Beitritt zum Verein aber fiir jeden Kleingdrtner einer Anlage
moglich ist (vgl. Stang a.a. O. § 1 Rn. 15). Fiir eine Beitrittsbeschrinkung hat der Kldger
aber keine Tatsachen vorgetragen.”

Weitergehend waren fur das Amtsgericht Schwedt/O 20 Garten und die genannten
gemeinschaftlichen Einrichtungen fur ein zusammenhangendes Erscheinungsbild der
rechts und links des Weges gelegenen Kleingarten ausreichend. In den Entschei-
dungsgrunden heildt es dazu:
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“Soweit der Kldger vortrdgt, die Parzellen seien mit Holzzdunen und anderen Materialien
umfriedet, so dass sich ein uneinheitliches Bild ergdbe, erscheint dieser Vortrag angesichts
der von der Beklagenseite vorgelegten Fotos nicht hinreichend substantiiert. Dariiber hinaus
kénnen aber auch vereinzelt abweichende Zaungestaltungen das an sich gegebene
einheitliche Gesamtbild nicht zerstéren. Die Wertung eines einheitlichen Gesamtbildes wird
durch die Tatsache gestiitzt dass die Fliche der gesamten Kleingartenanlage unstreitig im
Fldichennutzungsplan als Fldche fiir Dauerkleingdrten ausgewiesen ist.

Der Umstand, dass die Gartenparzellen rechts und links des Weges verschiedenen
Eigentiimern gehéren, hindert die Annahme eines zusammenhdngende Gesamter-
scheinungsbildes nicht, da es hierbei allein auf das optische Erscheinungsbild ankommt. Die
Aufspaltung einer einheitlich gewachsenen Anlage nach den Eigentumsverhdltnissen am
Grundstiick erscheint unpraktikabel, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Grundstiicke
gegebenen- falls einheitlich von demselben Verwalter verpachtet sein konnen."

Bemerkenswert in diesem Falle ist die Tatsache, dass es auf’er dem o&ffentlichen
Weg in der Kleingartenanlage keine weiteren der im § 1 Abs. 1 Nr.2 BKleingG bei-
spielhaft als Vereinsheime und Spielflachen aufgeflihrten gemeinschaftlichen Ein-
richtungen gab und gibt.

In der Folgezeit wurde Uber den stadtischen Grund und Boden ein Kleingarten- Zwi-
schenpachtvertrag mit dem Kreisverband Uckermark der Gartenfreunde e.V. abge-
schlossen. Der Verwaltungsaufwand fur die Stadt Angermunde verringerte sich
dadurch betrachtlich.
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Nutzer-/Pachterwechsel im Kleingarten
Probleme und mogliche Losungsansatze

Rechtsanwalt KarstenDuckstein
Magdeburg
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Nutzer-/Pachterwechsel im Kleingarten
Probleme und mogliche Lésungsansatze

In den letzten Jahren hat es im Zusammenhang mit Nutzer-/Pachterwechseln in
Kleingarten sowohl in den alten als auch in den neuen Landern teilweise erhebliche
Probleme gegeben. Hintergrund dieser Entwicklung durfte die im gesamten Bundes-
gebiet gesunkene Nachfrage nach Garten sein, die dazu fuhrte, dass frei werdende
Parzellen entweder nicht sofort oder gar nicht wieder verpachtet werden Auch
konnten in vielen Fallen die in den Wertermittlungen festgehaltenen Ablésesummen
nicht erzielt werden. Mitunter entstand auch das Problem, wie mit sich passiv ver-
haltenden oder nicht mehr auffindbaren Pachtern umgegangen werden muss.

Die nachfolgenden Ausfuhrungen sollen eine Orientierung fur die unterschiedlichen
Varianten geben. Sie kdnnen naturgemaR nur einen Uberblick darstellen, die jewei-
lige Konstellation des Einzelfalles kann durchaus auch modifizierte bzw. andere als
die hier vorgeschlagenen Malinahmen erfordern. Insofern empfiehlt es sich, wenn in
Zusammenhang mit Pachterwechseln Probleme auftreten, immer sachkundigen Rat
einzuholen.

Als Ausgangspunkt der Betrachtung sollen zunachst die gegenseitigen Anspriche

zwischen dem Verpachter/Zwischenpachter und dem ausscheidenden Pachter bei
Beendigung eines Kleingartenpachtvertrages betrachtet werden.

l. Anspriiche nach Beendiqunq eines Kleingartenpachtvertrages

Die gegenseitigen Anspriche bei und nach Beendigung eines Kleingartenpachtver-
trages bestimmen sich im Wesentlichen nach den vertraglichen Vereinbarungen. Das
Gesetz gibt hier lediglich Rahmenbedingungen vor, die in einigen Fallen eingehalten
werden massen, in anderen Fallen kdnnen abweichende Vereinbarungen getroffen
werden. Im folgenden soll zunachst die gesetzliche Situation erortert werden, im Ein-
zelfall wird jedoch immer daneben der konkrete Vertrag zu berlcksichtigen sein.

1. Anspriche des Verpachters

Gemal § 4 Abs. 1 BKleingG sind fur diese Problematik im Wesentlichen die Vor-
schriften des Burgerlichen Gesetzbuches (BGB) uUber die Pacht, anzuwenden. Im
BGB erfolgt wiederum uber § 581 Abs. 2 eine Verweisung auf die Bestimmungen des
Mietrechts. Im Wesentlichen kann also gesagt werden, dass die Anspruche des Ver-
pachters bei der Beendigung von Kleingartenpachtverhaltnissen dieselben sind, die
etwa dem Vermieter einer Wohnung nach Beendigung des Mietverhaltnisses zuste-
hen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anspriche (vergl. auch Anlage 1):

a) Herausgabe des Gartens (§ 561 Abs. 1 und 3 BGB)

Der abgebende Pachter ist verpflichtet, die Pachtsache, also den Kleingarten
nach Beendigung des Pachtverhaltnisses an den Verpachter herauszugeben.
Die Herausgabe erfolgt im Wesentlichen durch die BesitzeinrAumung bzw. -
aufgabe, die etwa durch Ubergabe aller Schlissel an den Verpachter oder an
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von ihm beauftragte Personen geschehen kann. Eine Ubergabe des Gartens an
den Nachfolgepachter bedarf in jedem Falle der Zustimmung durch den
Verpachter. Ein einseitiges Ubertragen der Rechte aus dem Mietvertrag durch
den Pachter ohne Zustimmung des Verpachters ist nicht moglich.

b) Raumung des Kleingartens

Gemall § 556 Abs. 1 BGB ist die Pacht-(Miet-)sache frei von Eigentum des
Pachters an den Verpachter zurickzugeben. Dies bedeutet, dass der ausschei-
dende Kleingartenpachter die von ihm eingebrachten oder gegen Entgelt tUber-
nommenen Anpflanzungen und Anlagen nach Beendigung des Pachtverhaltnis-
ses aus dem Garten wegnehmen muss.

Gerade bei dieser Bestimmung gibt es die meisten Problem, da hier haufig ent-
gegenstehende vertragliche Vereinbarungen getroffen wurden. Da es sich beim
Beraumungsanspruch des Verpachters um einen Anspruch handelt der abding-
bar ist, d.h., dass anderweitige Vereinbarungen getroffen werden kénnen, kann
es sein, dass bei einigen Vertragsgestaltungen dieser Beraumungsanspruch
ausgeschlossen ist.

Hintergrund solcher vertraglichen Regelungen war es in den meisten Fallen,
dass eine ausreichende Anzahl von Bewerbern fur freiwerdende Kleingartenpar-
zellen vorhanden war. Insofern hatten die Kleingartnervereine bzw -verbande
kein Interesse daran, dass vom ausscheidenden Pachter die Anpflanzungen und
Baulichkeiten entfernt wurden, da diese an einen Nachfolgepachter vergeben
werden konnten und sollten.

In der heutigen Zeit sollte jedoch kritisch hinterfragt werden, ob eine vom Gesetz
abweichende Konstellation, d.h. der Ausschluss der Beraumungspflicht noch
sachdienlich ist. Insbesondere in den Fallen des nicht Vorhandenseins eines
Nachfolgepachters kann eine vertragliche Vereinbarung, dass keine Berdumung
stattfinden muss, sich zum Nachteil des Verpachters auswirken, da dieser dann
das Risiko der endgultigen Beraumung der Pachtflache tragt.

Zumindest bei neu abzuschlieRenden Vertragen sollte also darauf geachtet wer-
den, dass der Pachter grundsatzlich verpflichtet ist, die Kleingartenparzelle zu
beraumen und dies lediglich im Falle eines Nachfolgepachters nicht vornehmen
muss. Ein entsprechender Formulierungsvorschlag ist als Anlage IV am Ende
dieses Beitrages nachzulesen.

c) Herstellung eines vertragsgemalen Zustandes (Rekultivierung)

In einigen Fallen kommt es vor, dass der Kleingarten durch den ausscheidenden
Pachter nicht vertragsgemal bewirtschaftet wurde. Dies kann in einzelnen Fallen
auch die Ursache flr die Beendigung des Vertragsverhaltnisses sein.

Nach Beendigung des Pachtverhaltnisses steht dem Verpachter jedoch das
Recht zu, den Kleingarten in einem ordnungsgemal bewirtschaftetem Zustand
zurtckzuerhalten. Dies ergibt sich entweder aus dem Vertrag oder aber, wenn im
Vertrag keine Regelung daruber getroffen wurde, aus dem Gesetz. Erwah-
nenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eine Rekultivierung selbstverstand-
lich nur dann in Frage kommt, wenn keine Totalberaumung erforderlich ist.
Denkbar sind allenfalls bestimmte Zwischenlésungen, d.h. dass der weichende
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Pachter etwa seine Gartenlaube entfernen muss, hinsichtlich der Anpflanzungen
jedoch verpflichtet ist, diese in einem ordnungsgemald kultivierten Zustand
zuruckzugeben.

Die Nichterfullung der Ruckgabeverpflichtungen im ordnungsgemaly bewirt-
schafteten Zustand kann zu Schadensersatzansprichen des Verpachters geman
Folgendem fuhren.

d) Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Gemal § 326 BGB haftet der ausscheidende Pachter dem Verpachter fur den
Schaden, der diesem dadurch entsteht, dass der Garten nicht ordnungsgemaf
bewirtschaftet wurde. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass der Verpachter dem
Pachter eine angemessene Frist zur Herstellung eines ordnungsgemalen
Zustandes des Kleingartens mit der Erklarung gesetzt hat, dass er nach Ablauf
der Frist die Arbeiten selbst durchflhrt bzw. durchfiihren lasst und die dafir ent-
stehenden Kosten als Schadensersatz geltend macht.

Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass ein direkter Ein-
behalt eventueller Schadensersatzforderungen, etwa fur die Rekultivierung, aber
auch rickstandiger Pachten, Wasser- bzw. Stromentgelte von der Entschadi-
gungssumme nur moglich ist, wenn dies vertraglich vereinbart oder anderweitig
gesichert ist.

Grundsatzlich kommen hierfur zwei Wege in Betracht, namlich zum einen, dass
bereits bei Abschluss des Pachtvertrages der auf die Beraumung bzw. rickstan-
dige Leistungen entfallende Betrag vom Pachter an den Verpachter abgetreten
wird, so dass dieser bei Vorhandensein eines Nachfolgers diesen wegen der
Abtretung auffordern kann, in Héhe des jeweiligen Betrages nicht an den abge-
benden Pachter sondern an den Verpachter zu zahlen. Ein entsprechender For-
mulierungsvorschlag ist diesem Beitrag als Anlage IV beigefuigt.

Zum Anderen ist es moglich, dass der Kleingartnerverein bzw. -verband ihm
zustehende Betrage direkt an den Nachfolgepachter abtritt, damit dieser dann
Aufrechnung gegen die Kaufpreisforderung erklaren kann. In diesem Zusammen-
hang wird auf den Vortrag des Unterzeichners: Kleingartenrecht und
Vereinsrecht - ,,Zwei paar Stiefel!”, veroffentlicht in Grinde Schriftenreihe des
BDG, Heft 134, insbesondere Tabelle 5b, verwiesen.

In einigen Vertragen finden sich auch solche Vereinbarungen, dass generell die
Abldse, d.h. Kaufsumme vom Nachfolgepachter an den Verein zu zahlen ist und
dieser berechtigt sein soll, ihm zustehende Forderungen einzubehalten. Eine sol-
che Vereinbarung ist zwar zunachst geeignet, eventuelle Anspriche des Zwi-
schenpachters gegenuber dem weichenden Pachter schnell durchzusetzen, sie
birgt jedoch im Hinblick auf andere Fragen, insbesondere das Erzielen des Betra-
ges aus der Wertermittlung einige Gefahren, auf die spater einzugehen sein wird.
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Anspriiche des Pachters

Auch dem ausscheidenden Pachter stehen selbstverstandlich Anspriche aus der
Beendigung des kleingartenpachtvertrages zu.

a)

b)

Wegnahme von Anpflanzungen und Anlagen

Der ausscheidende Pachter kann, ahnlich wie der Mieter einer Wohnung, die von
ihm eingebrachten Sachen aus dem Kleingarten entfernen. Dies betrifft insbe-
sondere die Anpflanzungen und Baulichkeiten.

Dieser Anspruch, der sich aus § 547 a BGB ergibt, kann vertraglich ausgeschlos-
sen werden. Insbesondere in alteren Pachtvertragen finden sich haufig Klauseln,
dass der Pachter die Pachtsache mit den Anpflanzungen und Baulichkeiten an
den Verpachter zurickzugeben hat. Dies bedeutet letztlich einen (zulassigen)
vertraglichen Ausschluss des Wegnahmerechtes des Pachters.

Diese Situation korrespondiert mit dem vertraglichen Ausschluss des Berau-
mungsrechtes des Verpachters und ist vor dem selben historischen Hintergrund
zu sehen. In den Fallen, in denen ein Nachfolgepachter vorhanden ist und Einig-
keit Uber die Hohe der Ablosesumme besteht, mogen solche vertraglichen Ver-
einbarungen durchaus noch sachdienlich sein.

Problematisch konnen sie jedoch immer dann werden, wenn entweder kein
Nachfolgepachter vorhanden ist, oder dieser nicht bereit ist, den vom weichen-
den Pachter geforderten Ablésebetrag zu zahlen. Es ist namlich zu beachten,
dass beim vertraglichen Ausschluss des Wegnahmerechtes ein Entschadigungs-
anspruch des weichenden Pachters gem. 547 a Abs. Il BGB in HOohe einer ange-
messenen Entschadigung existiert. Es besteht also die Gefahr, dass der Zwi-
schenpachter in solchen Fallen auch ohne das Vorhandensein eines Nachfolge-
zachters die Entschadigung an den abgebenden Pachter zahlen muss, was zu
einer erheblichen finanziellen Belastung des Zwischenpachters fihren dirfte.

Entschadigung bei nicht pachterverschuldeter Verpachterkindigung

§ 11 BKleingG schreibt vor, dass der weichende Pachter vom Verpachter bzw.
demjenigen, der die Flache in Anspruch nimmt, entschadigt werden muss, wenn
die Kundigung gem. § 9 Abs. 1 Ziffern 2 bis 6 BKleingG durch den Verpachter
ausgesprochen wird. In diesen, und nur in diesen, Fallen steht dem weichenden
Pachter ein gesetzlicher Entschadigungsanspruch zu, dessen Hohe in der Regel
durch Wertermittlungsrichtlinien ermittelt wird. Wesentlich ist also, dass ein
gesetzlicher Entschadigungsanspruch nur fur diese Arten der nicht vom Pachter
verschuldeten Verpachterkiindigung besteht.

Klandigt der Pachter selbst, oder wird ihm wegen Pflichtverletzungen gem. § 9
Abs. 1 Nr.1 BKleingG gekundigt, gibt es diesen gesetzlichen Entschadi-
gungsanspruch nicht. Auch hier kann jedoch ein vertraglicher Entschadigungsan-
spruch im Einzelfall bestehen, namlich, wenn das Wegnahmerecht ausgeschlos-
sen wurde und somit die Ausnahmeregelung des § 547 a Abs. Il BGB zur
Anwendung kommt.

Ruckerstattung Uberbezahlten Pachtzinses bzw. Nebenkosten

In den Fallen, in denen das Pachtverhaltnis zu einem Zeitpunkt endet, der nicht
mit dem Ende des Pachtjahres identisch ist, kann es vorkommen, dass der
Pachter bereits Pachtzins flir das gesamte Jahr vorentrichtet hat. Gleiches kann
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fur Nebenkosten gelten. Es ist also moglich, dass hier eine Rickerstattung an
den Pachter erfolgen muss.

Aufgrund der Wichtigkeit dieser Frage sei an dieser Stelle nochmals auf die Ein-
gangsbemerkung hingewiesen, dass es sich hier stets um die gesetzlichen Anspru-
che handelt, die durch den jeweiligen Einzelvertrag modifiziert oder aber ausge-
schlossen sein konnen. Aufgrund der geanderten Nachfragesituation fur Kleingarten
ist zum jetzigen Zeitpunkt leider zu verzeichnen, dass ein Teil der abgeschlossenen
Vertrage nicht unbetrachtliche rechtliche Risiken mit sich bringen. Der Verfasser hat
einige dieser Formulierungen, die in der bisherigen Praxis aufgetreten sind, als Anla-
gen lll a - d diesem Beitrag beigefugt und auf die jeweiligen Rechtsfolgen hingewie-
sen.

Mogliche Vorschlage zur Verhinderung von Nachteilen sind als Anlagen IV und V
beigeflugt.

3. Verjahrung der jeweiligen Anspriiche

Nach dem deutschen Recht unterliegen Anspruche der Verjahrung, d.h. nach Ablauf
einer bestimmten Frist erhalt der jeweilige Schuldner der Leistung ein dauerndes
Verweigerungsrecht. Im Ergebnis bedeutet dies, dass nach Ablauf dieser Frist die
Anspruche nicht mehr gerichtlich durchgesetzt werden kdonnen. Nach allgemeinem
Recht verjahren Anspriche aus dem BGB nach 30 Jahren.

Das Gesetz kennt jedoch eine Reihe von Ausnahmetatbestanden, in welchen fest-
gelegt ist, dass die jeweiligen Anspriche bereits friher verjahren. Im Wesentlichen
dienen solche kurzen Verjahrungsfristen dem Rechtsfrieden, d.h. es soll sicher
gestellt werden, dass die jeweiligen Rechtsbeziehungen zu einem bestimmten Zeit-
punkt endgultig aufgeldst werden. Gerade das Miet- und Pachtrecht, und somit auch
das Kleingartenpachtrecht kennt eine Reihe solcher kurzen Verjahrungsfristen. Im
Einzelnen sind folgende Fristen zu beachten (vergleiche auch Anlage Il):

a) 6-monatige Verjahrung gem. § 558 BGB

aa) Verpachter:
- Beraumungsanspruch
- Rekultivierungsanspruch
- Schadensersatz wegen unterlassener Rekultivierung

ab) Pachter:
- Wegnahme von Anpflanzungen und Anlagen
- Ersatzanspriuche bei Abwendung bzw. Ausschluss der Wegnahme

Wesentlich ist, dass diese kurze Verjahrungsfrist fur den Verpachter mit dem Zeit-
punkt beginnt, in welchem er die Sache zurlickerhalt, d.h. zu dem Zeitpunkt, in wel-
chem der Pachtvertrag beendet ist und der Kleingartner die Pachtsache nicht mehr
als Kleingarten nutzt. Die Verjahrung der Anspruche des Pachters beginnt mit der
Beendigung des Pachtverhaltnisses.
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b) 4-jahrige Verjahrungsfrist gem. § 197 BGB
ba) Verpachter:
- ruckstandige Pacht
- Nutzungsausfallentschadigung bei nicht fristgemafRer Ruckgabe
- Schadensersatz wegen verspateter Rickgabe
- Rulckstandige Nebenkosten (Wasser-/ Stromlieferungen)

bb) Pachter:
- Ruckerstattung Uberzahlter Pacht, wenn Uber die Grenze des § 5 Abs. 1
BKleingG hinausgehend
- Ruckerstattung uberzahlter Nebenkosten

Die Verjahrungsfrist fur diese Anspruiche beginnt gem. § 201 BGB mit dem Schlusse
des Jahres, in welchem der Anspruch geltend gemacht werden konnte, im Zweifel
also mit dem 31.12. desjenigen Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist.

b) 30-jahrige Verjahrung gem. § 195 BGB

ca) Verpachter:
- Rlckgabe des Gartens
- Rechtskraftig festgestellte Anspruche

cb) Pachter:
- Ruckerstattung vorausbezahlten Pachtzinses
- Rechtskraftig festgestellte Anspriiche

Die 30-jahrige Verjahrungsfrist beginnt jeweils mit der Entstehung des Anspruches.

Insbesondere die Verjahrung des Beraumungsanspruches kann problematisch sein.
Nach Ablauf dieser Frist ist es nicht mehr moglich, den ausgeschiedenen Pachter zu
zwingen, sein Eigentum (Anpflanzungen und Baulichkeiten) von der Parzelle zu
beraumen. Im Ergebnis wirde dies wiederum bedeuten, dass der Verpachter das
Beraumungsrisiko tragt.

Es kann also durchaus die Notwendigkeit bestehen, den Eintritt der Verjahrung zu
verhindern. Dies ist einerseits mdglich durch das Erheben einer Klage, die auf die
entsprechende Leistung, hier also die Beraumung gerichtet ist. Diese Klage musste
vor Ablauf der Verjahrungsfrist also spatestens mit dem letzten Tage des 6. Monates
beim Gericht eingegangen sein. Dies wird jedoch in vielen Fallen nicht zweckmallig
sein, da einerseits ein erheblicher Aufwand erforderlich ware, andererseits ja durch-
aus die Moglichkeit besteht, dass auch nach Ablauf dieser 6 Monate noch ein Nach-
folgepachter gefunden wird. Insofern wird es zu Uberlegen sein, ob es andere Mdg-
lichkeiten der Verhinderung des Verjahrungseintrittes gibt. Eine solche Mdglichkeit ist
der Abschluss einer Vereinbarung uber die Abwicklung des Pachtverhaltnisses bzw.
einer entsprechenden Vereinbarung im Pachtvertrag selbst. Inhalt einer solchen Ver-
einbarung konnte es sein, dass es dem weichenden Pachter gestattet wird, sein
Eigentum fur einen langeren Zeitraum auf der Parzelle zu belassen, was den Verjah-
rungsbeginn gem. § 558 BGB zumindest nach hinten verschiebt. Formulierungsvor-
schlage fur neue Pachtvertrage als auch fur eine Abwicklungsvereinbarung sind in
den Anlagen IV und V beigeflgt.
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Il. Zur Rolle der Wertermittlung beim Pachterwechsel

Zu Beginn dieses Abschnittes sei noch einmal auf die bereits vorstehend getroffene
Feststellung verwiesen, dass ein Entschadigungsanspruch des einzelnen Pachters
nach dem Gesetz nur im Falle einer Kindigung gem. § 9 Abs. 1 Ziffern 2 bis 6
BKleingG, also einer nicht vom Pachter verschuldeten Verpachterkindigung besteht.
Daruber hinaus gibt es einen solchen gesetzlichen Anspruch nur, wenn zuvor ver-
traglich das Wegnahmerecht des Pachters ausgeschlossen wurde. Auch diesbezug-
lich wird auf die vorstehenden Ausflihrungen verwiesen. Auch die Problematik der
Wertermittlung wird vom Gesetzgeber zunachst nur im Zusammenhang mit der Ver-
pachterkiindigung gem. § 9 Abs. 1 Ziffern 2 bis 6 BKleingG im § 11 BKleingG
erwahnt. Dies bedeutet zunachst, dass im Falle einer Pachterkindigung bzw. einer
vom Pachter verschuldeten Verpachterkindigung die Wertermittlung gesetzlich nicht
vorgeschrieben ist.

Unbeschadet dessen finden sich jedoch in vielen Vertragen Klauseln, wonach bei
jedem Pachterwechsel eine Wertermittlung durchzufihren ist. Auch hier mag der
Grund fur eine solche Vertragsklausel darin zu suchen sein, dass in Zeiten gestei-
gerter Nachfrage nach Kleingarten verhindert werden sollte und musste, dass diese
“‘meistbietend” vergeben wurden. Insofern diente die Wertermittlung bei jedem
Pachterwechsel hier vorrangig der Preisregulierung und sollte sicherstellen, dass die
Kleingarten erschwinglich bleiben. In einigen Verbandsbereichen, insbesondere bei
sehr attraktiv gelegenen Kleingartenanlagen oder aber einer hohen Nachfrage nach
Kleingarten, mag diese Funktion auch heute noch eine wesentliche Rolle spielen.

Uberall dort, wo das Angebot an Kleingarten die Nachfrage Ubersteigt ist nach Auf-
fassung des Verfassers diese preisregulierende Funktion der Wertermittlung jedoch
in den Hintergrund getreten. Trotzdem erflllt diese einen wesentlichen Zweck bei der
Abwicklung von Pachtverhaltnissen, namlich den, dass uber die Wertermittlung eine
Kontrolle stattfindet, ob wahrend der Pachtzeit durch den ausscheidenden Pachter
die Bestimmungen des BKleingG eingehalten worden sind. Insofern sollte in der
Wertermittlung in jedem Falle festgehalten werden, welche Mangel im Sinne des
BKleingG vorhanden sind. Es hat also eine Bestandsaufnahme stattzufinden. Im
weiteren muss sichergestellt werden, dass die geeigneten MalRnahme veranlasst
werden, diese Mangel zu beseitigen. Dies kann unterschiedlich gehandhabt werden,
namlich das entweder bereits die Wertermittler selbst die Beseitigung verlangen und
im Protokoll der Wertermittlung fixieren oder aber eine entsprechende Information an
den Zwischenpachter oder aber die Vereine geben, damit diese die entsprechenden
Malnahmen veranlassen konnen. Unterbleiben solche Feststellungen und Festle-
gungen und wird der Garten ohne jeglichen Vorbehalt an den Nachfolgepachter ver-
pachtet, ist es durchaus moglich, dass dann vom Nachfolgepachter die Beseitigung
der entsprechenden Mangel (sei es die Ubergrofle Laube oder aber Waldbaumbe-
wuchs etc.) nicht mehr verlangt werden kann. Dies kann ggf. zu erheblichen vertrag-
lichen Problemen flhren, namlich immer dann, wenn der Grundstlickseigentimer die
Beseitigung von Mangeln verlangt und diese gegenluber dem Unterpachter nicht
mehr durchgesetzt werden konnen.

Die Wertermittlung hat also in vielen Fallen einen Funktionswandel weg von der
Preisregulierung hin zur Kontrolle und Gewahrleistung der Einhaltung des Gesetzes
vollzogen.
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Eingedenk des Vorstehenden ergibt sich jetzt die Frage, wie mit dem, zumindest
dem Namen nach wesentlichem Bestandteil der Wertermittlung, namlich dem ermit-
telten Wert umzugehen ist. Verbindlich ist dieser, zumindest nach dem Gesetz, nur in
den Fallen der Verpachterkindigung gem. § 9 Abs. 1 Ziffern 2 bis 6 BKleingG (§ 11
BKleingG). In allen anderen Fallen sieht das Gesetz eine solche Verbindlichkeit nicht
vor. Es obliegt also im Regelfall dem ausscheidenden Pachter, mit einem eventuellen
Nachfolger die Bedingungen des Eigentumsiberganges, also auch den Kaufpreis
auszuhandeln, wobei dieser dann durchaus auch von dem wertermittelten Betrag
abweichen kann.

Eine solche Abweichung des Kaufpreises von dem Betrag der Wertermittlung wird
zumindest immer dann unproblematisch sein, wenn aufgrund der geringen Nach-
frage niedrigere Betrage als die in der Wertermittlung festgehaltenen, gezahlt wer-
den. In solchen Fallen erscheint es durchaus unproblematisch, von der Marktsitua-
tion auszugehen.

Dies war jedoch insbesondere bei alteren Vertragen nicht gewollt worden, so dass in
den verschiedensten Formen eine Festschreibung des Betrages aus der Wertermitt-
lung erfolgte. In den meisten Fallen erfolgte dies kombiniert mit dem Ausschluss des
Wegnahmerechtes, d.h. der abgebende Pachter wurde vertraglich verpflichtet, sein
Eigentum auf der Parzelle zu belassen, gleichzeitig wurde festgelegt, dass ihm
(lediglich) der Betrag aus der Wertermittlung zusteht.

Eine solche vertragliche Regelung mag auch heute noch angemessen sein, wenn ein
Nachfolger bereit ist, den ermittelten Betrag zu zahlen. Winschenswert ist eine sol-
che vertragliche Regelung immer dann, wenn ohne sie die Gefahr bestinde, dass
uber die Wertermittlung hinausgehende Betrage geleistet werden konnten.

In allen anderen Fallen, namlich immer dann, wenn die ortliche Nachfrage nach
Kleingarten gering ist, birgt eine Festschreibung des wertermittelten Betrages jedoch
erhebliche Probleme, da dann der Zwischenpachter verpflichtet werden kann, die
Differenz zwischen den tatsachlich gezahlten und dem wertermittelten Betrag an den
ausscheidenden Pachter zu leisten. Auch dies ist keine abstrakte Gefahr, existieren
doch erste Gerichtsurteile, in denen Zwischenpachter verurteilt worden sind, Teile
der Wertermittlung an den ausscheidenden Pachter zu zahlen. Auch hier sei auf die
Anlagen Il a - d verwiesen, die solche Vertragsgestaltungen kritisch betrachten.

Es sollte also insbesondere in Gegenden, in denen die Nachfrage nach Kleingarten
auf Dauer das Angebot nicht Ubersteigt. darauf geachtet werden, dass keine Ver-
pflichtung besteht, die Betrage aus der Wertermittlung zu zahlen. So hat ein Landge-
richt kdrzlich einen Bezirksverband verurteilt, einen bestimmten Betrag an einen
ausgeschiedenen Pachter zu zahlen.

Dort war im Vertrag formuliert worden, dass der Kleingartner sein Eigentum im Klein-
garten belassen muss. Dieser sollte an den Verpachter Ubergeben werden, der eine
Abschatzung veranlasst. Ferner war festgehalten worden, dass die Schatzung fur
beide Seiten verbindlich sei. In dem vom Gericht entschiedenen Fall war nunmehr
zwar ein Nachfolgepachter vorhanden, dieser hatte jedoch nur ca. die Halfte des
Schatzwertes zahlen wollen. Die entsprechende Summe war an den ausscheiden-
den Pachter weitergeben worden und dieser klagte nunmehr die Differenz zwischen
dem wertermittelten Betrag und der Kaufsumme ein.
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Letztlich hat das Landgericht in diesem Fall so entschieden, dass es aufgrund der
vertraglichen Konstellation, insbesondere des Ausschlusses des Wegnahmerechtes
und der Verbindlichkeit des Schatzwertes im Risikobereich des Verpachters, also des
Bezirksverbandes, liegt, dass und ob die entsprechende wertermittelte Summe
erzielt wird. Ist dies nicht mdglich, muss die Differenz vom Zwischenpachter getragen
werden.

Auch Formulierungen, die den Kaufpreis erst fallig stellen, wenn ein Nachfolgepach-
ter vorhanden ist, sind problematisch, da dies zunachst das Risiko der Erzielung des
wertermittelten Betrages nicht ausschliel3t, dartber hinaus sind durchaus auch
Konstellationen denkbar, in denen selbst bei nicht Vorhandensein eines Nachfolgers
die betreffenden Summen gezahlt werden missen, da § 547 a Abs. 2 BGB dem aus-
scheidenden Pachter ein gesetzliches Recht auf eine angemessene Entschadigung
zubilligt.

Vertragliche Regelungen wie die vorstehend beschriebene, sollten also sehr kritisch
hinterfragt werden und nur noch in solchen Fallen zur Anwendung kommen, in denen
die Nachfrage nach Kleingarten das Angebot deutlich Ubersteigt.

Rechtlich problematisch ist ferner die Frage, was passiert, wenn wahrend der Lauf-
zeit eines Vertrages die Wertermittlungsrichtlinien geandert werden. Relevant ist
diese Frage zunachst nur in den Fallen, in denen eine Verbindlichkeit des wertermit-
telten Betrages, zumindest als Obergrenze, festgeschrieben ist. In solchen Fallen
kann durchaus die Konstellation eintreten, dass ein Kleingartner, der die Anpflanzun-
gen und Baulichkeiten eines Gartens zu den damals geltenden Bedingungen der
Wertermittlungsrichtlinie erworben hat, nunmehr einen geringeren Anspruch haben
soll, da sich die Wertermittlungsrichtlinie geandert hat und die Wertermittlung dessel-
ben Gartens mit einer geringeren Summe endet.

Unproblematisch wird diese Situation immer dann sein, wenn aufgrund der geringe-
ren Nachfrage ohnehin nur der geringere Betrag oder aber darunter liegende Sum-
men gezahlt werden wurden. Problematisch konnte sich eine solche Situation immer
dann gestalten, wenn der ausscheidende Pachter nachweisen kann, dass er ohne
die Anderung der Wertermittlungsrichtlinie von einem Nachfolgepéachter einen héhe-
ren Vertrag hatte erhalten kdnnen. Auch hier besteht das Risiko, dass der Zwischen-
pachter die Differenz beider Werte zu tragen hat.

lll. Probleme bei passiven oder nicht mehr auffindbaren Pachtern und nicht
vorhandenem Nachfolgepachter

Unbeschadet des Vorstehenden sind in der Vergangenheit die Mehrzahl der Pach-
terwechsel bei vorhandenen Nachfolgepachter einvernehmlich abgewickelt worden.
Probleme treten in aller Regel dann auf, wenn entweder der ausscheidende Pachter
sich vollig passiv verhalt bzw. nicht mehr auffindbar ist oder aber kein Nachfolge-
pachter vorhanden ist.
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1. Passiver bzw. nicht mehr auffindbarer Pachter

Sowohl in den alten als auch in den neuen Landern kommt es in Einzelfallen vor,
dass ein Pachter jegliche Bemuhungen des Zwischenpachters ignoriert und keinerlei
Reaktionen zeigt.

Gerade solche Kleingartenparzellen bieten oft nach kurzer Zeit einen aul3erordentlich
stérenden Anblick, so dass die Notwendigkeit besteht, sie wieder einer ordnungsge-
malfen Nutzung zuzuflhren. Solange das Pachtverhaltnis mit dem jeweiligen Pach-
ter noch existiert, ist es sehr schwierig, diese ordnungsgemafe Nutzung durchzuset-
zen, wenn der Pachter nicht reagiert.

Es sollte in solchem Zusammenhang darauf geachtet werden, dass die einzelnen
Unterpachtvertrage eine Bestimmung enthalten, wonach es dem Verpachter gestat-
tet wird, die Kleingartenparzelle auch ohne vorherige Zustimmung des Pachters zu
betreten, wenn es die ordnungsgemafie Verwaltung der gesamten Kleingartenanlage
erfordert. Nur in solchen Fallen ware es nach vorheriger Ankindigung maoglich, ggf.
im Wege der gemeinnutzigen Vereinsarbeit PflegemalRnahmen an diesen Garten
durchzufihren. Findet sich eine solche Klausel nicht im Pachtvertrag stellt das unge-
nehmigte Betreten des verpachteten Gartens formaljuristisch einen Hausfriedens-
bruch dar, der ggf. strafrechtlich geahndet werden konnte.

Um dauerhaft die Moglichkeit zu erhalten, den Garten wieder einer ordnungsgema-
Ren Bewirtschaftung zuzufihren, muss in jedem Falle das betreffende Pachtverhalt-
nis gelost werden. Auf die diesbezuglichen Bestimmungen des BKleingG wird ver-
wiesen.

Jedoch berechtigt auch die Kindigung des Pachtverhaltnisses den Verpachter
zunachst nur, die Parzelle zu betreten, er ist jedoch, zumindest vor Ablauf der Ver-
jahrungsfrist von 6 Monaten fur den Wegnahme- bzw. Ersatzanspruch des Pachters,
nicht berechtigt, ohne weiteres Uber das Eigentum des Pachters zu verfugen, d.h.
dieses beiseite zu schaffen, zu vernichten etc.. Auch dies hat in einigen Fallen in der
Vergangenheit zu Strafanzeigen gegen Vereinsvorstande etc. geflhrt.

Nach der deutschen Rechtsordnung muss auch im Falle der vollstandigen Passivitat
des Pachters der Beraumungsanspruch des Verpachters grundsatzlich gerichtlich
durchgesetzt werden. Lediglich in Einzelfallen, wenn dies nicht angezeigt erscheint,
sollte, jedoch unter juristischer Begleitung, nach anderen Moglichkeiten gesucht wer-
den, die Parzelle wieder ordnungsgemal} zu bewirtschaften.

Noch problematischer kdnnen sich die Falle darstellen, in denen der Pachter unbe-
kannten Aufenthaltes ist. Hier muss zunachst versucht werden, Uber das Einwoh-
nermeldeamt, die Deutsche Post oder aber andere geeignete Personen Nachfor-
schungen anzustellen, ob der derzeitige Aufenthalt des Pachters ermittelt werden
kann. Wenn dies nicht moglich ist, sieht die Zivilprozessordnung fur diesen Fall die
amtliche Bekanntmachung von Schriftsticken durch Aushang an der Gerichtstafel
vor.

Grundsatzlich muss also auch in diesen Fallen ein ordentliches juristisches, ggf.
gerichtliches, Verfahren durchgeflhrt werden. Ausnahmen hiervon sollten wiederum
nur mit entsprechender juristischer Begleitung in Angriff genommen werden, da
ansonsten erhebliche Nachteile, bis hin zu strafrechtlichen Verfolgungsmalinahmen
oder aber Schadensersatzforderungen flr die jeweiligen Vereinsvorstande entstehen
konnen.
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2. Pachter,,wechsel” ohne Nachfolger

Aufgrund der bereits mehrfach angesprochenen gesunkenen Nachfrage nach Klein-
garten ist sowohl in den alten als auch den neuen Landern zunehmend der Fall zu
verzeichnen, dass fur einen frei werdenden Kleingarten nicht sofort ein Nachfolger
bereit steht. In einer nicht unbetrachtlichen Anzahl von Fallen wird dies moglicher-
weise nie wieder der Fall sein.

Das damalige Bundesministerium fur Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau hat in
seiner Studie ,,Stadtebauliche, dkologische und soziale Bedeutung des Kleingarten-
wesens” im Februar 1998 u.a. die Altersstruktur der Kleingartner ermittelt. Nach die-
ser Studie waren im Erhebungszeitraum 74 % aller Kleingartner in Deutschland 50
Jahre und alter. Demgegenuber waren nur 4,2 % aller Kleingartner jinger als 30
Jahre, 29,1 % zwischen 30 und 39 Jahren alt.

Aufgrund dieser Altersstruktur ist davon auszugehen, dass in ca. drei Vierteln aller
Kleingarten in Deutschland in den nachsten 15 bis 20 Jahren ein Pachterwechsel
stattfinden wird. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen erscheint es zumindest dem
Verfasser nicht gesichert, dass samtliche dieser Parzellen neu vergeben werden
konnen. Es besteht also durchaus die Mdglichkeit, dass in allen Verbandsbereichen
eine gewisse Anzahl von Kleingarten nicht wieder vergeben werden kann. Auch
wenn es sicher gelingen wird, einen Teil dieser frei gewordenen Garten in Gemein-
schaftseinrichtungen umzuwandeln, werden doch einige Flachen an die Eigentimer
zuruckgegeben werden mussen.

In diesem Zusammenhang, jedoch auch bei der Umwandlung in Gemeinschaftsein-
richtungen, entsteht die Frage der Beraumung der Parzellen. Hier ware es mit
Sicherheit sehr problematisch, wenn diese Berdumungspflicht von den Kleingartner-
vereinen und -verbanden getragen werden musste. Es wird in diesem Zusammen-
hang also darauf ankommen, zunachst durch die entsprechenden vertraglichen Ver-
einbarungen und spater durch die Durchsetzung der Berdumungspflicht seitens des
Pachters dafir Sorge zu tragen, dass Beraumung durch die Pachter stattfindet.
Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Berdumung einer Klein-
gartenparzelle selbst bei hohem Eigenleistungsanteil der Vereinsmitglieder sehr
schnell einen Betrag von 5.000 bis 10.000 DM erreichen und Ubersteigen kann. In
Einzelfallen sind Raumungskosten von 15.000 bis 20.000 DM bekannt geworden.

Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde hat diese Problematik erkannt und
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit dieser Problematik beschaftigt
hat. Der Verfasser geht davon aus, dass der Abschlu3bericht dieser Arbeitsgruppe in
absehbarer Zeit veroffentlicht wird. In diesem Zusammenhang sei jedoch auf die
Anlagen IV und V verwiesen, in denen Vorschlage zur Lésung dieser Problematik
unterbreitet werden. Weiteres wird im bald erscheinenden Papier der Arbeitsgruppe
nachzulesen sein.

Der vorstehende Beitrag sollte aufzeigen, dass die Durchfuhrung eines Nutzer-/
pachterwechsels in Bezug auf einen Kleingarten durchaus einige Probleme mit sich
bringen kann, wenn die dafur geltenden Grundsatze, Verjahrungsfristen etc. nicht
beachtet werden. Es ist den jeweils Handelnden zu empfehlen, sich diese
Problematik bewusst zu machen. Der Verfasser empfiehlt, bei Auftreten eines der
angesprochenen Probleme das weitere Vorgehen mit den jeweiligen Verbanden ggf.
den Verbandsijuristen, abzustimmen.
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Seite 1

Abwicklung von beendeten Kleingartenpachtverhaltnissen

(gesetzliche Situation — vertragliche Regelung kann abweichen)

Anspriuche

des Verpachters

e Herausgabe des Gartens:
§ 556 1, lll BGB, § 581 Il BGB,
§ 41 1 BkleingG

durch:

- Besitzraumung
bzw. —aufgabe

- Ubergabe aller Schliissel

- kann an Verpachter oder Beauftrag-
ten oder Nachpachter geschehen
(letzteres, wenn Verpachter
zustimmt)

¢ Raumung des Gartens

§ 556 | BGB
Entfernung von eingebrachten

oder

gegen Entgelt ilbernommener

Anpflanzungen und Anlagen

des Pédchters

- Wegnahme von Anpflanzungen
und Anlagen
§ 547a BGB

- Entschadigung fiir vertragsgeman
im Garten zuriickgelassene Sachen
§ 547 a ll BGB
§ 11 BKleingG
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Anlage |
Seite 2

Abwicklung von beendeten Kleingartenpachtverhaltnissen
(gesetzliche Situation — vertragliche Regelung kann abweichen)

Anspriche

des Verpachters des Péachters

o ggf. Herstellung vertragsgemafer
Zustand § 548 BGB (Rekultivierung)

wenn nicht Totalberaumung

e ggf. Schadenseratz wegen
Pflichtverletzung § 326 BGB

- Riuckerstattung liberzahlten
Pachtzinses bzw. Nebenkosten
§ 557 a BGB
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Anlage Il

Verjahrung von Ansprichen aus beendeten Kleingartenpachtver-
héltnissen

- 6 Monate: § 558 BGB

a) Verpachter
- Beraumungsanspruch
- Rekultivierungsanspruch
- Schadensersatzanspruch
b) Pachter
- Wegnahme von Anpflanzungen und Anlagen

- Ersatzanspruche bei Abwendung bzw. Ausschluss der Wegnahme
- 4 Jahre: § 197 BGB

a) Verpachter
- ruckstandige Pacht
- Nutzungsausfallentschadigung bei nicht fristgemalier Rickgabe
- Schadensersatz wegen verspateter Rlickgabe
- ruckstandige Nebenkosten (Wasser-, Stromlieferungen)
b) Pachter
- Riuckerstattung Gberzahlter Pacht, wenn Gber § 5 | BKleingG hinaus

- Ruckerstattung Uberzahlter Nebenkosten

- 30 Jahre: § 195 BGB

a) Verpachter
- Ruckgabe des Gartens

- rechtskraftig festgestellte Anspriche

b) Pachter
- Ruckerstattung vorausbezahlten Pachtzinses

- rechtskraftig festgestellte Anspruche
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Anlage Ill a

Problematische Vertragsgestaltungen

Formulierung:

§ 6 Ruckgabe des Gegenstandes des Kleingartenpachtverhaltnisses

(1) Nach Beendigung des Kleingartenpachtverhaltnisses ist das
Grundstuck mit seinem gesamten Einrichtungen und Kulturen
dem Verpachter in einem ordnungsgemaly bewirtschafteten
Zustand zuruckzugeben.

(2) Die auf dem Grundstuck vorhandenen Einrichtungen und
Kulturen werden von der Schatzungskommission entspre-
chend den Richtlinien des Verbandes nach dem zeitwert
taxiert und von dem Spartenvorstand nach Zahlung des
geschatzten Betrages innerhalb einer angemessenen Frist
durch den neuen Nutzer des Grundstlckes vergutet. Ein
Rechtsverhaltnis zwischen abgebendem und neuem Pachter
besteht nicht.

Rechtsfolgen:
- keine Beraumungspflicht durch den ehemaligen Pachter

- Entschadigungspflicht des Vereines unabhangig vom Nachfolge-
pachter
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Anlage IlIb

Problematische Vertragsgestaltungen

Formulierung:

§ 8 Ruckgabe des Kleingartens

(1) Nach Beendigung des Nutzungsverhaltnisses ist der Klein-
garten mit den darauf befindlichen Baulichkeiten, Anlagen und
Anpflanzungen, soweit diese zur weiteren kleingartnerischen
Nutzung erforderlich sind, dem Vorstand in einem ordnungs-
gemal bewirtschafteten Zustand zu Ubergeben. Alle nicht
erforderlichen Einrichtungen sind von den bisher Nutzungsbe-
rechtigten zu entfernen.

(2) In einem Kaufvertrag zwischen den bisherigen und den nach-
folgenden Nutzungsberechtigten sind Festlegungen Uber die
Vergutung der Baulichkeiten, Anlagen und Anpflanzungen
entsprechend des von einer Schatzungskommission des Ver-
bandes der Kleingartner, Siedler und Kleintierzichter festge-
stellten Wertes zu treffen. Der Kaufvertrag ist vom Vorstand zu
bestatigen.

Rechtsfolgen:

- kein Anspruch auf Totalberaumung, lediglich ungesetzliche oder
unbrauchbare Sachen

- keine Entschadigungspflicht des Vereines/ Verbandes
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Anlage lll ¢

Problematische Vertragsgestaltungen

Formulierung:
§9

1. Bei Kundigung oder Erloschen des Unterpachterverhaltnisses
mussen die — mit Ausnahme der in § 8 Abs. 2 bezeichneten Ein-
richtungen und Gegenstande — mit dem Grund und Boden fest
verbundene Einrichtungen und Gegenstande wie Gartenlauben,
Anbauten, Pumpen, Zaune, Baume, Straucher usw. im Kleingar-
ten verbleiben.

2. Dem Unterpachter steht fur die gem. Abs. 1 im Kleingarten
zuruckgelassenen Sachen eine angemessene Entschadigung zu.
Das gilt nicht fur Inventar.

3. Der Unterpachter hat den Kleingarten mit den in ihm ( nach
Absatz 1 bezeichneten) zuruckgelassenen Sachen dem Ver-
pachter zu Ubergeben, der die Abschatzung veranlasst. Die Hohe
des Schatzwertes wird von einem unabhangigen Sachkundi-
gen/Fachberater vom Bezirksverband als Entschadigungsbetrag
festgestellt. Die Schatzung ist fur Pachter und Unterpachter
verbindlich.

Rechtsfolgen:

- keine Beraumungspflicht des ausscheidenden Pachter

- Entschadigungspflicht des Zwischenpachters, unabhangig vom
Vorhandensein Nachfolgepachter
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Anlage Il d

Problematische Vertragsgestaltungen

Formulierung:

1. Bei Kundigung oder Erléschen des Unterpachtverhaltnisses mussen die —
mit Ausnahmen der in § 8 Abs. 2 bezeichneten Einrichtungen und
Gegenstande — mit dem Grund und Boden fest verbundene Einrichtungen
und Gegenstande wie Gartenlauben, Anbauten, Pumpen, Zaune, Baume,
Straucher usw. im Kleingarten verbleiben.

2. Dem Unterpachter steht flr die gem. Abs. 1 im Kleingarten zugelassenen
Sachen eine angemessene Entschadigung zu. Das gilt nicht fir Inventar.

3. Der Unterpachter hat den Kleingarten mit den in ihm (nach Absatz 1
bezeichneten) zurlickgelassenen Sachen dem Verpachter zu Ubergeben,
der die Abschatzung veranlasst. Die Hohe des Schatzwertes wird von
einem unabhangigen Sachkundigen/ Fachberater vom Bezirksverband als
Entschadigungsbetrag festgestellt. Die Schatzung ist fur den Pachter und
Unterpachter verbindlich.

4. Der Entschadigungsbetrag ist erst zu zahlen, wenn der Gartennachfolger
den Ubernahmepreis an den Verpachter gezahlt hat.

Rechtsfolgen:

- keine Beraumungspflicht des ausscheidenden Pachters

- Risiko der Erzielung des Schatzwertes beim Verpachter, ggf. Pflicht zur
Erstattung der Differenz zwischen Wertermittlung und gezahltem Kaufpreis

- generell bei Ausschluss des WWegenahmerechtes:
Gefahr der Zahlungspflicht fur Entschadigungen bei Verpachter, da Weg-
nahme nach § 547a Il nur gegen Zahlung angemessener Entschadigung
abgewendet werden darf. (Achtung: Anspruch verjahrt denn erst nach
30 Jahren!)
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Anlage IV

Bei neuen Vertragen:

Pachterwechsel

Im Falle der Kindigung des Pachtvertrages durch den Pachter fallt der Garten an
den Verpachter zurick und wird von diesem neu verpachtet. Fur diese Auseinander-
setzungen gelten folgende Bestimmungen:

Der Pachter hat vor Beendigung des Pachtverhaltnisses die Pflicht, eine Wertermitt-
lung durch vom Verpachter benannte Wertermittler durchfuhren zu lassen.

Bei Beendigung des Pachtverhaltnisses muss der Garten in dem Zustand zurtckge-
geben werden, der sich aus der fortlaufenden ordnungsgemafen Bewirtschaftung
ergibt. Verfallene oder unbrauchbare sowie das Landschaftsbild verunzierende sowie
Uber den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Baulichkeiten sind von dem aus-
scheidenden Pachter zu beseitigen. Uberzahlige oder kranke Baume und Straucher
sind auf Verlangen des Verpachters zu entfernen.

Die durch die Wertermittlung entstandenen Kosten und noch entstehenden sonstigen
Forderungen des Verpachters sind vom abgegeben Pachter zu tragen.

Fur den Fall, dass bei Beendigung des Pachtverhaltnisses kein Nachfolgepachter
vorhanden sein sollte, wird dem Pachter gestattet, bis zu einer Dauer von maximal
2 Jahren nach Beendigung des Pachtverhaltnisses sein Eigentum (Anpflanzungen
und Baulichkeiten) auf der Parzelle zu belassen, soweit es den Bestimmungen des
Bundeskleingartengesetzes, der Gartenordnung sowie dieses Vertrages entspricht.
Sollte auch nach Ablauf von 2 Jahren kein Nachfolgepachter gefunden sein, ver-
pflichtet sich der Pachter zur Beraumung des Gartens von seinem Eigentum.

Der abgebende Pachter ist verpflichtet, solange kein Nachfolger fur die Parzelle
gefunden ist bzw. diese nicht berdumt ist, eine Verwaltungspauschale, die sich min-
destens analog zur Hohe des Kleingartenpachtzinses und der o6ffentlich rechtlichen
Lasten fur die Parzelle zusammensetzen muss, zu zahlen.

Der Nutzer ermachtigt den Kleingartenverein die Parzelle bis zur Neuverpachtung
bzw. bis zur Beraumung in einem solchen Zustand zu erhalten, dass von dieser
keine Storungen ausgehen. Der Kleingartnerverein ist berechtigt, hierfur die im Ver-
ein Ublichen Stundensatze zu berechnen.

Bei Beendigung des Vertragsverhaltnisses durch Verschulden des Pachters gelten
die Bestimmungen dieses § entsprechend. Der Verpachter ist jedoch berechtigt, den
Garten auf Kosten des Pachters ordnungsgemal instand zu setzen. Der Pachter ftritt
hiermit unwiderruflich fur diesen Fall einen Teil der ihm gegenuber einem Folge-
pachter zustehenden Ablosesumme in Hohe der Mangelbeseitigungskosten ab.
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Anlage V

Vereinbarung uber die Abwicklung des Kleingartenpachtvertrages
zwischen
- ehemaliger Pachter -,
dem Verband der Gartenfreunde
- Verpachter -
und

dem Kleingartnerverein

- Kleingartnerverein -

1. Die Beteiligten sind sich daruber einig, dass das Pachtverhaltnis zwischen
dem ehemaligen Pachter und dem Verpachter auf Grund .......................
ZUM o endet.

Wegen der Beendigung des Pachtvertrages wird folgende Vereinbarung
getroffen:

2. Ein Nachfolger fur die Kleingartenparzelle des Pachters ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Fur den Fall, dass auch zum Ende des
Pachterhaltnisses kein Nachfolger gefunden wird, gelten die folgenden
Vereinbarungen:

3. Die Beteiligten sind sich dartber einig, dass dem ehemaligen Pachter
gestattet wird, sein Eigentum (Gartenlaube, Anpflanzungen etc. — naheres
wird in der Wertermittlung des Gartens festgehalten -) bis zu einer Neuver-
pachtung, langstens jedoch bis zum ................ auf der Kleingartenparzelle
zu belassen. Ein erneutes Pachtverhaltnis entsteht dadurch nicht.

4. FUr den Zeitraum, in welcher der ehemalige Pachter sein Eigentum auf der
Kleinagrtenparzelle belasst, zahlt dieser eine Verwaltungspauschale in
Hohe von DM................ jahrlich. Sollte die Parzelle innerhalb eines Kalen-
derjahres neu verpachtet werden konnen, ist die Pauschale anteilig zu
zahlen, ggf. wird sie zurlckerstattet.
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Anlage V

Seite 2
Variante a:
5. Der ehemalige Pachter verpflichtet sich, fur den Zeitraum gem. Ziffer 3 die-

ser Vereinbarung, die Kleingartenparzelle in einem solchen Zustand zu
erhalten, dass von dieser keine Storungen durch Samenflug oder ahnliches
ausgehen. Eine Pflicht zur kleingartnerischen Bewirtschaftung Uber das
Vorstehende hinaus besteht nicht.

oder

Variante b:

6.

Da der ehemalige Pachter nicht in der Lage ist, die Kleingartenparzelle
wahrend der unter Ziffer 3 genannten Zeit in einem Zustand zu erhalten, in
dem keine Storungen fur die Ubrigen Kleingartner ausgehen, wird der
Kleingartnerverein ermachtigt, die Parzelle in dem dafir erforderlichen
Umfang zu pflegen. Der ehemalige Pachter verpflichtet sich, die durch Mit-
glieder des Kleingartnervereins geleisteten Arbeitsstunden mit den im
Verein fur die Leistung von Arbeitsstunden Ublichen Satzen, derzeit
.............. DM pro Stunde, abzugelten.

Sollte bis zum.............. kein Nachfolgepachter fur die Kleingartenparzelle
des ehemaligen Pachters gefunden worden sein bzw. der ehemalige
Pachter sich weigern, das Eigentum der Anpflanzungen und Baulichkeiten
auf einen Nachfolgepachter zu Ubertragen, verpflichtet sich der ehemalige
Pachter, innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist aus Ziffer 3 dieser
Vereinbarung die Kleingartenparzelle von seinem Eigentum zu beraumen
und berdumt an den Kleingartenverein als bevollmachtigte Vertreter des

Verbandes der Gartenfreunde..............ccccoeiiiii . herauszuge-
ben.
................................. , den
ehemaliger Pachter Verpachter

Kleingartnerverein
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Die Abwehr offentlich-rechtlicher Lasten
durch die Kleingartnervereine/Kleingart-
nerorganisationen

- Erfahrungen und Chancen

PeterPaschke
Prasident des Landesverbandes
Sachsen der Kleingartner e. V. Dresden
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Die Abwehr offentlich-rechtlicher Lasten durch die Kleingartnervereine/
Kleingartnerorganisationen
- Erfahrungen und Chancen —

Liebe Verbandsfreunde,

diese Thematik ist mit Schaffung der rechtlichen Grundlagen (§ 5 BKleingG) - Uber-
walzung von offentlich-rechtlichen Lasten zu einem Schwerpunktthema bei den

Kleingartnerorganisationen geworden.

Was sind offentlich-rechtliche Lasten?

Offentlich-rechtliche Lasten sind Kosten, die zusétzlich auf dem gepachteten Grund-
stuck ruhen, seitens der zustandigen Kommunen oder Zweckverbande erhoben wer-
den und durch die Eigentumer der Flachen auf die Kleingartnerorganisationen Uber-

walzt werden.

Deshalb sprechen wir auch von zusatzlichen finanziellen Belastungen, die nichts mit
den Pachten, Vereinsbeitragen, Umlagen oder Kosten fur Strom und Wasser zu tun
haben, sondernd in verschiedenen Formen auftreten kdnnen und auch schon teil-

weise enorme Forderungen darstellen.

Welche Formen werden seitens der Gesetzgebung dabei sichtbar?

Die offentlich-rechtlichen Lasten konnen in Form von
e Steuern
e Gebuhren und Beitragen

auftreten.

Welche Moglichkeiten konnen dabei fiir Kleingartnervereine wirksam werden?

Zur Problematik Steuern ware auszufuhren, dass diese in zwei Formen auftreten
konnen.

Zum einen ware dies die Grundsteuer A. Diese wird erhoben bei land- und forstwirt-
schaftlicher Nutzungsart und kommt Uberwiegend in Kleingartnervereinen zur
Anwendung.

Bei dieser Steuerfestlegung ist zu beachten, dass 1990 mit den Einigungsfestlegun-

gen bestimmt wurde, dass die Steuerbescheide zur Grundsteuer A in den neuen
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Landern den Nutzern direkt auferlegt worden. In den alten Bundeslandern erfolgt
dies Uber den Eigentumer der Flache.
Die zweite steuerliche Bewertung von Kleingartenflachen ist die Erhebung der
Grundsteuer B. Damit erfolgt die Zuordnung als unbebautes Land und die
Bewertung als Grundvermaogen.
Durch Umfragen in allen Landesverbanden ist mir bekannt, dass diese Besteue-

rungsart bisher nur in den neuen Bundeslandern erhoben wird.

Grundsatzlich gilt, dass eine Besteuerung mit der Grundsteuer B eine “Einzelbesteu-
erung” ist.

Sie wird erhoben fur Kleingartenparzellen mit einer Laube (Gebaude auf fremden
Grund und Boden), deren Grundflache einschlieBlich Uberdachtem Freisitz die
Grenze von 24 m? bzw. 25 m? (flr Lauben, die vor dem 03.10.90 rechtmafig errichtet
worden) Uberschreitet.

Die Bewertung erfolgt fur die gesamte Laubenflache und nicht nur fur die Uberschrit-
tenen m2.

Da der Gesetzgeber bei der Bewertung des Grundvermogens davon ausgeht, dass
das Gebaude mit dem Grund und Boden eine Einheit bildet, wird die Flache der

dazugehdrigen Kleingartenparzelle ebenfalls mit dieser Steuerart bewertet.

Diese Steuerbescheide ergingen erstmals 1995/1996 direkt an die betroffenen Klein-
gartner der neuen Bundeslander. Bei diesen Bescheiden wurde nur die Laubenflache
mit der Grundsteuer B bewertet.

Eine Ruckforderung der Grundsteuer B war erst fur die Zeit ab 01. Mai 1994 maglich,
da die Uberwalzung o6ffentlich-rechtlicher Lasten auf Kleingartenanlagen erst ab die-
sem Zeitpunkt moglich ist. Diese Ruckforderung wurde auch praktiziert, wobei diese
nur 4 Jahre betragen darf. (Verjahrungsfrist fir Steuern)

1996 erfolgte schrittweise auch die Bewertung der entsprechenden Flachen, wobei
die Bescheide an die Eigentimer dieser Grundstticksflachen ergingen.

Da sich — im Gegensatz zu den alten Bundeslandern — viele Kleingartenflachen auf
privatem Pachtland (ca. 50 %) befinden, ergaben sich in den neuen Landern viele
Probleme.

Es gibt Beispiele von bis zu zwdlf verschiedenen Eigentimern und Grundstlcks-

grenzen, die mitten durch eine Laube verlaufen.
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Dennoch wurde die Erhebung flachendeckend in Sachsen nach dieser Verfahrens-
weise fortgefuhrt. Einige Ausnahmen gibt es bei kommunalen Grundstlcksflachen.

(Beispiele Chemnitz, Leipzig und einige kleinere Verbande)

Der gegenwartige Stand zur Grundsteuer B — Problematik wurde seitens der AG
“Grundsteuer” des BDG an den Novellierungsausschuss des Bundestages herange-
tragen. Dieser Ausschuss befasst sich derzeit mit der Gesetzesneufassung des
“‘Bewertungsgesetzes” der Bundesrepublik, das im Jahre 2002 beschlossen werden
soll. Das Anliegen der Kleingartnerorganisation besteht darin, dass Regelungen auf-
genommen werden, die festschreiben, dass zukulnftig das kleingartnerisch genutzte
Land dem land- und forstwirtschaftlichen Vermogen, also der Grundsteuer A, zuge-
ordnet wird. Dies soll unter Beachtung der Laubengrofe bis 30 m? erfolgen, damit
nicht die Gartenfreunde bestraft werden, die einmal die gesetzliche Madglichkeit

hatten, Lauben bis 30 m? Grundflachen zu errichten.

In diesem Prozess brauchen wir aber die Solidaritat aller Landesverbande, die

jeweils Uber ihre Finanzministerien dieses Anliegen unterstutzen sollten.

Die Erhebung von “Gebuhren” durch Kommunen oder Zweckverbande ist eine wie-
tere Mdglichkeit, um finanzielle Forderungen gegenuber Kleingartnern geltend zu
machen.

Gebuhren sind geldliche Forderungen der Kommunen und Zweckverbande, die auf
der Grundlage von Satzungen erhoben werden kdnnen, um die Aufwendungen der
Kommunen oder Zweckverbande gegeniber den Grundstlickseigentimern bzw.
Grundstucksnutzern geltend zu machen.

Diese Forderungen ergeben insgesamt eine sehr breite Palette an finanziellen Be-
lastungen gegenuber den Kleingartnerorganisationen und es ist z.Z. noch kein Ende

abzuzeichnen.

Im Land Sachsen treten gegenwartig 15 verschiedene Gebuhrenarten auf.
Als Beispiele sind zu nennen:

Straldenreinigungsgebuhren
Abwassergebuhren
Trinkwassergebuhren
Niederschlagswassergebuhren
Abfallgeblhren
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Baugenehmigungsgebuhren
Gebuhren fur Vereinsfeste
Gebuhren fur Baumschutzsatzungen
Kurtaxen

Zweitwohnsteuer fur Lauben
Stromanschlussgebuhren
Kanalanschlussgebuhren
Grundbuchgebihren
Wegebenutzungsgebihren
Gerichts- und Notargebuhren
Gema-Gebuhren

und als Krénung

e Randuferzonenreinigungsgebuhren

All diese Beispiele kdnnen aber nur in Form von Geblhren erhoben werden, eine

entsprechende beschlossenen Satzung die rechtliche Grundlage dafur bildet.

Anhand dieser Aufzahlungen wird sichtbar, dass diese geldlichen Forderungen

bereits weit die soziale Belastbarkeit des einzelnen Kleingartners Ubersteigt.

Im Verhaltnis dazu sollte man auf alle Falle die sozial-vertraglichen Pachtzinsrege-
lungen betrachten. Meine personliche Meinung zu dieser Problematik ist, dass
andere geldliche Forderungen den Hoéchstpachtzins nicht tGberschreiten sollten, um

dem sozialen Anliegen des Kleingartenwesens auch kunftig Rechnung zu tragen.

An dieser Stelle mdchte ich noch auf Aspekte hinweisen, die wir als Kleingartneror-
ganisation selbst betrachten sollten und die teilweise schon Moglichkeiten erdffenen,
um diese Belastungsarten nicht voll und umfassend auf die Kleingartnervereine wir-

ken zu lassen.

Was meine ich damit?

Zum Ersten ist es notwendig, dass die “kleingartnerische Nutzungsart” in den
Kleingartenparzellen auch die bestimmende Nutzungsart ist. Man darf unseren
Vertragspartnern, ob Kommune oder privater Verpachter, keine Angriffsflache bieten,

um den Charakter des Kleingartenwesens zu gefahrden.
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Zum Zweiten ist es notwendig und erforderlich, dass sich die Kleingartnerorganisati-
onen in Form der Offentlichkeitsarbeit immer mehr prasentieren und darstellen.
Wenn dieser Zusammenhang gut funktioniert, werden sie auch finanziell geringer

belastet als diejenigen, die anonym bleiben.

Achtung, Beachtung und Anerkennung kann man sich nur erwerben, wenn man
etwas daflr tut und in der Offentlichkeit einen guten Stellenwert einnimmt. Bereits
heute, da diese Elemente zum Tragen kommen, spuren dies Kleingartnerorganisati-

onen, wenn es um die Frage der zusatzlichen Belastungen geht.
(Empfehlung — Mitwirkung bei den Satzungsgestaltungen)

Die dritte mogliche Form der finaziellen Belastungen fur das Kleingartenwesen sind
die “Beitrage” fur Anschhluss- und AusbaumaRnahmen. Diese Vorhaben sind fur
Kommunen bzw. Zweckverbande sehr kostenintensiv.

Durch Festlegungen in den Satzungen von Kommunen und Zweckverbanden sollen
Grundstuckseigentimer und —nutzer mit dieser Beitragserhebnung (oft sehr hoch)

belangt werden, sofern diese Malinahmen in deren Umfeld realisiert werden.

Leider tritt dies verstarkt in den neuen Bundeslandern auf und nur durch das Enga-
gement von Funktionstragern der Verbande und des Landesverbandes konnte diese
Beitragserhebung abgewehrt werden.

Dennoch dirfen die Kleingartnerorganisationen ihre Aktivitaten in dieser Angelegen-
heit nicht beenden, da die Kommunen und Zweckverbande bestrebt sind, diese

Einnahmequelle fur sich zu sichern.

Im Positionspapier der AG “Finanzielle Belastungen” des BDG habe ich den Vor-
schlag eingebracht:

“Alle Ausbau- und Anschlussbeitrdge sind zinslos zu stunden, solange Grundstiicke
als Kleingérten im Sinne des BKleingG genutzt werden.”

Ich warde mich freuen, wenn die eingebrachten Vorschlage und Hinweise in allen
Verbandsebenen Beachtung finden wirden, um die Krafte unserer grof3en Interes-

sengemeinschaft noch besser zu bundeln und zu koordinieren.
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Zum Abschluss meines Vortrages mdchte ich noch auf die Frage eingehen: Wann

“trifft” es die Kleingartnerorganisationen, die bis jetzt noch verschont geblieben sind?

Die neuen Bundeslander sind bereits damit konfrontiert und betroffen, denn mit der
kommunalen Strukturanderung entstanden die zusatzlichen Belastungsarten explo-

sionsartig und wirken bereits.

In den alten Bundeslandern zeichnet sich diese Entwicklung in verschiedenen

Schritten ab, wobei die erste Phase bereits voll eingetreten ist. Was meine ich damit?

Die sich gegenwartig vollziehende Entkommunalisierung in den alten Bundeslandern
ist der Beginn des Rickszugs der Kommune aus der Verantwortung fir das organi-

sierte Kleingartenwesen.

Die zweite Phase wurde ich darin sehen, dass auch die Finanzlage der Kommunen
der alten Bundeslander zukunftig nicht besser wird und sie werden in absehbarer

Zeit bestrebt sein, zusatzliche Einnahmequellen zu sichern.

Nun zu der Frage des Zeitpunktes.
Allen sind sicher die Aktivitaten der letzten Monate des VDGN (Verband Deutscher

Grundstucksnutzer) gegen das Kleingartenwesen der Bundesrepublik bekannt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit dem Schuldrechtsanderungsgesetz eine Ent-
scheidung getroffen, die sich nicht gerade positiv auf das Klientel des VDGN
auswirkt. Darin fordert der BGH die Bundesregierung auf, gesetzliche Bestimmungen
zu erlassen, die auf diese Organisation mit drei wesentlichen Schwerpunkten Auswir-
kungen haben werden:

1. keine Kindigungsmaoglichkeiten flr Grundstiicksnutzer

2. Eigentimer dieser Grundsticke werden nicht zu Entschadigungsleistungen

herangezogen
3. Grundstlcksnutzer konnen ebenfalls zur Zahlung offentlich-rechtlicher Lasten

herangezogen werden

Sobald diese Festlegungen gesetzeswirksam werden, ist es nur noch eine Frage der

Zeit, wann diese auch fur das Kleingartenwesen Glltigkeit erlangen.
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Bericht der Arbeitsgruppen zu den Themen:

e “Kleingarten oder Erholungsgrundsticke?
§ 1 Abs. 1 BKleingG im Lichte der jingsten
Gerichtsurteile”

e “Nutzer-/Pachterwechsel im Kleingarten
- Probleme und mogliche Losungsansatze”

e “Die Abwehr o6ffentlich-rechtlicher Lasten durch
die Kleingartnervereine/Kleingartnerorganisationen
- Erfahrungen und Chancen”

e “Voraussetzungen flir die Anerkennung der
steuerlichen Gemeinnutzigkeit der Klein-
gartnervereine und die Behandlung wirt-
schaftlicher Geschaftsbetriebe”
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema:

Kleingarten oder Erholungsgrundstiicke?
§ 1 Abs 1 Bundeskleingartengesetz (BKleingG)
im Lichte der jlingsten Gerichtsurteile

Berichterstatter: Dr. jur. Uwe W. Karsten, Krampnitz

In der Gruppe zum vorgenannten Themenkreis wurden Fragen zu drei Schwerpunk-
ten diskutiert:

1. Auslegung des Begriffs ,,Erholung” im § 1 Abs. 1 Nr.1 BKleingG
2. Die Durchsetzung von Beseitigungsverlangen bzgl. Waldbdaume in Klein-
garten

3. Interessenvertretung der Kleingartner gegeniiber Behdérden

Zu 1.

Es ist falsch und auch unzweckmaRig, den Erholungsbegriff im § 1 Abs. 1 Nr.1
BKleingG flachenmaRig auf einen Anteil an der Flache des Kleingartens zu bestim-
men. Vielmehr ist der Begriff der Erholung der Art und Weise der konkreten Nutzung
des Gartens in Bezug auf die Nutzung des Grund und Boden uUbergeordnet. Eine
Erholung kann beim nicht erwerbsmaRigen Anbau von Gartenbauerzeugnissen wie
Obst, Gemuse und Blumen stattfinden oder aber auch bei der Arbeit in Bezug auf
den Zierpflanzenanbau.

Wichtig ist jedoch, dass die Flache fur den Anbau von Gartenbauerzeugnissen fur
den Eigenbedarf als notwendiges Merkmal eines Kleingartens deutlich zu erkennen
ist und die Nutzungsart des Gartens mitbestimmt. Damit ist allerdings nicht gemeint,
dass der Anbau von Obst und Gemuse Uber 50 % der Flache des Gartens betragen
muss. Der Zierpflanzenanbau kann auch eine groRere Flache als der Gemuse- und
Obstanbau einnehmen. Dies lasst der Gesetzestext durchaus zu. Jedoch darf der
Obst- und Gemuseanbau nicht eine untergeordnete Rolle spielen oder gar nur noch
eine Alibifunktion ausfillen.

Bezlglich des Anbaus von Gartenbauerzeugnissen Zierpflanzen, Zierstrauchern und
bei der sonstigen Gestaltung des Pflanzenbewuchses im Garten sind solche Kulturen
zu bevorzugen, die einen hohen dkologischen Effekt fur Menschen, Tiere und Pflan-
zen mit sich bringen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die asthetische Gestal-
tung der Garten, da diese auch dritten Personen als Anschauung dienen.

Zu 2.

Nach Ubereinstimmender Auffassung aller namhaften Autoren von Kommentaren
zum BKleingG gehéren Waldbaume nicht in einen Kleingarten, da sie mit dem Begriff
der kleingartnerischen Nutzung nicht zu vereinbaren sind. Dem wird in den landes-
rechtlichen Baumschutzregelungen zumeist damit Rechnung getragen, dass Klein-
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garten und Kleingartenanlagen vom Geltungsbereich der entsprechenden Baum-
schutzregelungen ausgenommen sind.

Danach obliegt es den Kleingartnern, selbst zu entscheiden, ob Waldbaume in den
Kleingarten zumindest zeitweise verbleiben kénnen oder aber durch den Pachter
weggenommen werden muassen.

Es ist unzweckmalRig, eine Kampagne zum Fallen aller Waldbaume in den Kleingar-
tenanlagen zu entfachen. Dies ist nicht gewollt. Jedoch muss bei auftretenden
Problemen dem Zwischenpachter ermoglicht werden, Beseitigungsverlangen bzgl.
der Waldbaume auch gerichtlich durchzusetzen. Solche Situationen entstehen
regelmaldig dann, wenn der Eigentimer mit einem entsprechenden Walgbaumbe-
stand begrinden will, dass es sich bei den Garten nicht um Kleigarten im Sinne des
§ 1 Abs. 1 BKleingG handelt und demzufolge ein anderer Pachtzins zu zahlen ist,
nachbarschaftliche Streitigkeiten auftreten oder Schaden und Gefahren von Wald-
baumen in Kleingarten drohen (Schaden durch Wurzelauslaufer, Windbruch). In eini-
gen Landern, z. B. im Land Brandenburg existiert noch eine Baumschutzverordnung,
die auch fur Waldbaume in Kleingartenanlagen gilt. Entsprechende Fallge-
nehmigungen wurden teilweise mit dem Hinweis abgelehnt, dass die auf der Parzelle
befindlichen Waldbaume eine kleingartnerische Nutzung nicht beeintrachtigen
wurden.

Einer Fallgenehmigung bedarf es fur Waldbaume in Kleingarten nicht, da das
BKleingG als Bundesrecht die bestehenden landesrechtlicher Baumschutzregelung-
gen bricht. Dazu liegt ein Beschluss des Amtsgerichts Potsdam vom 31.07.1999 zum
Az 75 OWi 335/99 vor, in dem diese Auffassung vertreten wird

Zitat:

“Bei den in einem Kleingarten gefillten zwei Fichten und einer Ldrche handelt es sich um
Waldbdume, welche in einem Kleingarten nichts zu suchen haben. Ein Kleingarten ist
kleingdrtnerisch zu bewirtschaften. Dies ist im § 1 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG ausdriicklich
vorgeschrieben. Waldbdume und sonstige hochstimmige Bdume gehdren nicht dazu. Diese
Regelung geht als Bundesrecht der Baumschutzverordnung als landesrecht vor Art. 31 GG.

Fiir diese materiell rechtlich zuldssige Fdllung war verfahrensrechtlich auch keine Baum-
fallgenehmigung erforderlich. Abgesehen davon, dass bei der Genehmigungsbehorde eine
Ermessensschrumpfung auf Null vorgelegen hdtte, schreibt das BKleingG nicht nur keine
Genehmigung vor, sondenr erkldirt vielmehr die Bewirtschaftung mit solchen Waldbdumen
fiir unzuldssig."

Sofern in den Landern ahnliche, fir die Kleingartner unglnstige Baumschutzregelun-
gen bestehen, sollte versucht werden, diese zu andern. Als zweckmafig wird ange-
sehen, den Geltungsbereich der Baumschutzregelungen nur auf die gemeinschaftli-
chen Flachen in den Kleingartenanlagen zu bestimmen, jedoch nicht fur die Flache
der Garten (Parzellen) selbst.
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Zu 3.

Die Art und Weise der Interessenvertretung der Kleingartner gegeniber Behorden im
weitesten Sinne ist sehr vielfaltig. Die erzielten Effekte unterscheiden sich in den
alten Bundeslandern erheblich von denen in den neuen Bundeslandern.

Zum Beispiel ist eine Forderung des Kleingartenwesens in den alten Bundeslandern
in erheblichen GroRenordnungen weitestgehend ublich, wahrend dies in den neuen
Bundeslandern wenig oder tUberhaupt nicht der Fall ist.

Gilt es, Interessen der Kleingartner gegenuber Behorden durchzusetzen, sind
zunachst dazu Gesprache auf den unterschiedlichen Ebenen zu flhren, in denen die
Forderungen der Kleingartner deutlich mit Begrindung und Fristsetzung vorgetragen
werden. Als Gesprachsforen haben sich hier die bestehenden Kleingartenbeirate bei
den Landesregierungen, aber auch bei den Landkreisen und den Kommunen
bewahrt.

Fuhren diese Gesprache und Beratungen nicht zu einer Befriedigung der berech-
tigten Winsche der Kleingartner, sollten die Forderungen maoglichst umfanglich in der
Presse und in anderen Medien vorgestellt werden. Gleichzeitig sollten die Fraktionen
in den entsprechenden Parlamenten begrindet Uber die Interessenlage der Klein-
gartner unterrichtet werden mit der Zielsetzung, die entsprechenden Rechtsvor-
schriften zu andern bzw. neu zu erlassen.

FUhren die vorgenannten Methoden nicht in einem klar definierten Zeitraum zum
Erfolg, sind jedenfalls bei einigermalien Aussicht auf Erfolg entsprechende Rechts-
streitigkeiten zu fuhren. Fir die Kleingartner muss deutlich werden, dass die Interes-
sen korrekt und unter Ausschopfung aller rechtsstaatlichen Mittel durchgesetzt wer-
den. Dabei sollte auch in Kauf genommen werden. dass dieses oder jenes Gerichts-
verfahren nicht oder nicht in vollem Umfang gewonnen werden kann.

Sobald entsprechende Urteile vorliegen, sollten die Kleingartner die Durchsetzung
ihrer Interessen (z. B. wie bei den Waldbaumen) selbst in die Hand nehmen und die
erforderlichen MalRnahmen durchfuhren. Das sollte in diesem Fall auch gegen den
ausdrucklich erklarten Willen der Behorden geschehen. Dies sollte verbunden wer-
den mit solchen Mitteln, wie Pressekonferenzen, Demonstrationen, Aufforderung
zum zivilen Ungehorsam, soweit sie rechtsstaatlich zulassig sind.

Diese MalRnahmen gelten fur alle Ebenen der Interessenvertretung bei den Klein-
gartnern, mithin vom Bundesverband Deutscher Gartenfreunde uber die Landesver-
bande, die Kreis-, Bezirks- und Territorialverbande und Kleingartnervereine.
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema:
Nutzer-/Pachterwechsel im Kleingarten

- Probleme und mogliche Losungsansatze

Berichterstatter: Peter M. Bader, Landesverband Berlin der Gartenfreunde e. V.

Es sollten zwei Probleme angesprochen werden:

a) zeitweiser und dauerhafter Wertstand einer Parzelle und

b) wie soll Eigentumsubergabe nach vorheriger Wertermittlung erfolgen?

Problemkreis aus der Fragestellung der Teilnehmer war:

Der Pé&chter hat mit und ohne Kiindigung die Parzelle verlassen und ist unauffindbar.
Wie ist damit umzugehen:

Darf der Verein als Verkaufer auftreten?

O Q

Ist die Grundlage die Schatzung?

o O

)

)

) Was ist mit dem Geld, welches durch Verkauf erzielt wird - auf Konto?
) Welche Malknahmen sind einzuleiten zur Auffindung des Pachters?

)

Was ist mit einer Parzelle, die ein Pachter iber Monate verwildern lasst?

- O

)  Warum scheitern fristlose Kindigungen immer und fristgerechte kaum?
g Was sind Erkenntnisse und Grinde fur eine fristlose Kindigung, die erfolgreich

sind aus der Praxis?

Zu den Fragekomplexen a - e wurde folgendes diskutiert:

1. Es ist zunachst eine Aufenthaltsermittlung erforderlich:
- Erkenntnisse von Familie, Freunden, Nachbarn
- Prufung Uber Einwohnermeldeamt
- ggf. Rententrager oder medizinische Einrichtungen, Gerichte befragen (Letztere
geben jedoch nur bedingt Auskinfte wegen Datenschutz)

- Postzusteller befragen

2. Eine o6ffentliche Zustellung der beabsichtigten Forderung durch Gerichtsvollzieher
ist Uber das Amtsgericht einzuleiten und durchzufuhren (3 Monate Aushang).

3. Die Raumung der Parzelle bzw. Durchsetzung des Zahlungsanspruchs aller
Forderungen ist Uber das Gerichtsverfahren im Klageweg durchzusetzen.
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4. Transparenz aller MalRnahmen, die getroffen werden mussen, um das Pachtver-
haltnis zu beenden. Alle Festlegungen schriftlich vornehmen.

5. Wird deutlich sichtbar, dass der Pachter sein Eigentum aufgegeben hat (Uber
langeren Zeitraum kein Lebenszeichen, keine Aufforderung beachtet, unterge-
taucht usw.) ist es leichter zu entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll.

Es konnen MaRnahmen zur Schatzung, zum Betreten der Parzelle, ggf.
Bestandsaufnahme, Sicherung von noch verwertbarem Eigentum, Einbringung im
Speicher, Aufnahmeprotokoll usw. eine Moglichkeit sein.

In den Pachtvertragen sollten Regelungen zum Betreten der Parzelle und/oder der-
artige MaRnahmen eingearbeitet sein.

Endgltige Entscheidung zur Neuvergabe erst treffen, wenn Urteil vorliegt oder durchn
die Uberprufungsmaoglichkeiten klar ist, dass die Neuvergabe der Parzelle nicht zu
Schadensersatzforderungen fuhrt.

Das ganze Verfahren hangt, praxisnah betrachtet, von vielen Faktoren ab, die ver-
antwortungsbewusst gepruft werden sollten, um sich als Verband oder Verein nicht
zivilrechtlichen Klagen auszusetzen.

Zufundg

Bisher sind aus der Praxis (Gerichtsprozesse) als absolute Kundigungsgrunde fur
eine fristlose Kindigung neben Pachtzahlungsrickstanden nur Diebstahl in der
Anlage oder Korperverletzung an Vorstanden oder anderen Vereinsmitgliedern
wegen des Eintretens fur Vereinstatigkeit bekannt geworden.

Solche fristlose Kindigungen scheitern vor Gericht im Allgemeinen eher, weil durch
den Richter sehr hohe Anforderungen an Tatbestande gesetzt werden. Rechtsgrund-
satz hierbei: eine Handlung muss so schwerwiegend sein, dass das Pachtverhaltnis
nicht mehr so lange bis zum ordentlichen Kindigungstermin aufrecht erhalten blei-
ben kann.
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema:

Die Abwehr offentlich-rechtlicher Lasten durch die
Kleingartnervereine/Kleingartnerorganisationen
- Erfahrungen und Chancen

Berichterstatter: Jorg Kefeder, Landesverband Niedersachsischer Kleingartner e. V.

Durch die Arbeitsgruppendiskussion zog sich die Frage, die auch in der vorausge-
gangenen Erdrterung nach dem Referat besprochen wurde, ob direkte oder indirekte
Veranlagung der jeweiligen Abgaben, Steuern und Gebuhren angestrebt bzw. zu
beachten ist.

Auch in der Arbeitsgruppe wurde hervorgehoben, dass es wichtig ist, hier zu diffe-
renzieren. Genauso muss zwischen Abgaben, Steuern und Geblhren genauestens
differenziert werden, da die jeweiligen Voraussetzungen fur die Erhebung unter-
schiedliche sind und entsprechend auch Widerstande gegen die jeweilige Forde-
rungsart zu bestimmen sind.

Zunachst wurde das Problem der Steuern diskutiert. Wahrend in den neuen Bun-
deslandern neben der individuellen Steuer bei Ubergroen Lauben auch von den
Gemeinden die Grundsteuer A und B teilweise direkt, teilweise Uber die Verpachter
erhoben wird, wurde von den Gruppenteilnehmern aus den neuen Landern berichtet,
dass hier kaum oder nur in den Ballungsgebieten ahnliche Steuern erhoben werden.

Einigkeit bestand insoweit, dass die Besteuerung Ubergrof3er Lauben (Gartenlauben
von mehr als 24 gm) an den jeweiligen Kleingartner zu richten ist und auch von die-
sem nach dem Gesetz zu bezahlen ware.

Die Grundsteuer A und B dagegen werde vollig unterschiedlich gehandhabt. Hier war
sich die Arbeitsgruppe im Wesentlichen einig, dass eine zielgerichtete Zurlickdran-
gung und eine Gleichverhaltung im Wesentlichen nur Uber den Einfluss auf den
Gesetzgeber erreicht werden kann. Eine Novellierung der entsprechenden steuer-
rechtlichen Vorschriften sollte darauf hinauslaufen, dass Kleingartner grundsatzlich
aus diesem Besteuerungsverfahren herausgenommen werden.

Die Umlegung offentlich-rechtlicher Gebuhren auf den jeweiligen Kleingartner wurde
- zeitbedingt - vorwiegend an den zunehmend umgelegten Abfallgeblhren erortert.

Soweit es sich um Grundgebuhren handelt, die sich allenfalls aus dem Anschluss-
und Benutzungszwang ergeben konnten, seien diese Grundgebihren nicht gerecht-
fertigt und nach Madoglichkeit zuruckzudrangen. Daflr wirden an die Kleingartner
keine Gegenleistungen erbracht. Der Begriff ,,Gebuhr" setze stets ein Leistungs- und
Gegenleistungsverhaltnis voraus.

Soweit individuelle Geblihren erhoben werden (Entsorgung einzelner Miillsacke oder
Container usw.), sei gegen die Kostenerhebung nichts einzuwenden.

Die sich aus dem Problemkomplex ergebende Frage, ob Uberhaupt im Kleingarten
entsorgungspflichtiger Abfall anfalle, wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Ein Teil
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der Arbeitsgruppenmitglieder vertrat den Standpunkt, im Kleingarten falle wegen
Kompostierung kein entsorgungspflichtiger Abfall an. Nicht kompostierbare Abfalle
seien mit nach Hause zu nehmen.

Dagegen wurde vorgebracht, dass besonders in den Ballungsgebieten und den
GrofRstadten auch in Kleingarten nicht alles kompostiert werden konne. Container-
stationen, wie sie teilweise in kleineren oder mittleren Gemeinden vorgehalten wer-
den, standen nicht immer oder nicht immer erreichbar zur Verfigung, so dass durch-
aus verstandlich ware, wenn nicht kompostierbare Abfalle, auch Gartenabfalle, ent-
sorgt werden mussten. Ferner wurde zu bedenken gegeben, dass der Transport von
Hausmull aus der Gartenlaube nicht erlaubt sei, auch wenn es sich um geringe Men-
gen handeln wiirde. Man kénne deshalb in der Summe der Uberwéalzung derartiger
Kosten nicht mit dem Argument entgegen treten, in Kleingarten seien solche Kosten
ganzlich zu vermeiden. Die Mullgebuhren mussen in ihrer Hohe den Besonderheiten
und der geringen Abfallmenge in der Kleingartenanlage angepasst werden, z. B.
durch Gemeinschaftsberechnung fir die Anlage oder deutlich reduzierte Betrage,
damit es nicht zu einer Doppelberechnung des Kleingartners fur Abfalle in der Woh-
nung und im Kleingarten kommt.

Sowohl bei der Abfallentsorgung, vor allem aber auch bei den sogenannten Stralien-
reinigungsgebuhren tritt haufig das Problem auf, dass die Gemeinde selbst Grund-
stiickseigentumer oder Entsorgungspflichtiger ist oder die Strallenreinigung der
gemeindlichen Verwaltung unterliegt. Dann taucht das Problem auf, ob ein Schuldner
(der Grundstuckseigentiimer) zugleich sein eigener Glaubiger (Forderung aus Leis-
tung fur Entsorgung bzw. Stral3enreinigung) sein konne. Dieses in der Rechtspre-
chung seit einiger Zeit kontrovers diskutierte Problem sei u. a. vom Landgericht
Dortmund in letzter Zeit dahin gehend entschieden worden, dass sich daraus keine
Forderungsberechtigung der Gemeinden an sich selbst ableiten lasse, die an die
Kleingartner weitergegeben werden konne. Zur Zeit sei allerdings eine neue Ent-
scheidung des BGH in dieser Frage zu erwarten, nachdem das OLG Dusseldorf ent-
gegen der Entscheidung des Landgerichts Dortmund votiert habe.

Im Ubrigen 16sen auch die 6ffentlich-rechtlichen Grundstiickseigentiimer von Klein-
gartenfachen dieses Problem dergestalt, dass sie ihre Leistungen aus der Verwal-
tung heraus und als privatrechtlich organisierte Betriebe erbringen oder mit privaten
Firmen Vertrage abschlielRen, die diese Aufgaben wahrnehmen. Damit treten dann
andere, meist zivilrechtliche Rechtsverhaltnisse ein.

Die Problematik der Uberwalzung 6ffentlicher Abgaben etc. liegt noch in den Anfan-
gen. Sie wird in den einzelnen Bundeslandern sehr unterschiedlich gehandhabt. Viel
hangt auch von der Bedeutung ab, die die Kommune dem Kleingartenwesen bei-
misst und von dem jeweiligen Einfluss auf die politischen Organisationen, Ratsmit-
glieder und die Verwaltung vor Ort ab, den die Kleingartner unbedingt ausnutzen
sollten, um bereits im Vorfeld (z. B. vor Satzungsgebung) irgendwelche Kosten
abzuwenden.
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema:

Voraussetzung fiir die Anerkennung der steuerli-
chen Gemeinnutzigkeit der Kleingartnervereine
und die Behandlung wirtschaftlicher Geschafts-
betriebe

Berichterstatter: Ekkehard Wallusch, Revisor des Bundesverbandes Deutscher
Gartenfreunde e. V

1. Aufwandentschadigung an Vorstandsmitqglieder

Festgestellt wurde, dass tatsichliche Aufwendungen, wie z. B. Fahrtkosten, Uber-

nachtungskosten, Tagegelder steuerfrei ersetzt werden konnen.

Problematisch ist dagegen die pauschale Vergutung von Aufwandsentschadigungen
an Vorstandsmitglieder.
Die Finanzverwaltung vertritt einen sehr engen Standpunkt, so dass hier besondere

Sorgfaltspflicht geboten ist.

Als Diskussionsergebnis ist festzustellen, dass Vereine, die Aufwandentschadigun-
gen steuerfrei nur dann und insoweit zahlen kdénnen, als tatsachliche Kosten nach-

gewiesen bzw. glaubhaft gemacht werden kdnnen.

Versteuert dagegen das Vorstandsmitglied seine Aufwandentschadigung selbst, so

hat es seine Aufwendungen dem Finanzamt darzulegen.

Bedauert wurde, dass die sogenannte steuerfreie Ubungsleiterpauschale, die jetzt
auf 3600,00 DM angehoben wurde, nicht auf die Versteuerung der Aufwandentscha-
digung der Vorstandsmitglieder angewendet werden kann.

Entsprechende Anregungen des BDG zur Gesetzesnovellierung zeigten keinen
Erfolg.

II. Spendenbescheiniqgungsverfahren

Ab 1.1.2000 hat sich das sogenannte Durchlaufspendenverfahren geandert. Die
gemeinnutzigen Vereine sind nunmehr berechtigt, Spendenbescheinigungen selbst

zu erstellen.
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Das neue Spendenbescheinigungsverfahren stellt aber keine Vereinfachung dar,
sondern verpflichtet die gemeinnitzigen Vereine zu mehr Sorgfaltspflicht hinsichtlich
der zweckentsprechenden Verwendung und der Beachtung besonderer
Aufzeichnungspflichten.
Gewarnt wird insbesondere vor der Ausstellung von Sachspendenbescheinigungen

im wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb.

1l. Wirtschaftliche Geschéaftsbetriebe

Immer haufiger werden die Vereine veranlasst, Aufgaben zu Ubernehmen, die nicht
den gemeinnutzigen Bereich betreffen. Hierfir wird in der Regel eine Vergltung
bezahlt, die ertragsteuerrechtlich und umsatzsteuerrechtlich von erheblicher

Bedeutung ist.

Hier sollten die Vereine prifen, ob sie ihren steuerlichen Verpflichtungen
nachkommen, denn mit ihrem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb treten sie in
Konkurrenz zu anderen Unternehmen und haben auch die steuerlichen

Verpflichtungen zu erfullen.
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Voraussetzung fur die Anerkennung der
steuerlichen Gemeinnutzigkeit der Klein-
Gartnervereine und die Behandlung wirt-
schaftlicher Geschaftsbetriebe

Ekkehard Wallusch
Revisor des Bundesverbandes
Deutscher Gartenfreunde e. V.

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. — Griine Schriftenreihe 143



-78 -

Voraussetzung fiir die Anerkennung
der steuerlichen Gemeinnutzigkeit der Kleingartnervereine und die
Behandlung wirtschaftlicher Geschaftsbetriebe

1. Allgemein

Die gemeinnutzigen Vereine leisten auf vielen Gebieten fur das Gemeinwohl einen
unverzichtbaren Beitrag. Dadurch wird die offentliche Hand finanziell erheblich ent-
lastet. Dies hat der Gesetzgeber auch erkannt und diesen Idealvereinen auf vielen
Gebieten Steuerverglnstigungen gewahrt. Die steuerliche Gerechtigkeit erfordert
aber, dass die steuerlichen Vergunstigungen nur in solchen Fallen gewahrt werden,
in denen selbstloses Handeln vorliegt und keine eigenwirtschaftlichen Interessen
einzelner Personen verfolgt werden. Dies kann aber praktisch nur bei Kérperschaften
sichergestellt werden, so dass die steuerlichen Verglnstigungen auch nur bei Kor-

perschaften - in der Regel bei Vereinen - in Betracht kommen.

Da aber nicht auszuschliel3en ist, dass steuerbegtinstigte Korperschaften sich auch
am allgemeinen Wirtschaftsleben beteiligen, insbesondere um Geldmittel fur den
ideellen Bereich zu verwenden, sehen die gesetzlichen Bestimmungen eine partielle
Steuerpflicht - d.h. eine auf den wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb bezogene Steuer-

pflicht - vor.

Die gesetzlichen Bestimmungen der Gemeinnultzigkeit ergeben sich aus den §§
51 - 68 der Abgabenordnung.

2. Voraussetzungen fiir die steuerliche Gemeinniitzigkeit

21 Gemeinnitzige Zwecke

§ 52 AO (Abgabenordnung) enthalt eine allgemeine Definition der gemeinnutzigen
Zwecke. Danach verfolgt eine Korperschaft gemeinnitzige Z wecke, wenn ihre
Tatigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittli-
chem Gebiet selbstlos zu fordern. Diese Generalklausel ist sehr vage. Sie wird aber
konkretisiert durch eine beispielhafte Aufzahlung gemeinnutziger Zwecke in Absatz
2. Dort ist die Forderung der Kleingartnerei ausdrtcklich genannt. Die Vereinssat-
zung eines Kleingartnervereins muss die gemeinnitzigen Zwecke in der Satzung

bezeichnen. Diese sind insbesondere bei Kleingartnervereinen:
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. Anlage, Ausgestaltung und Erhaltung der Kleingartenanlage als Teil des offentli-
chen Grlns
. die Forderung des Umwelt- und Landschaftsschutzes
. die Erziehung der Jugend zur Naturverbundenheit

. die fachliche Beratung der Mitglieder

2.2 wirtschaftliche Selbstlosigkeit (§ 55 AO)

Die Abgabenordnung fordert die wirtschaftliche Selbstlosigkeit. Danach darf der Ver-
ein nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke - z.B. gewerbliche Zwecke oder
sonstige Erwerbszwecke — verfolgen. Diese Voraussetzung bezieht sich sowohl auf
den Verein selbst als auch auf seine Mitglieder. Seine Tatigkeit darf also nicht auf die
Vermehrung des eigenen Vermdgens oder auf die Forderung der Erwerbstatigkeit

seiner Mitglieder gerichtet sein.

Die Betonung liegt hierbei auf den Worten ,,in erster Linie". Ein gemeinnutziger Klein-
gartnerverein darf sich durchaus eigenwirtschaftlich betatigen, dies darf nur nicht ein

Hauptzweck sein.

Allgemeine Regelungen der Finanzverwaltung oder Rechtsprechung zu dieser Frage
gibt es nicht, Ein wichtiger Anhaltspunkt fur die Beantwortung bietet das Verhaltnis
der Einnahmen aus den steuerlich wirtschaftlichen Geschaftsbetrieben zu den ande-

ren Einnahmen des Vereins.

2.3 Mittelverwendung fiir satzungsmafige Zwecke

Die Mittel des gemeinnutzigen Kleingartnervereins durfen nur fir satzungsmafige
Zwecke verwendet werden. Das heifdt, grundsatzlich missen samtliche Mittel (Spen-
den, Beitrage, Uberschiisse aus wirtschaftlichem Geschaftsbetrieb, Ertrdge aus der

Vermogensverwaltung) nur fur satzungsmallige Zwecke verwendet werden.

Die Verwendung von Mitteln der Korperschaft zum Ausgleich von Verlusten aus
einem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb ist nicht zulassig und kann zur Aberkennung

der Gemeinnutzigkeit des Vereins fuhren.

Die Verwendung der Mittel flr satzungsmalige Zwecke muss grundsatzlich auch

zeitnah erfolgen. Die Ansammlung von gréf3eren Vermogenswerten soll damit aus-
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geschlossen werden. Ein Verstol3 gegen die zeitnahe Mittelverwendung kann zur

Aberkennung der steuerlichen Gemeinnutzigkeit fihren.

Von einer zeithahen Verwendung geht die Finanzverwaltung grundsatzlich noch aus,
wenn die in einem Geschéftsjahr erzielten Mittel im Laufe des folgenden Jahres fir

die steuerbegunstigten satzungsmafigen Zwecke tatsachlich verwendet werden.

Dieser Grundsatz wird durch § 58 Nr.6 und Nr.7 AO eingeschrankt. Danach kann
ein gemeinnutziger Verein seine Mittel, soweit er sie nicht zeitnah fur satzungsma-
Rige Zwecke verwendet hat, ganz oder teilweise einer Rlcklage zufluhren. Zulassig

ist sowohl die Bildung zweckgebundener Riicklagen als auch die Bildung freier

Rucklagen.

Zweckgebundene Riicklagen (§ 58 Nr.6 AO)

Fur die Verwirklichung von bestimmten Vorhaben, z.B. Bau eines Vereinsheimes,
Errichtung eines Spielplatzes, kdonnen entsprechende Rucklagen gebildet werden.
Die Durchfuhrung dieser Vorhaben muss glaubhaft und in einem angemessenen

Zeitraum moglich sein.

Uber die Hohe der gebildeten Riicklage und deren Verwendungszweck ist ein Vor-
standsbeschluss zu fassen, der dokumentiert, dass mit den angesammelten Mitteln

satzungsmaliige Vorhaben verwirklicht werden sollen.

Freie Riicklagen nach § 58 Nr. 7a AO

Sofern der Tatigkeitsbereich ,,Vermogensverwaltung" unterhalten wird, konnen jahr-
lich 25 % des Uberschusses (Einnahmen ./. Kosten) aus der Vermdgensverwaltung

der freien Rucklage zugefuhrt werden.

Wahrend der Dauer des Bestehens des gemeinnltzigen Vereins braucht diese
Rucklage nicht aufgeldst zu werden.
Rucklagen im wirtschaftlichen Geschaftsbericht (wGB)

Zu den zeitnah zu verwendenden Mitteln zahlen grundsatzlich auch die Einklnfte

aus wGB. Da eine ordnungsmalfiige Fuhrung (d.h. nach kaufmannischen Grundsat-
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zen) des wGB ermdglicht werden muss, ist es zulassig, dass innerhalb des wGB
unter gewissen Voraussetzungen Rucklagen gebildet werden.
Eine der Voraussetzungen fur die Bildung einer solchen Rucklage ist jedoch, dass

diese bei vernunftiger, kaufmannischer Beurteilung wirtschaftlich begrindet ist.

2.4 Zuwendungen an Mitglieder

Mitglieder durfen grundsatzlich keine Zuwendungen (unentgeltliche Leistungen) aus

Mitteln des Vereins erhalten.

Keine fur die Gemeinnutzigkeit schadliche Zuwendungen an Mitglieder sind Auf-
merksamkeiten. wie sie im Rahmen der Betreuung von Mitgliedern allgemein Ublich
und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen sind. Die
Regelung ermoglicht es insbesondere, Personen, die ehrenamtlich fir den Verein
arbeiten, aus besonderem Anlass ein angemessenes Geschenk zu machen. Geld-

geschenke fallen jedoch nicht hierunter, sie dirften schadlich sein.

2.5 Grundsatz der Vermogensbildung

Eine weitere wichtige Voraussetzung fur die Selbstlosigkeit ist die Bindung des Ver-
mdgens fur steuerbeglnstigte Zwecke bei Beendigung des Vereins oder bei Wegfall
des bisherigen Zweckes Diese Vermdgensbindung muss bereits in der Satzung
festgelegt sein. In der Praxis wird dabei meistens bestimmt, dass das Vereinsvermo-
gen bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeglnstigter Zwecke an einen
anderen gemeinnutzigen Verein fallen soll, der es unmittelbar und ausschliel3lich fir
seine steuerbegunstigten Zwecke zu verwenden hat. Der begunstigte Verein muss

genau bezeichnet werden.

Bei VerstoRen gegen das Gebot der Vermogensbindung sieht das Gesetz schwer-
wiegende Sanktionen vor (§ 61 Abs. 3 AO) vor. Bei einer Aufhebung der Satzungs-
vorschriften Uber die Vermodgensbildung gilt der Verein von Anfang an als nicht
gemeinnitzig. Steuern, die in den letzten 10 Jahren vor der Anderung der Vorschrift

entstanden sind, werden nacherhoben.
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4, Aufgliederung der Tatigkeiten eines Vereins

Die Vereine kdnnen sich durch Beitrage der Mitglieder oder Spenden nicht mehr
ausschlieflich finanzieren. Deshalb wird zugelassen, dass der gemeinnutzige Verein
im bestimmtem Umfang zusatzliche Mittel zur Forderung des Vereinszweck erwirt-
schaften kann. Entscheidend ist jedoch, dass die wirtschaftliche Betatigung deutlich

hinter dem selbstlosen steuerlich begunstigtem Zweck zurucktritt.

Die gesamte Tatigkeit eines Vereins ist in verschiedene Bereiche aufzutilen, die bei
den einzelnen Steuergesetzen unterschiedlich behandelt werden. Steuervergunsti-
gungen sollen nach dem System des Gemeinnutzigkeitsrechts nur fir den ideellen
Bereich des Vereins gelten. Mit ihren wirtschaftlichen Betatigungen unterliegen
gemeinnutzige Vereine grundsatzlich der normalen Besteuerung. Dies ist aus Wett-
bewerbsgrinden auch erforderlich. Allerdings sind diese Grundsatze im Gemeinnut-
zigkeitsrecht mehrfach durchbrochen. Den mit den gemeinnutzigen Vereinen konkur-
rierenden Gewerbebetreibenden werden Wettbewerbsnachteile zugemutet, die sich

jedoch in einem nach Auffassung des Gesetzgebers vertretbaren Rahmen halten.

3.1 Ideeller Bereich

Die Vereinstatigkeit, die auf die Verwirklichung der in der Satzung genannten
gemeinnitzigen Zwecke gerichtet ist, ist als ideeller Tatigkeitsbereich von der
Besteuerung ausgenommen. Die flr diese Tatigkeit erforderlichen Mittel werden aus
Beitragen und Umlagen der Mitglieder, Spenden und Zuschussen der offentlichen
Hand gedeckt.

3.2 Vermogensverwaltung

Nicht steuerpflichtig sind bei einem steuerlich als gemeinnutzig anerkannten Verein
die Ertrage aus der Vermdgensverwaltung.

Eine steuerbeglnstigte Vermodgensverwaltung liegt vor, wenn Vermdgen genutzt
wird, z.B. Kapitalvermogen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermogen ver-
mietet oder verpachtet wird. Die Vermietung einer Vereinsgaststatte stellt allerdings
nur dann eine Vermogensverwaltung dar, wenn es sich um eine Dauervermietung
handelt. Die wechselnde Vermietung an Vereinsmitglieder zur Durchfihrung von

Familienfeiern stellt einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb dar.
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3.3 Zweckbetrieb

Ein steuerfreier Zweckbetrieb (besser war der Begriff bisher “steuerlich unschadlicher
Geschaftsbetrieb”) liegt vor, wenn der wirtschaftliche Geschaftsbetrieb dazu dient,
die steuerbegunstigten satzungsmafigen Zwecke zu verwirklichen und nur durch
einen solchen Geschaftsbetrieb diese Zwecke erreicht werden kdnnen, und dieser
Betrieb zu nicht begunstigten Betrieben derselben oder ahnlichen Art nicht in groRe-
rem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfullung der steuerbegunstigten Zwecke
unvermeidbar ist.

Einen Zweckbetrieb unterhalt ein Kleingartnerverband, wenn er zur fachlichen Unter-
richtung der Kleingartner eine Zeitschrift gegen Entgelt herausgibt.

Im Ubrigen durften Zweckbetriebe im Kleingartenwesen selten sein.

3.4 Wirtschaftlicher Geschaftsbetrieb - allgemein —

Ein wirtschaftlicher Geschéaftsbetrieb ist nach § 14 AO eine selbstandige nachhaltige
Tatigkeit, durch die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden
und die uber den Rahmen einer Vermogensverwaltung hinausgeht. Die Absicht,
Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich.

Der Begriff ,,wirtschaftlicher Geschaftsbericht" ist weiter gefasst als der Begriff

,,Gewerbebetrieb" (Absicht der Gewinnerzielung).

Solche wirtschaftlichen Geschaftsbetriebe genielen auch bei Anerkennung der
Gemeinnutzigkeit keine Steuervergunstigung. Jedoch bleibt die Steuerpflicht auf die-
sen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb beschrankt, wahrend die Steuervergunstigun-

gen fur die anderen Bereiche erhalten bleiben.

Bei den Kleingartnervereinen kommen insbesondere folgende wirtschaftliche

Geschaftsbetriebe in Betracht:

- Unterhaltung von Vereinsgaststatten

- Durchflihrung von Festen

- Gesellige Veranstaltungen der Mitglieder
- Anzeigenwerbung

- Durchflhrung von Basaren und Tombolen

- Entgeltliche Abgabe von Energie. Wasser, Torf und Dinger
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Unterhalten Kleingartnervereine wirtschaftliche Geschaftsbetriebe, unterliegen diese
nach dem Vereinsférderungsgesetz, das ab 1.1.90 Gliltigkeit hat, nicht der Ertrags-
besteuerung (Korperschaftssteuer und Gewerbesteuer), soweit die Einnahmen aus
dem wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb 60.000 DM im Jahr nicht Ubersteigen.

Ubersteigen die Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschéaftsbericht den Betrag von
60.000 DM, muss der Uberschuss (= Gewinn) durch Gegeniiberstellung von Ein-
nahmen und Ausgaben ermittelt werden. Von dem Uberschuss wird fiir die Berech-
nung der Korperschaftssteuer und Gewerbesteuer ein Freibetrag in Hohe von 7.500
DM in Abzug gebracht. Von dem sich dann ergebenden Betrag wird die
Korperschaftssteuer in Hohe von 40 % und die Gewerbesteuer in Hohe von ca. 20 %

(je nach Hebesatz der Gemeinde oder Stadt) erhoben.

Beispiele:
Verein A Verein B

Einnahmen 54.000,00 DM 62.000,00 DM
Ausgaben 26.000,00 DM 42.000,00 DM
Uberschuss/Gewinn 28.000,00 DM 20.000,00 DM
Freibetrag 7.500,00 DM

12.500,00 DM
Korperschaftssteuer 40 % 0,00 DM 5.000,00 DM
Gewerbesteuer 0,00 DM 2.500,00 DM

Der Verein kann mehrere wirtschaftliche Geschaftsbetriebe unterhalten. Seit 1990
gelten bei einem gemeinnutzigen Verein aber mehrere steuerpflichtige wirtschaftliche
Geschaftsbetriebe als ein Betrieb, so dass Verluste aus einem wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb mit Gewinnen aus einem anderen Geschaftsbetrieb verrechnet

werden kdnnen und damit die Gemeinnutzigkeit nicht gefahrdet ist.

3.5 Beispiele wirtschaftlicher Geschaftsbetriebe

Erstattung von Verwaltungskosten beim Gruppenversicherungsvertrag

Einige Kleingartnerverbande haben mit einer Versicherung einen Gruppenversiche-
rungsvertrag abgeschlossen, der es den einzelnen Mitgliedern der diesem Verband

angeschlossenen “Untervereinen” ermoglicht, Versicherungsschutz ( z.B. bei Feuer,

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. — Griine Schriftenreihe 143



-85 -
Einbruch und Diebstahl in Lauben) zu erlangen, indem sie einen entsprechenden
Vertrag auf Grundlage des Gruppenversicherungsvertrages abschlieRen. Die
Anmeldung des Kleingartners zur Versicherung erfolgt an den Kleingartnerverband,
der die Datenverarbeitung fur den Versicherer durchfuhrt. Der Verband Gbernimmt
auch das Inkasso der Versicherungsbeitrage sowie andere Verwaltungsaufgaben zur

Abwicklung des Geschaftsverkehrs bei Schadenseintritt.

Hingewiesen sei noch, dass kein Versicherungsvertretervertrag mit der Versicherung
abgeschlossen ist.
FUr die vom Verband Ubernommenen Aufgaben erhalt dieser vom Versicherer eine

Verwaltungskostenvergutung.

Steuerliche Behandlung dieser Verwaltungskostenvergutung

Der Verband ist nur insoweit von der Kérperschaftssteuer und Gewerbesteuer befreit,
als er gemeinnutzige Aufgaben aufgrund seiner Satzung erfullt.

Hier besteht die Tatigkeit des gemeinnutzigen Verbandes darin, Versicherungsschutz
zu vermitteln und gegenuber dem Versicherer verwaltende Dienstleistungen zu
erbringen. Hierfur erhalt er eine vereinbarte Vergutung. Diese Vergutung stellt eine
Gegenleistung dar, fur die in Zusammenhang mit dem Abschluss des Gruppenversi-
cherungsvertrages erbrachten Leistungen.

Diese wirtschaftliche Leistung stellt einen wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb dar, da
hier eine selbstandige, nachhaltige Tatigkeit ausgeubt wird, durch die Einnahmen

erzielt werden, die Uber den Rahmen einer Vermogensverwaltung hinausgeht.

Zur steuerlichen Gewinnermittlung ist festzustellen, dass die Einnahmen aus wirt-
schaftlichem Geschaftsbetrieb — hier sind alle weiteren wirtschaftlichen Betatigungen
mitzuerfassen — bis 60.000 DM keine Ertagsbesteuerung erfolgt. Bei Uberschreiten
dieser Grenze sind die zugeordenbaren Aufwendungen in Abzug zu bringen und der
Uberschuss (= Gewinn) unterliegt nach Abzug eines Freibetrages in Héhe von 7.500

DM der Besteuerung zur Korperschaftssteuer und Gewerbesteuer.

Weiterhin ergibt sich das Problem der Umsatzbesteuerung. Leider ist festzuhalten,
dass keine Steuerbefreiung fur die Umsatzsteuer greift. Eine Gleichbehandlung mit

den Versicherungsvertretern kann nicht erfolgen, da der Verband aufgrund des
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Gruppenversicherungsvetrages keine Versicherung vermittelt oder abschlieft,

sondern lediglich Vergutungen fir die Verwaltungsarbeiten erhalt.

Das Finanzgericht Koln hat in einem gleichgelagerten Fall in einem rechtskraftigen

Urteil vom 3.8.1999 wie folgt entschieden:

“Nach § 4 Nr. 10 Buchst. B UStG sind von der UStG befreit die Leistungen, die darin
bestehen, dass anderen Personen Versicherungsschutz verschafft wird. Versicherungsschutz
wird anderen Personen verschafft, wenn der Unternehmer zugunsten eines Dritten einen
Versicherungsvertrag dergestalt abschliefit, dass der begiinstigte Dritte oder — bei
Lebensversicherungen auf den Todesfall — der Bezugsberechtigte das Recht erhdilt, im
Versicherungsfall die Versicherungsleistung zu fordern. Das ist bei Abschluss eines sog.
“unechten” Gruppenversicherungsvertrages nicht der Fall, der sich dadurch auszeichnet,
dass dem Dritten — wie im Streitfall den Mitgliedern des Kl. — lediglich die Befugnis
eingerdumt wird, einen Versicherungsvertrag zu festgelegten Bedingungen abzuschliefsen.
Durch einen solchen Vertrag wird kein Versicherungsverhdltnis begriindet. Der Dritte
erwirbt keinen unmittelbaren Anspruch gegen den Versicherer. Versicherungsschutz wird
vielmehr erst dann begriindet, wenn er selbst — zu den im Gruppenversicherungsvertrag

festgelegten Bedingungen — einen individuellen Versicherungsvertrag mit dem Versicherer

schliefit”

Weiterhin wird in diesem Urteil ausgefuhrt:

“Schlief3lich ergibt sich die Steuerfreiheit der in Frage stehenden Umsdtze auch nicht aus §
4 Nr. 11 UStG. Dabei kann dahinstehen, ob die vom KIl. Im Rahmen seines wirtschaftlichen
Geschidfisbetriebes entfaltete Titigkeit als solche eines Versicherungsvertreters oder
Versicherungsmaklers im Sinne dieser Vorschrift angesehen werden konnte. Bei dem
Verwaltungskostenbeitrag handelt es sich jedenfalls nicht um eine Entgelt fiir den Abschluss
oder die Vermittlung der aufgrund des Gruppenversicherungsvertrages zustandegekommenen
Versicherungsvertrige, sondern — wie bereits der Name sagt — um die Vergiitung von

’

Verwaltungsarbeiten.’

Abschreibungsdarlehen

Vereine, die eine eigene Vereinsgaststatte betreiben, unterhalten einen wirtschaftli-

chen Geschéftsbetrieb. Oft werden diesen Vereinen sogenannte Abschreibungsdar-
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lehen von Brauereien zur Anschaffung notwendigen Inventars angeboten. Als
Gegenleistung haben die Vereine sich zu verpflichten, ausschliel3lich Erzeugnisse
dieser Brauerei fur einen gewissen Zeitraum zu beziehen.Diese sogenannten
Abschreibungsdarlehen werden jedoch nicht zurlckgezahlt, sondern fur jeden bezo-
genen Hektoliter Bier wird ein bestimmter Betrag fur das Darlehen in Abzug gebracht.
Diese sogenannten Abschreibungsdarlehen stellen keine echten Darlehen dar,
sondern wirtschaftliche Vorteile mit der Folge, dass der Ertrag als wirtschaftli-chen
Geschaftsbetrieb i.S. § 14 AO anzusetzen ist. Als Gegenleistung fur den Ertrag ist

die Bierbezugsverpflichtung an der Brauerei anzusehen.

Auch umsatzsteuerlich ist der Vorteil mangels Befreiungsvorschrift steuerlich zu

erfassen.

4. Tatsachliche Geschaftsfiihrung

Fir die steuerliche Gemeinnutzigkeit ist es notwendig, dass der Verein auch tatsach-
lich gemeinnltzige Zwecke verfolgt. Die tatsachliche Geschaftsfiuhrung des Vereins
muss mit der Satzung Ubereinstimmen. Um die steuerliche Gemeinnutzigkeit nicht zu
gefahrden, muss er stets darauf achten, dass er in Einklang mit den Vorbehalten der
Satzung zur Gemeinnutzigkeit handelt (Verfolgung gemeinnutziger Zwecke, Verwen-

dung der Mittel fir gemeinnuitzige Zwecke, Spendenerteilung dergl.)

Der Verein hat den Nachweis, dass die tatsachliche Geschaftsfuhrung auf die Erful-
lung der satzungsmaRigen Zwecke gerichtet ist, durch ordnungsgemale Aufzeich-

nungen uber seine Einnahmen und Ausgaben zu fuhren.

Das Finanzamt pruft in gewissen Abstanden — im allgemeinen alle drei Jahre — auf
Grund eines auszuflllenden Fragebogens und anhand der Kassenberichte, ob die

Gemeinnutzigkeit eingehalten und befolgt werden.

5. Anerkennungsverfahren beim Finanzamt

Das Finanzamt stellt, wenn es einen Verein als gemeinnutzig ansieht, einen Korper-
schaftssteuerfreistellungsbescheid aus und erlautert, dass der Verein wegen Forde-
ung bestimmter gemeinnutziger Zwecke von der Korperschaftssteuer befreit ist. Die-

ser Bescheid bedeutet die Anerkennung der Gemeinnutzigkeit.
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6. Folgen der Gemeinniitzigkeit

Gemeinnutzige Kleingartnervereine, die nach ihrer Satzung und ihrer tatsachlichen
Geschaftsfihrung gemeinnitzigen Zwecken dienen, sind, soweit sie keinen wirt-
schaftlichen Geschaftsbetrieb unterhalten, von der

- Korperschaftssteuer

- Gewerbesteuer

- Vermogenssteuer

- Erbschaftssteuer

- Kapitalverkehrssteuer befreit.

Bei gemeinnutzigen Vereinen wird, wenn sie der auszahlenden Stelle eine Beschei-
nigung des Finanzamtes Uber ihre Gemeinnutzigkeit vorlegen, der Zinsabschlag fur
EinkUnfte aus Kapitalvermdgen in unbegrenzter Hohe nicht einbehalten. Bei nicht
gemeinnutzigen Vereinen sind nur Einklinfte aus Kapitalvermdgen bis zu 3.100,00

DM im Jahr steuerfrei.

Aulerdem enthalt § 4 UStG zahlreiche Steuerbefreiungen fur gemeinnutzige Vereine
oder auch Steuervergunstigungen (halber Steuersatz - § 12 Abs. 2 Nr. 8 UStG). Die
Vorsteuerpauschalierung nach § 23a UStG kommt nur bei gemeinnutzigen Vereinen

in Betracht.

Aulerdem sind Verglnstigungen nicht steuerlicher Art von erheblicher Bedeutung:
- Zuschusse o6ffentlicher Art
- Uberlassung offentlicher Hallen

- Befreiung von Gebuhren fur Eintragungen in das Vereinsregister

7. Umsatzsteuer

7.1 steuerbare Umsatze

Der Umsatzsteuer unterliegen Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unter-
nehmer im Erhebungsgebiet gegen Entgeld im Rahmen seines Unternehmens auf-
fuhrt. Bei diesen als steuerbar bezeichneten Umsatzen handelt es sich um entgeltli-
che Leistungen, die im Rahmen eines Leistungsaustausches (Leistung gegen Ent-
gelt) durch Unternehmer ausgefiihrt werden. Liegt kein Leistungsaustausch, wie z.B.

bei Schadenersatzleistungen, vor, handelt es sich um einen nicht steuerbaren
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Umsatz. Auch Mitgliedsbeitrage sind nicht steuerbar, da der Mitgliedsbeitrag nicht
das Entgelt fur eine konkrete Leistung des Vereins an das einzelne Mitglied darstellt.
Durch die Mitgliedsbeitrage wird der Verein vielmehr in die Lage versetzt, seinen sat-

zungsmafigen Gemeinschaftszweck fur alle Mitglieder zu erfullen.

Weiterhin muss der Verein Unternehmer sein. Er ist dies, soweit er eine nachhaltige
Tatigkeit zur Erzielung von Einnahmen ausubt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob

er Gewinn erzielen will oder ob er nur gegenlber seinen Mitgliedern tatig wird.

Kleingartnervereine sind Unternehmer durch

die Verpachtung der Kleingarten

die Lieferung von Wasser, Torf. Dunger

Veranstaltungen von Vereinsfesten

Selbstbewirtschaftung von Vereinsgaststatten

Nach Prufung des steuerbaren Umsatzes hat eine weitere Prifung zu erfolgen und
zwar ob der Umsatz auf Grund gesetzlicher Vorschriften befreit oder nicht befreit ist,

denn nur der nicht befreite Umsatz ist von steuerlicher Bedeutung.

7.2 Besteuerung

Umsatzsteuer wird nicht erhoben. wenn der im vorangegangenen Kalenderjahr
erzielte Gesamtumsatz 32.500 00 DM nicht Uberschritten wurde und im laufenden
Kalenderjahr 100.000.00 DM voraussichtlich nicht Uberschritten wird. Zum Gesamt-
umsatz in diesem Sinne gehoren nur die steuerpflichtigen Umsatze in diesem Verein
mit Ausnahme der Umsatze flr Wirtschaftsguter des Anlagevermégens. Auszugehen

ist von Bruttoeinnahmen (einschliellich Umsatzsteuer) fur steuerpflichtige Umsatze.

7.3 Pauschaler Vorsteuerabzug

Ein gemeinnutziger Verein, dessen steuerpflichtiger Vorjahresumsatz 60.000,00 DM
nicht Uberstiegen hat, kann einen pauschalen Vorsteuerabzug in Hohe von 7 v.H. in
Anspruch nehmen ohne die tatsachlichen Vorsteuern nachzuweisen. Er ist jedoch 5

Jahre an diese Regelung gebunden.
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Einnahmen eines Kleingartnervereins

Mitgliedsbeitrage 5.000,00 DM
Spenden 1.000,00 DM
Zinsen 500,00 DM
Pachten 10.000,00 DM
Strom, Wasser 6.000,00 DM
gesellige Veranstaltungen 4.000,00 DM
Sommerfest 8.000,00 DM
Vereinsgaststatte 16.500,00 DM

Die umsatzsteuerpflichtigen Umsatze betragen:

Strom, Wasser 6.000,00 DM
Gesellige Veranstaltungen 4.000,00 DM
Sommerfest 8.000,00 DM
Vereinsgaststatte 16.800,00 DM
34.800,00 DM Nettoumsatz 30.000 DM

Umsatzsteuer 4.800,00 DM
/. tatsachl. Vorsteuer (geschatz) 3.460,00 DM
Zahllast 1.340,00 DM
oder

Umsatzsteuer 4.800,00 DM
.. pauschale Vorsteuer (7 % des

steuerpflichtigen Nettoumsatzes) 2.100,00 DM
Zahllast 2.700,00 DM

8. Zuwendungsbescheinigungen

Ab dem 1.1.2000 ist das bisherige Durchlaufspendenverfahren nicht mehr anzuwen-
den. Bei den bisherigen Verfahren konnten die Vereine Spendenbescheinigungen
nicht selbst ausstellen. Es war vielmehr erforderlich, dass die Spende an eine Kor-

perschaft des offentlichen Rechts gezahlt wurde und als Empfanger dieser Spende
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der jeweilige Verein genannt wurde. Die oOffentliche Korperschaft stellte dann die
Spendenbescheinigung aus und liel3 danach die Spende dem jeweils begunstigten

Verein zukommen.

Ab dem 1.1.2000 sind nunmehr die gemeinnutzigen Kieingartnervereine berechtigt,
die Spenden unmittelbar in Empfang zu nehmen und eine férmliche Zuwendungsbe-
scheinigung (bisher: Spendenbescheinigung) zu erteilen. Diese Zuwendungsbe-
scheinigungen sind zwingend nach einem amtlich vorgeschriebenen Muster zu
erstellen, die in der Anlage 1 (fur Barzuwendungen) und Anlage 2 (fur Sachzuwen-

dungen) beigefilgt sind.

Mit dieser Neuregelung sind besondere Aufzeichnungspflichten (§ 50 Abs. 4 EStDV)
verbunden, damit moégliche Spendenfehlverwendungen fir Zwecke der Spenden-

haftung festgestellt werden kdnnen.

Die Aufzeichnungen missen enthalten:
= Zeitpunkt der Vereinnahmung der Zuwendung
= Nachweis Uber die zweckentsprechende Verwendung

» Doppel der Spendenbestatigung

Um diesen Nachweis - insbesondere der zweckentsprechenden Verwendung -
erbringen zu kénnen, erscheint es zweckmaRig, ein gesondertes Konto (evtl. Spar-
buch) fir diese Zuwendungen anzulegen und die daraus getatigten gemeinnitzigen

Ausgaben auf diesem Konto zu belasten.

Hinzuweisen ist ferner darauf, dass auch bei Spenden, fir die keine Bescheinigung
ausgestellt wird, Name und Anschrift des Spenders, der gespendete Betrag, Datum

der Zahlung und Kennzeichnung als Spende festzuhalten sind.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass bei Sammelaktionen anlasslich eines Sommer-
festes oder dergl. bei Sachspenden keine Zuwendungsbescheinigung erteilt werden
darf, da diese Zuwendungen flir den wirtschaftlichen Geschaftsbetrieb erfolgen und

nicht fir den unmittelbaren gemeinnutzigen Zweck.

Bei der Erteilung der Zuwendungsbescheinigung ist besondere Sorgfalt geboten, da

der ehrenamtliche und unentgeltlich tatige Vereinsvorsitzende wie der Geschaftsfih-
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Rer einer GmbH haftet, wenn unrichtige Spendenbescheinigungen erteilt werden oder

die Spende nicht fur satzungsmallige Zwecke verwendet wird.

9. Ubergang von der Eigenbewirtschaftung zur Verpachtung

Ein nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbegunstigter Kleingartnerverein hat seine flo-
riende Vereinsgaststatte bisher selbst betrieben. Nachdem sich bei der letzten Mit-
gliederversammlung einige Mitglieder Uber die — ihrer Meinung nach — “unverschamte
Besteuerung durch das Finanzamt” — erregt hatten, hat der Verein die eigene Bewirt-
schaftung zum 10.12.1999 eingestellt und die gesamte Gaststatte ab dem 1.1.2000 ver-
pachtet.

Der gemeine Wert der Wirtschaftsguter, d.h. der des Gebaudes und des Inventars
betrug zum 10.12.1999 220.000,00 DM. Die Steuerbilanzwerte (d.h. die Buchwerte —
Anschaffungslosten abzuglich Abschreibungen -) betragen 40.000 DM.

Welche ertragsteuerlichen Auswirkungen ergeben sich fur das Jahr 1999?

Abwandlung des Falles

Der Verein teilt dem Finanzamt mit, dass er den Betrieb trotz Verpachtung nicht auf-

geben will.

Losung:
Der Verein erzielt im Jahre 1999 einen Aufgabegewinn in Hohe von (220.000 DM /.

40.000 DM) 180.000 DM (§ 16 Abs. 3 EStG i.V. mit § 8 Abs. 1 KStG).

Gemeiner Buchwert 220.000,00 DM
./. Buchwert 40.000,00 DM
= Aufgabegewinn 180.000,00 DM

Hiermit ist der Verein zur Korperschaftssteuer heranzuziehen. Ein ermafigter Steu-
ersatz (§ 34 EStG) kommt nicht in Betracht. Der Aufgabegewinn gehort nicht zum
Gewerbeertrag (Abschnitt 39 Abs. 3 Satz 1 GewStR). Der Verein erzielt durch Ver-

pachtung nur noch Einnahmen aus Vermogensverwaltung.
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Zur Abwandlung:

Im Fall der Verpachtung des wirtschaftlichen Geschaftsbetriebes lasst die Finanz-
verwaltung das Wahlrecht nach Abschnitt 139 Abs. 5 EStR auch bei steuerbegins-
tigten Korperschaften im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG zu (Abschn. 47 Abs. 2
KStR).

Der Verein unterhalt weiterhin einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschaftsbe-
trieb. Mit den Einkunften daraus ist er zur Korperschaftssteuer heranzuziehen. Es
entsteht kein Aufgabegewinn. Die Gewerbesteuerpflicht erlischt mit der tatsachlichen
Einstellung der eigenen Bewirtschaftung (Abschnitt 22 Abs. 4 GewStR).
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116 | 1996 Llnen Die Position des Kleingartens im Pflanzenschutz

117 11996 Osnabriick Ehrenamtliche Téatigkeit — Freizeit — Kleingarten

118 | 1996 Nirnberg Die Novellierung des § 3, 1 Bundeskleingartengesetz und deren
Auswirkungen auf die Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingar-
tens

119 | 1996 Griinberg Die Rolle der Stauden und Kuchenkrauter im Kleingarten

120 | 1996 Gera Natur- und Umweltschutz in Kleingarten

121 | 1996 Erfurt Probleme des Kleingartenrechts in Theorie und Praxis

122 | 1997 Schwerin Haftungsrecht und Versicherungen im Kleingartenwesen

123 | 1997 St. Martin Pflanzenschutz und naturnahe Bewirtschaftung im Kleingarten

124 | 1997 Berlin Lernort Kleingarten
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reich

131 | 1998 Dresden Gesundes Obst im Kleingarten

132 | 1998 Regensburg Bodenschutz zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit im Kleingarten
Gesetz und MaRnahmen

133 [ 1998 Fulda Der Kleingarten — ein Erfahrungsraum fur Kinder und Jugendliche

134 | 1998 Wiesbaden Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen

135 [ 1998 Stuttgart Kleingarten in der / einer kinftigen Freizeitgesellschaft

136 | 1998 Hameln Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU von 1992 im
Bundesnaturschutzgesetz und die Méglichkeiten ihrer Umsetzung
im Kleingartenbereich

137 1999 Dresden (Kleine) Rechtskunde fiir Kleingartner

138 | 1999 Rostock Gute fachliche Praxis im Kleingarten

139 1999 Wiirzburg Kind und Natur (Klein)Garten fir Kinder

140 | 1999 Braunschweig Zukunft Kleingarten mit naturnaher und 6kologischer Bewirtschaf-
tung

141 | 1999 Hildesheim Biotope im Kleingartenbereich
- ein nachhaltiger Beitrag zur Agenda 21

142 | 1999 Freiburg Zukunft Kleingarten

Broschiiren Nr. 1 -20, 33, 34, 75, 107, 113 und 124 sind vergriffen.



	Heft 143: Recht und Steuern im Kleingärtnerverein
	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort; Walz, Johann B.
	Tagungsablauf
	Beiträge
	Kleingärten oder Erholungsgrundstücke?; Kärsten, Uwe
	Nutzer-/ Pächterwechsel im Kleingarten. Probleme und Lösungsansätze; Duckstein, Karsten
	Die Abwehr öffentlich-rechtlicher Lasten durch die Kleingärtnervereine ...; Paschke, Peter
	Bericht der Arbeitsgruppen zu den Themen:
	"Kleingärten oder Erholungsgrundstücke?"; Kärsten, Uwe
	"Nutzer-/ Pächterwechsel im Kleingarten - Probleme und Lösungsansätze"; Bader, Peter M.
	"Die Abwehr öffentlich-rechtlicher Lasten ..."; Kefeder, Jörg
	"Voraussetzungen für die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit ..."; Wallusch, Ekkehard

	Voraussetzung für die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit der Kleingärtnervereine ...; Wallusch, Ekkehard

	Leitthemen der Schriftenreihe

